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1 Einleitung 

 
 
„Fachkräfte zu finden, wird für deutsche Unternehmen immer schwieriger. Doch immer wie-

der werden Stimmen laut, dass dieses Problem selbstverschuldet ist und nicht allein an der 

Arbeitsmarktsituation liegt.“ Amerland, A., 2018 

 

 

Das Zitat verfasste Andrea Amerland, Redakteurin beim Springer Verlag im Fachgebiet Ma-

nagement und Führung, im Jahr 2018 in Bezug auf die allgemeine Fachkräftesituation in 

Deutschland. Laut Amerland sind Anstrengungen von Unternehmen im Bereich des Personal-

managementes häufig nicht ausreichend, um Fachkräfte zu gewinnen und langfristig zu binden 

(Amerland, A., 2018).                                                                                                                                       

Auch landwirtschaftliche Betriebsleiter*innen in Niedersachsen berichten immer häufiger von 

Schwierigkeiten bei der Besetzung offener Stellen mit Fachkräften. Anknüpfend an das Ein-

gangszitat von Amerland und vor dem Hintergrund besonderer Rahmenbedingungen der land-

wirtschaftlichen Tätigkeit gilt zu hinterfragen, inwieweit die geschilderte Problematik auf Be-

triebe in Niedersachsen zu projizieren ist: Die Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe war 

in der Vergangenheit von zahlreichen Transformationsprozessen bestimmt, die bis zum jetzigen 

Zeitpunkt andauern. Betriebsleiter*innen reagieren häufig mit betrieblicher Expansion. In Nie-

dersachsen wird die Betriebsform des „klassischen“ Familienbetriebes vom sogenannten „er-

weiterten“ Familienbetrieb abgelöst. Hier sind neben den Familienarbeitskräften mehrere 

Fremdarbeitskräfte im Betrieb tätig. Infolgedessen steigt kontinuierlich der Bedarf an betriebs-

fremden Fachkräften (Gindele, N., et al., 2015). Die Ausstattung mit Fachkräften beeinflusst 

den Erfolg des Betriebes maßgeblich. Ein Mangel an Fachkräften geht mit einer abnehmenden 

Produktivität sowie dem Verlust von Wettbewerbsfähigkeit für den Betrieb einher (Agrar-Pres-

seportal, 2021). Die beschriebene Entwicklung impliziert für Betriebsleiter*innen die Erweite-

rung des Tätigkeitsfeldes um die Dimension des Personalmanagements, zu welchem sie bisher 

kaum Berührungspunkte hatten. Um eine erfolgreiche Fachkräftebeschaffung sowie -bindung 

zu erzielen, ist es notwendig, dass Betriebsleiter*innen den landwirtschaftlichen Arbeitsplatz 

für Arbeitnehmer*innen attraktiv gestalten (Knoop, M., Theuvsen, L., 2018). Die Schaffung 

von Arbeitszufriedenheit trägt maßgeblich dazu bei (Mußhoff, O., et al., 2012).  

Die Thesis thematisiert aufgrund der beschriebenen Aktualität und Relevanz für Betriebe in 

Niedersachsen den Fachkräftemangel in der Landwirtschaft. Übergeordnetes Ziel der Thesis ist 

es, festzustellen, ob ein Fachkräftemangel in der niedersächsischen Landwirtschaft vorliegt. Es 
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gilt aufzudecken, welche Ursachen zu den Stellenbesetzungsproblemen der Betriebsleiter*in-

nen führen. Im Mittelpunkt steht hierbei die Gestaltung der landwirtschaftlichen Arbeitsstelle. 

Es soll zusammengefasst werden, welche Anforderungen Arbeitnehmer*innen an eine attrak-

tive Arbeitsstelle besitzen. Außerdem gilt zu erfassen, wie landwirtschaftliche Arbeitsstellen 

sich im Hinblick auf die Arbeitszufriedenheit von Arbeitskräften aktuell positionieren. Von be-

sonderem Erkenntnisinteresse ist, inwiefern Betriebsleiter*innen Maßnahmen im Rahmen des 

Personalmanagements umsetzen, um Arbeitszufriedenheit zu erzeugen und damit versuchen, 

die landwirtschaftliche Arbeitsstelle attraktiv zu gestalten. Es erfolgt ein „Soll-Ist-Abgleich“. 

Mithilfe der Beantwortung der im Folgenden formulierten Forschungsfragen sollen vorhandene 

Wissenslücken aufgrund mangelnder Daten und Literatur geschlossen werden: 

 

 Wie stellt sich die Fachkräftesituation auf landwirtschaftlichen Betrieben in Niedersach-

sen dar? 

 Welche Ursachen führen zu Stellenbesetzungsproblemen in der niedersächsischen Land-

wirtschaft?  

 Inwieweit ist mangelhaftes sowie nicht zielgerichtetes Personalmanagement der Betriebs-

leiter*innen ursächlich für Stellenbesetzungsprobleme auf den Betrieben? 

 

Mithilfe einer vorangehenden Literaturrecherche sowie Experteninterviews soll die Zielsetzung 

dieser Thesis erreicht werden. Zunächst wird der allgemeine landwirtschaftliche Arbeitsmarkt 

in Niedersachsen beschrieben. Mithilfe von relevanten Kennzahlen wird die Entwicklung der 

Fachkräftesituation dargestellt. Im nächsten Kapitel wird der Begriff „Fachkräftemangel“ defi-

niert. Anhand ausgewählter Indikatoren wird die aktuelle Fachkräftesituation landwirtschaftli-

cher Betriebe in Niedersachsen auf einen Mangel untersucht. Weiterhin wird eine Fachkräf-

teprognose aufgestellt. Anschließend werden mögliche Ursachen eines Fachkräftemangels er-

läutert. Das vierte Kapitel beschreibt die Grundlagen der Arbeitszufriedenheit. Ein an die Land-

wirtschaft adaptiertes Modell von Gindele et al. wird vorgestellt. In Anlehnung an die Dimen-

sionen der Arbeitszufriedenheit nach Gindele et al. werden unterschiedliche Kennzahlen und 

Studien zur Arbeitszufriedenheit landwirtschaftlicher Mitarbeiter*innen zusammengestellt. 

Das nachfolgende Kapitel begründet und erläutert die verwendete Methodik. Im Anschluss 

werden die Ergebnisse der Experteninterviews vorgestellt und diskutiert. Daraus resultieren 

Handlungsempfehlungen für landwirtschaftliche Betriebsleiter*innen in Niedersachsen. Zu-

letzt wird ein Resümee gezogen.   
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2 Landwirtschaftlicher Arbeitsmarkt Niedersachsen 

 
Das folgende Kapitel bildet den landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt in Niedersachsen ab. An 

diesem nehmen landwirtschaftliche Betriebe sowie landwirtschaftliche Arbeitskräfte teil. Land-

wirtschaftliche Betriebe agieren als Nachfrager, während landwirtschaftliche Arbeitskräfte Ar-

beitsleistung anbieten (Giesecke, J., 2013). Grundsätzlich kann auf dem Arbeitsmarkt „markt-

rationales Handeln“ beobachtet werden. Zusätzlich wird der Arbeitsmarkt durch soziologische 

Aspekte maßgeblich beeinflusst (Beckmann, F., Spohr, F., 2022). Aufgrund individueller Rah-

menbedingungen differenziert sich der landwirtschaftliche Arbeitsmarkt von den Arbeitsmärk-

ten anderer Branchen. Im Folgenden werden daher zunächst die entscheidenden Attribute der 

niedersächsischen Landwirtschaft dargestellt. Anschließend folgt eine Skizzierung der Struk-

turen der landwirtschaftlichen Betriebe sowie Arbeitskräfte in Niedersachsen anhand der Land-

wirtschaftszählungen 2003, 2007 und 2016 sowie der Agrarstrukturerhebungen 2010 sowie 

2020.  

 

2.1 Attribute der niedersächsischen Landwirtschaft 

 
In Niedersachsen steht der Landwirtschaft eine Fläche von 2,6 Millionen Hektar zur Verfügung. 

Davon werden 73% als Acker genutzt, während die restliche Fläche als Grünland bewirtschaftet 

wird. Auf den Betrieben werden 2,4 Millionen Rinder, 8,2 Millionen Schweine und 80 Millio-

nen Hühner gehalten (Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-

braucherschutz, 2021). Aufgrund heterogener Standortgegebenheiten heben sich die Betriebe 

regional hinsichtlich ihrer Struktur sowie ihrer betrieblichen Ausrichtung voneinander ab (Da-

vier von, Z., 2007). Niedersachsen wird von Futterbaubetrieben dominiert, nachfolgend schlie-

ßen sich Marktfrucht- und Veredelungsbetriebe an. Die Ausbildung dieser Betriebsschwer-

punkte resultiert in erster Linie aus der Bonität der Böden (Krampf, K., 2021). Futterbaube-

triebe sind überwiegend auf den schweren Marschböden im Nordwesten Niedersachsens loka-

lisiert und haben sich auf die Milchviehhaltung fokussiert. Der Südosten Niedersachsens in den 

Regionen Hildesheim, Hannover und Göttingen ist gekennzeichnet durch Lössböden. Markt-

fruchtbetriebe nutzen den fruchtbaren Standort zum Anbau von Zuckerrüben und Weizen. Im 

Nordosten Niedersachsens hat ebenfalls eine Spezialisierung auf den Marktfruchtanbau statt-

gefunden. Aus der Kombination von sandigen Böden und dem Einsatz der Feldberegnung ist 

der Kartoffelanbau erwachsen. Betriebe im Südwesten Niedersachsens konzentrieren sich auf 

die Veredlung (Windhorst, H.-W., Grabkowsky, B., 2007). Das Ergebnis des sandigen Geest-

bodens ist die intensive Haltung von Schweinen und Geflügel (Niedersächsisches Ministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung, 2010).  
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Über alle Betriebsklassifikationen konnte die niedersächsische Landwirtschaft im Jahr 2020 

ihren Produktionswert mit 13 Milliarden Euro beziffern. Hierbei nimmt die tierische Erzeugung 

einen besonderen Stellenwert ein. Schweine- und Geflügelfleisch sowie Milch und Eier besit-

zen einen Anteil von über 50% am Wert der Landwirtschaft (Niedersächsisches Ministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 2022). Die niedersächsische Landwirt-

schaft erzielte eine Bruttowertschöpfung von 4,44 Milliarden Euro (Niedersächsisches Minis-

terium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 2021).  

 

2.2 Struktur landwirtschaftlicher Betriebe  

 
Die Zahl landwirtschaftlicher Betriebe in Niedersachsen betrug im Jahr 2020 35.3481. In den 

vergangenen 20 Jahren fand eine kontinuierliche Abnahme der Betriebe statt, wie Abb. 1 zeigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe in Nds. von 1999 bis 2020  

Quelle: in Anlehnung an Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz, 2021 

 
Von 1999 bis 2020 hat sich die Zahl der Betriebe halbiert. Bei der Darstellung der Betriebszah-

len muss berücksichtigt werden, dass innerhalb des gewählten Zeitabschnittes die Erhebungs-

methodik mehrmalig angepasst wurde. Seit 1999 werden Betriebe unter zwei Hektar Landflä-

che nicht mehr erfasst. Im Jahr 2010 wurde die Erhebungsgrenze auf fünf Hektar Landfläche 

angehoben. Durch die modifizierte Erhebung wird die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe 

 
1 Die Angaben des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zur 
Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe in Niedersachsen im Jahr 2020 weichen aus aktuell nicht erfassbaren Grün-
den voneinander ab, weiteren Berechnungen in diesem Kapitel wird die Anzahl von 35.348 zugrunde gelegt. 
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in gewissem Maße unterschätzt, dennoch kann aus der langfristigen Entwicklung der Betriebs-

zahlen ein eindeutiger Trend abgeleitet werden. In Niedersachsen können 84,6% der Betriebe 

der Rechtsform des Einzelunternehmens zugeordnet werden (Niedersächsisches Ministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 2021). Diese Betriebsform kann in der 

Landwirtschaft üblicherweise als Familienbetrieb begriffen werden (Kowalewski, J., Schulze, 

S., 2010). Mit 29.900 Betrieben ist das Einzelunternehmen die wichtigste Rechtsform in Nie-

dersachsen. Weitere Rechtsformen besitzen eine untergeordnete Bedeutung. 5.448 Betriebe 

sind als Personengesellschaft oder juristische Person klassifiziert (Niedersächsisches Ministe-

rium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 2021). Aufgrund des besonderen 

Stellenwertes des Einzelunternehmens wird dieses im Folgenden zusätzlich in seine Soziotypen 

differenziert. Es erfolgt in Abhängigkeit des Einkommens des Betriebes am Gesamteinkommen 

der Betriebsleiter*innen eine Zuordnung als Haupt- oder Nebenerwerbsbetrieb (Kowalewski, 

J., Schulze, S., 2010). In Niedersachsen wirtschaften aktuell 16.108 Betriebe im Haupterwerb 

und 13.792 im Nebenerwerb (Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz, 2021). 

Die landwirtschaftlich genutzte Fläche in Niedersachsen hat sich seit 1999 nicht wesentlich 

reduziert. Unter der Berücksichtigung der seit 1999 abnehmenden Betriebszahlen ist abzuleiten, 

dass die im Durchschnitt bewirtschaftete Fläche pro Betrieb zunimmt. Im Jahr 2020 betrug die 

durchschnittlich bewirtschaftete Fläche eines landwirtschaftlichen Betriebes in Niedersachsen 

72,2 ha. Dabei werden Unterschiede zwischen den Betriebsformen deutlich. Während ein 

Haupterwerbsbetrieb im Durchschnitt 89,6 ha bewirtschaftet, nutzen Betriebe im Nebenerwerb 

lediglich 34 ha. Personengesellschaften und juristische Personen können eine landwirtschaft-

lich genutzte Fläche von durchschnittlich 121 ha vorweisen (Niedersächsisches Ministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 2021). Im Zuge des allgemeinen Flä-

chenwachstums hat sich innerhalb der letzten 20 Jahre die Flächenausstattung der Betriebe ver-

ändert. Bedeutende Kennzahl ist in diesem Zusammenhang die sogenannte Wachstums-

schwelle. Betriebe mit einer Flächenausstattung unter der Wachstumsschwelle nehmen ab, 

während die Anzahl der Betriebe, deren Flächenausstattung sich oberhalb der Wachstums-

schwelle beziffern lässt, stetig steigt (Deutscher Bauernverband, 2022).  Wie Abb. 2 darstellt, 

nimmt die Anzahl von Betrieben bis zu einer Flächenausstattung von 100 ha seit 1999 kontinu-

ierlich ab. Betriebe mit einer Flächenausstattung von über 100 ha verdichten sich zunehmend. 

Die Wachstumsschwelle der niedersächsischen Betriebe kann folglich bei 100 ha eingeordnet 

werden. Seit dem Jahr 2007 werden Betriebe mit einer Flächenausstattung von über 100 ha 

zusätzlich in die Kategorien 100 bis 200 ha und größer als 200 ha eingeteilt. Während die An-

zahl der Betriebe mit einer Betriebsgrößenstruktur bis 200 ha konstant blieb, stieg die Zahl von 
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Betrieben mit einer Flächenausstattung von über 200 ha an. Im Jahr 2020 bewirtschafteten 

2.400 Betriebe über 200 ha Landfläche. Im Vergleich zum Jahr 2016, in dem die vorherige 

Erhebung stattfand, war dies eine Zunahme der Betriebe um 15,6% (Niedersächsisches Minis-

terium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Flächenausstattung landwirtschaftlicher Betriebe in Nds. von 1999-2020 

Quelle: in Anlehnung an Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz, 2021 

 

2.3 Struktur landwirtschaftlicher Arbeitskräfte 
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knüpfung zu vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereichen existiert. Somit nimmt die Land-

wirtschaft entscheidenden Einfluss auf die Gesamtwirtschaft. Laut dem Situationsbericht des 

Deutschen Bauernverbandes stehen mit einem landwirtschaftlichen Arbeitsplatz sieben Ar-

beitsplätze des vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereiches in Verbindung (Deter, A., 2020). 
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0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100 +

An
za

hl
 B

et
rie

be
 in

 T
sd

.

Flächenausstattung in ha

1999 2003 2007 2010 2016 2020



 7 

33.100 Personen beobachtet werden (Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz, 2021). Abb. 3 stellt die Verteilung der Arbeitskräfte auf die Be-

triebe in Niedersachsen dar. Auf über der Hälfte der Betriebe in Niedersachsen sind derzeit 

zwei bis fünf Arbeitskräfte tätig. Ein Drittel der Betriebe kommt mit einer Arbeitskraft aus. 

Circa 10 % der Betriebe beschäftigen mehr als sechs Arbeitskräfte (Landesamt für Statistik 

Niedersachsen, 2020). Im Mittel werden je Betrieb vier Arbeitskräfte eingesetzt (Krampf, K., 

2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Anzahl Arbeitskräfte je landwirtschaftlichem Betrieb in Nds. 

Quelle: in Anlehnung an Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2020 
 

Die Arbeitskräfte auf landwirtschaftlichen Betrieben lassen sich in Familienarbeitskräfte, stän-

dig beschäftigte Fremdarbeitskräfte sowie Saisonarbeitskräfte kategorisieren (Dahl, S., 2012). 

Unter den Familienarbeitskräften werden Betriebsinhaber*innen und die Ehepartner*innen so-

wie mit ihnen verwandte Personen erfasst, die auf dem Betrieb arbeiten und wohnen (Gotter, 

C., et al., 2018). In Niedersachsen waren 2020 55.300 landwirtschaftliche Arbeitskräfte Be-

standteil dieser Kategorie (Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz, 2021). Ständig beschäftigte Fremdarbeitskräfte sind auf Betrieben tätig, die 

sich nicht als Familienbetrieb deklarieren lassen. Weiterhin können ständig beschäftigte 

Fremdarbeitskräfte auch auf Familienbetrieben tätig sein, wenn keine Verwandtschaft zu dem 

Betriebsinhaber oder der Betriebsinhaberin vorliegt (Fasterding, F., Rixen, D., 2009). Bei der 

ständigen Beschäftigung handelt es sich um eine unbefristete Einstellung. Die Dauer der Be-

schäftigung beträgt mindestens sechs Monate (Gotter, C., et al., 2018). 35.100 Arbeitskräfte 

34,60%

55,50%

6%

2,40% 1,50%

1 AK pro Betrieb 2-5 AK pro Betrieb 6-9 AK pro Betrieb

10-19 AK pro Betrieb 20+ AK pro Betrieb



 8 

üben diese Beschäftigungsform aus. 44.700 Aushilfen und Saisonarbeitskräfte arbeiten nicht 

ständig auf den landwirtschaftlichen Betrieben, sondern übernehmen lediglich in Arbeitsspitzen 

landwirtschaftliche Tätigkeiten (Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz, 2021). Sie sind befristet angestellt für maximal sechs Monate (Gotter, 

C., et al., 2018). Die Grenze von sechs Monaten gilt seit dem Jahr 2010. Zuvor galten Arbeits-

kräfte mit einem Arbeitsvertrag von maximal drei Monaten als Saisonarbeitskräfte. Arbeits-

kräfte mit einem längeren Beschäftigungsverhältnis wurden als ständig Beschäftigte eingeord-

net. Diese Veränderung in der Erhebungsmethode muss bei der Interpretation der Entwicklung 

der Beschäftigtenzahlen der einzelnen Kategorien berücksichtigt werden.  

Tabelle 1 : Entwicklung der Arbeitskraftkategorien von 2007 bis 2020 in Nds. 

Quelle: in Anlehnung an Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz, 2021 

 

 

 
Aktuell repräsentieren Familienarbeitskräfte in Niedersachsen mit einem Anteil von 41% die 

zentrale Arbeitskraft. Tab. 1 zeigt, dass die absolute Anzahl der Familienarbeitskräfte rückläu-

fig ist. Auch ihr prozentualer Anteil an der Gesamtheit aller Arbeitskräfte verliert zunehmend 

an Bedeutung. Die ständig beschäftigten Fremdarbeitskräfte gewinnen hingegen an Relevanz. 

 2007 2010 2013 2016 2020 

Familienarbeitskräfte 

in Tsd. 

in % 

in Tsd.-AKE 

 

95,5 

56,8 

48,9 

 

73,0 

48,4 

48,4 

 

65,2 

46,5 

43,2 

 

59,2 

45,4 

39,2 

 

55,3 

40,9 

35,3 

ständige Fremdarbeitskräfte 

in Tsd. 

in % 

in Tsd.-AKE 

 

22,1 

13,1 

16,0 

 

23,7 

15,7 

18,5 

 

26,5 

18,9 

20,4 

 

27,4 

21,1 

21,3 

 

35,1 

26 

25,8 

Saisonarbeitskräfte 

in Tsd. 

in % 

in Tsd.-AKE 

 

50,6 

30,1 

9,8 

 

53,9 

35,8 

11,4 

 

48,5 

34,6 

9,7 

 

43,7 

33,5 

8,4 

 

44,7 

33,1 

9,2 

Arbeitskräfte insgesamt 

in Tsd. 

in Tsd.-AKE 

 

168,2 

74,7 

 

150,7 

78,3 

 

140,2 

73,3 

 

130,3 

68,9 

 

135,1 

70,3 
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Während 2007 lediglich 22.100 ständige Fremdarbeitskräfte auf den Betrieben gearbeitet ha-

ben, waren es 2020 bereits 35.100 (Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz, 2021). Der Stellenwert der Saisonarbeitskräfte ist in der Ver-

gangenheit konstant geblieben. 

Die landwirtschaftlichen Arbeitskräfte können zusätzlich nach dem Umfang ihrer Tätigkeit dif-

ferenziert werden (Fasterding, F., Rixen, D., 2009). In Vollzeit haben in der niedersächsischen 

Landwirtschaft 2020 39.900 Personen gearbeitet, davon waren 43,1% ständige Arbeitskräfte, 

der Rest Familienarbeitskräfte. In Teilzeit war ein weitaus größerer Teil mit 95.200 Arbeits-

kräften beschäftigt. Dabei fielen 18,8% auf ständige Fremdarbeitskräfte, 34,2% auf Familien-

arbeitskräfte und 47% auf Saisonarbeitskräfte (Landesamt Statistik Niedersachsen, 2023). Als 

Teilzeitarbeitskräfte werden alle Personen zusammengefasst, die unter 40 Stunden in der Wo-

che arbeiten (Dahl, S., 2012). Bei der Erfassung der Arbeitskräfte wird häufig kritisiert, dass 

die absolute Anzahl der Arbeitskräfte nur im unzureichenden Maß den Arbeitseinsatz wieder-

gibt. Um die Arbeitsleistung zu erfassen, wird daher die sogenannte Arbeitskrafteinheit ver-

wendet. Eine Arbeitskräfteeinheit ist gleichzusetzen mit einer „vollbeschäftigten und vollleis-

tungsfähigen“ Person (Fasterding, F., Rixen, D., 2009). Die Arbeitsleistung liegt auf nieder-

sächsischen Betrieben bei 70.300 AKE. Familienarbeitskräften werden 35.300 AKE zugeord-

net, ständig Beschäftigten 25.800 AKE und Saisonarbeitskräften 9.200 AKE (Niedersächsi-

sches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 2021). Aktuell wird 

die meiste Arbeitsleistung von Familienarbeitskräften erbracht, mit zunehmender Bedeutung 

der Arbeitsleistung von ständig beschäftigten Fremdarbeitskräften. Der Quotient aus Arbeits-

kräfteeinheiten und Arbeitskräften lässt Rückschlüsse auf die Qualität des Arbeitseinsatzes zu. 

In Niedersachsen treffen 520 Arbeitskräfteeinheiten auf 1000 Arbeitskräfte, das heißt, der 

durchschnittliche Arbeitseinsatz liegt bei circa 50% des Arbeitseinsatzes einer vollbeschäftig-

ten Person. Der Arbeitskräfteeinsatz je Betrieb beträgt in Niedersachsen zwei AKE. Der Ar-

beitskräftebesatz pro Fläche als Maß für die Intensität des Arbeitseinsatzes kann mit 2,7 AKE 

pro 100 ha beziffert werden (Fasterding, F., Rixen, D., 2009).  

Weiterhin ist die Altersstruktur der Arbeitskräfte wichtig. Relevant ist das Alter der Familien-

arbeitskräfte und der ständig beschäftigten Fremdarbeitskräfte. Das Alter der Saisonarbeits-

kräfte wird vernachlässigt. Wie in Abb. 4 zu erkennen, ist im Jahr 2020 die Mehrheit der Fami-

lienarbeitskräfte in den Altersklassen 45-54 und 55-64 wiederzufinden. Die Anzahl der 

Fremdarbeitskräfte ist über alle Altersklassen hinweg gleichmäßig verteilt (Landesamt für Sta-

tistik, 2023). Die Altersstruktur aller landwirtschaftlichen Arbeitskräfte in Niedersachsen zeigt 

ein Ungleichgewicht zwischen Jung und Alt auf. Aufschluss über das Verhältnis gibt der Quo-
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tient der Altersgruppen unter 35 und über 55 Jahren. Im ausgewogenen Verhältnis ist der Quo-

tient bei 1 datiert, in Niedersachsen ist er mit 0,5 beziffert (Winge, S., 2015). Das bedeutet, dass 

sich die Altersstruktur zugunsten der älteren Beschäftigten entwickelt hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Altersstruktur in Landwirtschaft Nds. 2020 

Quelle: in Anlehnung an Landesamt Statistik Niedersachsen, 2023 
 
 

3 Fachkräftemangel 

 
Auf dem Arbeitsmarkt für Landwirtschaft in Niedersachsen sind, wie beschrieben, prägnante 

Entwicklungstrends wahrnehmbar. Zu diesen zählt unter anderem die zunehmende Bedeutung 

von ständig beschäftigten Fremdarbeitskräften auf den Betrieben. Vor dem Hintergrund der 

zunehmend wahrgenommenen Schwierigkeiten bei der Besetzung von offenen Stellen mit be-

triebsfremden Fachkräften wird im folgenden Kapitel die Bedeutung eines Fachkräftemangels 

ermittelt. Dafür ist es notwendig, die Begriffe Fachkraft und Fachkräftemangel zunächst abzu-

grenzen und zu definieren. Mithilfe von ausgewählten Indikatoren wird in diesem Kapitel un-

tersucht, ob auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt in Niedersachsen aktuell ein Mangel an 

Fachkräften vorliegt. Eine Prognose soll eine Einschätzung der Fachkräftesituation in der Zu-

kunft ermöglichen. Weiterhin werden die Ursachen eines Fachkräftemangels erläutert, die in 

enger Verbindung mit denen im vorangehenden Kapitel aufgezeigten Entwicklungen des land-

wirtschaftlichen Arbeitsmarktes stehen. 
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3.1 Definitionen   

 
Unter der Bezeichnung Arbeitskraft werden primär alle Personen zusammengefasst, die „ar-

beitsfähig“ sind. Die Einordnung als Arbeitskraft gibt keinen Hinweis auf die Qualifikation 

einer Person (Rahner, S., 2018). Arbeitskräfte können mittels ihrer Qualifikation als Fachkraft 

klassifiziert werden. Eine Fachkraft übt anspruchsvolle Arbeiten aus, für die sogenannte fach-

spezifische Kompetenzen notwendig sind. Das heißt die Kenntnisse einer Fachkraft konzent-

rieren sich auf ein enges Aufgabenfeld (Kettner, A., 2012). Voraussetzung, um als Fachkraft 

eingestuft zu werden, ist eine Berufsausbildung von mindestens zwei Jahren. Der Abschluss 

einer akademischen Ausbildung berechtigt ebenfalls zur Betitelung als Fachkraft (Rahner, S., 

2018).  

Fachkräftemangel basiert auf einer Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage nach Fach-

kräften auf dem Arbeitsmarkt. Dabei kann der Arbeitsmarkt als Ganzes betrachtet werden, aber 

auch in Teilmärkte gegliedert sein. Für gewöhnlich werden die Märkte für einzelne Berufsgrup-

pen oder Regionen genutzt, um den Fachkräftemangel zu analysieren (Rahner, S., 2018). Auf 

dem entsprechenden Arbeitsmarkt entsteht ein Fachkräftemangel, sobald das Angebot an Fach-

kräften nicht die nachgefragte Arbeitsleistung erbringen kann. Die beschriebene Situation auf 

dem Arbeitsmarkt tritt ein, wenn unbesetzte Stellen keine Rückmeldung durch Bewerber erhal-

ten. Auch mangelnde Qualifikationen der Bewerber*innen sind eine Ursache, weshalb Arbeits-

stellen frei bleiben (Kettner, A., 2012). Aufgrund fehlender Qualifikationen können Arbeitslo-

sigkeit und Fachkräftemangel zeitgleich auf dem Arbeitsmarkt existieren. Es handelt sich um 

ein sogenanntes „Mismatch“ (Obermeier, T., 2014). Reichen die Qualifikationen einer Fach-

kraft nicht mehr aus, um gestiegene Anforderungen der Arbeitsstelle zu erfüllen, besteht eben-

falls die Möglichkeit, dass ein Fachkräftemangel entsteht (Kettner, A., 2012). Anknüpfend an 

dieses Grundverständnis differenzieren sich Definitionen des Fachkräftemangels anhand ihrer 

weiteren detaillierten Ausgestaltung. Einige Definitionen sind um eine zeitliche Komponente 

ergänzt. Fachkräftemangel existiert dann, wenn die Vakanz mit Fachkräften über eine längere 

Zeit fortbesteht (Obermeier, T., 2014). Weitere Definitionen konkretisieren den Fachkräfte-

mangel, indem das Verhalten der nachfragenden Arbeitgeber*innen berücksichtigt wird. Sind 

Maßnahmen zur Gewinnung von Fachkräften nicht an deren Mangelsituation am Arbeitsmarkt 

angepasst, wird von einem Fachkräftemangel gesprochen (Rahner, S., 2018). Marktmechanis-

men folgend kann auf abgegrenzten Arbeitsmärkten kein langfristiger Fachkräftemangel beste-

hen. Verschärfte Fachkräftesituationen werden in der Regel mit Anpassungsreaktion der Ange-

bots- sowie Nachfrageseite aufgelöst. Auf dem realen Arbeitsmarkt existieren allerdings zahl-
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reiche Faktoren wie zum Beispiel mangelnde Mobilität oder fehlendes Interesse an einem Be-

rufsfeld, die ein Zurückkehren in ein Gleichgewicht verhindern. Auf Arbeitsmärkten kann da-

her auch langfristig Fachkräftemangel beobachtet werden (Burstedde, A., et al., 2020). Auf-

grund der umfangreichen und nicht einheitlichen Definitionen ist es schwierig Fachkräfteman-

gel zu messen. Um Fachkräftemangel festzustellen, können unterschiedliche Indikatoren ge-

nutzt werden.  

 

3.2 Erfassung der Fachkräftesituation der niedersächsischen Landwirtschaft 

 

Ein erster Anhaltspunkt für einen vorliegenden Fachkräftemangel ist die Einschätzung von 

Praktikern. Mithilfe ihrer Bewertung kann annäherungsweise die Fachkräftesituation auf den 

landwirtschaftlichen Betrieben eingeordnet werden. Eine Studie von Gindele et al. aus dem Jahr 

2016 über Betriebe aus gesamt Deutschland verdeutlicht, dass bereits 62% der befragten Be-

triebsleiter*innen dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt einen Fachkräftemangel beimessen. 

Die Fachkräftesituation wird vor dem Hintergrund eines zunehmenden Fachkräftebedarfes auf-

grund von geplanten Wachstumsschritten sehr kritisch beurteilt. 74% der Betriebsleiter*innen 

ordnen die Rekrutierung von Fachkräften in die Kategorien „problematisch“ und „sehr proble-

matisch“ ein (Gindele, N., et al., 2016).  

Um exakte Aussagen zur gegenwärtigen Fachkräftesituation auf dem Arbeitsmarkt zu treffen 

und gegebenenfalls einen Fachkräftemangel zu erkennen, wird grundsätzlich die Gegenüber-

stellung von Arbeitsangebot und -nachfrage genutzt. Das Arbeitsangebot umfasst arbeitslose 

Personen sowie Personen, die in einem Beruf tätig sind. Bereits auf dem Arbeitsmarkt beschäf-

tigte Personen stehen der Nachfrage nicht direkt zur Verfügung und sind daher bei der Ermitt-

lung eines Fachkräftemangels zu vernachlässigen. Die Arbeitsleistung arbeitsloser Personen 

kann unmittelbar zur Besetzung offener Stellen genutzt werden und dient zur Messung des 

Fachkräftemangels. Die Arbeitsnachfrage von Betrieben wird durch die Besetzung von Arbeits-

stellen gedeckt. Für die Messung des Fachkräftemangels sind ausschließlich unbesetzte Ar-

beitsstellen relevant (Burstedde, A., et. al., 2020). Die weitverbreitetsten Indikatoren zur Erfas-

sung der aktuellen Fachkräftesituation sind die Vakanzzeit und das Verhältnis der Arbeitslosen 

zur Anzahl offener Stellen (Rahner, S., 2018).  

Für eine Prognose der Fachkräftesituation wird unter anderem die Entwicklung der Altersstruk-

tur unter landwirtschaftlichen Arbeitskräften genutzt (Davier von, Z., et al., 2006). Weiterhin 

besteht die Möglichkeit, aus aktuellen Arbeitsmarktkennzahlen die Fachkräftesituation der Zu-
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kunft abzuleiten (Winge, S., 2015). In den folgenden Abschnitten werden die genannten Indi-

katoren und Prognosemöglichkeiten für den landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt in Niedersach-

sen ermittelt.   

 

3.2.1 Vakanzzeit 

 
Die Bundesagentur für Arbeit verwendet zur Identifikation eines Fachkräftemangels unter an-

derem die durchschnittlich abgeschlossene Vakanzzeit. Dabei wird unter der Vakanzzeit der 

Zeitraum vom gewünschten Besetzungstermin einer offenen Arbeitsstelle bis zur tatsächlichen 

Besetzung verstanden. Die Vakanzzeit gilt als abgeschlossen, sobald eine Abmeldung der Ar-

beitsstelle beim Arbeitgeberservice der Bundesagentur für Arbeit vorgenommen wurde (Bun-

desagentur für Arbeit, 2022). Die letzte Erhebung der Bundesagentur für Arbeit stellte im Be-

richtsjahr 2021 für landwirtschaftliche Fachkräfte in Niedersachsen eine Vakanzzeit von 131 

Tagen fest. Dabei versteht die Bundesagentur für Arbeit unter einer Fachkraft Personen mit 

einer abgeschlossenen Berufsausbildung. Personen mit einem höheren Berufsabschluss wie 

zum Beispiel einem Meistertitel werden gesondert erfasst. Mit der angegebenen Vakanzzeit 

liegt die niedersächsische Landwirtschaft über dem für Deutschland festgestellten Durchschnitt 

von 118 Tagen (Bundesagentur für Arbeit, 2022). Die Vakanzzeit zeigt eine erhöhte Dauer bis 

zur Besetzung einer offenen Stelle. Allerdings ist noch kein Fachkräftemangel festzustellen. Es 

wird von Fachkräftemangel gesprochen, wenn die Vakanzzeit mindestens 30% über dem ge-

samtwirtschaftlichen Durchschnitt liegt (Müller, M., 2020). Auf Grundlage von 118 Tagen Va-

kanzzeit für gesamt Deutschland herrscht ab einer Dauer von circa 153 Tagen Fachkräfteman-

gel. Die Länge der Vakanzzeit auf niedersächsischen Betrieben hat sich in der Vergangenheit 

deutlich erhöht. Aus einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit, die seit dem Jahr 2016 jähr-

lich von Mai bis April die Vakanzzeiten der Fachkräfte der Berufsgruppe Landwirtschaft er-

fasst, wird ein eindeutiger Entwicklungstrend sichtbar. Während die Vakanzzeit im Jahr 2016 

noch 67 Tage betrug, ist sie fünf Jahre später auf 121 Tage angestiegen, wie Abb. 5 zeigt (Bun-

desagentur für Arbeit, 2021).  

Wie aus der Abbildung ebenfalls zu erkennen, ist die Vakanzzeit der niedersächsischen Land-

wirtschaft im Vergleich zur Landwirtschaft in gesamt Deutschland niedriger. Weiterhin ist ab-

zuleiten, dass sich die Vakanzzeiten der Berufsgruppe Landwirtschaft in gesamt Deutschland, 

aber auch speziell in Niedersachsen der Vakanzzeit der Gesamtwirtschaft in Deutschland an-

genähert hat. Für die Fachkräftesituation der landwirtschaftlichen Betriebe bedeutet diese Ent-

wicklung eine zunehmend schwierigere Suche nach geeigneten Fachkräften. Die verlängerte 
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Vakanzzeit ist ein Hinweis für fehlende Fachkräfte und kann ein Indiz für einen in Zukunft 

drohenden Fachkräftemangel sein (Bundesagentur für Arbeit, 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Entwicklung der Vakanzzeit landwirtschaftlicher Stellen in Nds. 

Quelle: in Anlehnung an Bundesagentur für Arbeit, 2021 
 

Die Verwendung der Vakanzzeit als alleiniger Indikator für Fachkräftemangel wird häufig kri-

tisiert. Eine Vakanzzeit kann neben der Besetzung der offenen Arbeitsstelle mit einer geeigne-

ten Fachkraft auch aus anderen Gründen als beendet gemeldet werden. Wenn keine Fachkräfte 

mit passender Qualifikation vorhanden sind, besteht die Möglichkeit, dass die Arbeitsstelle mit 

einer nicht optimalen Arbeitskraft besetzt wird oder die Arbeitsstelle grundsätzlich wegfällt 

(Müller, M., 2020). Außerdem gilt bei der Interpretation der Vakanzzeit zu berücksichtigen, 

dass die verwendeten Kennzahlen auf Daten der Bundesagentur für Arbeit basieren. Da davon 

ausgegangen werden kann, dass nicht alle landwirtschaftlichen Betriebe offene Stellen melden 

sowie Qualifikationen von Arbeitssuchenden lediglich nach formalen Angaben festgestellt wer-

den, wird die Vakanzzeit möglicherweise nicht hinreichend interpretiert.  

 

3.2.2 Arbeitslosen-Stellen-Relation 

 

Die Bundesagentur für Arbeit stellt das Arbeitsangebot und die Arbeitsnachfrage regelmäßig 

mithilfe der Arbeitslosen-Stellen-Relation gegenüber. Der Indikator misst die Intensität des 

Fachkräftemangels. Ein Synonym ist die Engpassrelation (Burstedde, A., et. al., 2020). Die 
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Arbeitslosen-Stellen-Relation gibt die Anzahl der Arbeitssuchenden je 100 offener Arbeitsstel-

len an (Bundesagentur für Arbeit, 2022).    

In Niedersachsen haben unter den Fachkräften im Bereich Landwirtschaft im Jahr 2021 im 

Durchschnitt 161 Menschen Arbeit gesucht. Gemeldet waren durchschnittlich 76 offene Stel-

len. Daraus ergibt sich eine Arbeitslosen-Stellen-Relation von 212. Bei der Bundesagentur für 

Arbeit wird dieses Verhältnis im verwendeten Ampelsystem bereits bei Rot eingeordnet (Bun-

desagentur für Arbeit, 2022). Eine Arbeitslosen-Stellen-Relation gilt als ein Hinweis für einen 

Fachkräftemangel, wenn im Verhältnis zu 100 offenen Arbeitsstellen 200 Arbeitslose stehen 

(Müller, M., 2020). In der niedersächsischen Landwirtschaft konnten in den vergangenen fünf 

Jahren schwankende Werte der Arbeitslosen-Stellen-Relation beobachtet werden, wie Abb. 6 

darstellt. Während in den Jahren 2016 und 2017 die Arbeitslosen-Stellen-Relation einen Fach-

kräftemagel anzeigte, konnte in den Jahren 2018 bis 2020 ein engeres Verhältnis von Arbeits-

losen zu offenen Arbeitsstellen erzielt werden. Seit dem Jahr 2020 verschärft sich die Fachkräf-

tesituation auf den Betrieben zunehmend. Die Arbeitslosen-Stellen-Relation der Landwirtschaft 

in gesamt Deutschland entwickelt sich parallel zu dem Verhältnis in Niedersachsen. Allerdings 

werden hier deutlich mehr Arbeitslose auf 100 offene Arbeitsstellen gemeldet. Die niedersäch-

sische Landwirtschaft zeigt bei diesem Indikator im Vergleich zur gesamten Branche eine bes-

sere Fachkräftesituation auf. Die Gesamtwirtschaft in Deutschland besitzt höhere Arbeitslosen-

Stellen-Relationen als der landwirtschaftliche Sektor (Bundesagentur für Arbeit, 2021).   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Entwicklung der Arbeitslosen-Stellen Relation in der Landwirtschaft Nds. 

Quelle: in Anlehnung an Bundesagentur für Arbeit, 2021 
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Bei der Verwendung der Arbeitslosen-Stellen-Relation als Indikator für den Fachkräftemangel 

muss berücksichtigt werden, dass sowohl die gemeldeten unbesetzten Arbeitsstellen als auch 

die Zahl der Arbeitslosen in der Realität abweichen können. Es wird davon ausgegangen, dass 

nur jede zweite offene Arbeitsstelle von der Bundesagentur für Arbeit erfasst wird. Speziell in 

der Landwirtschaft fehlt die Kenntnis über das Meldeverhalten von offenen Stellen durch die 

Betriebsleiter*innen. Weiterhin ist unbekannt, inwiefern Fachkräfte über die Bundesagentur für 

Arbeit Arbeitsstellen suchen. Es besteht die Annahme, dass in der Landwirtschaft ein nicht 

unrelevanter Anteil an offenen Stellen nicht über die Bundesagentur für Arbeit vergeben wird 

(Davier von, Z. et al., 2006). Weiterhin gilt auch hier zu berücksichtigen, dass ausschließlich 

die formalen Qualifikationen der Arbeitssuchenden angegeben werden, welche von den tat-

sächlichen Fähigkeiten abweichen können. Bei dem Fokus auf Arbeitslose als vorhandenes Ar-

beitsangebot wird Potenzial aus den sogenannten stillen Reserven vernachlässigt. Eine stille 

Reserve liegt zum Beispiel in Teilzeitbeschäftigten, die anstreben in Zukunft zu einer Vollzeit-

stelle zu wechseln (Rahner, S., 2018). Unbesetzte Arbeitsstellen können außerdem von Perso-

nen besetzt werden, die ihren Beruf wechseln, nach Deutschland zuwandern oder die Ausbil-

dung neu abgeschlossen haben (Müller, M., 2020).   

Die Statistiken der Bundesagentur für Arbeit über die Vakanzzeit und die Arbeitslosen-Stellen-

Relation zeigen im Verlauf der Jahre eine eindeutige Tendenz bei der Entwicklung der Fach-

kräftesituation auf landwirtschaftlichen Betrieben in Niedersachsen. Es liegt aktuell kein akuter 

Fachkräftemangel auf den Betrieben vor, allerdings ist eine „verschärfte“ Fachkräftesituation 

zu erkennen. Die beiden Indikatoren zeichnen die aktuelle Situation auf den landwirtschaftli-

chen Betrieben in Niedersachsen ab und geben Hinweise auf die vergangene Entwicklung. Eine 

Prognose für die Zukunft lassen die Indikatoren allerdings nicht zu (Rahner, S., 2018).  

 

3.2.3 Altersstrukturentwicklung 

 
Mithilfe der allgemeinen Altersstruktur landwirtschaftlicher Arbeitskräfte kann die zukünftige 

Fachkräfteaufstellung der Betriebe prognostiziert werden. Eine gleichmäßige Verteilung der 

Arbeitskräfte auf alle Altersklassen ist anzustreben. Ist eine Überalterung der Arbeitskräfte fest-

zustellen, droht ein zukünftiger Arbeitskräftemangel und damit einhergehend auch ein Defizit 

an Fachkräften. Die Anzahl der Arbeitskräfte, die neu in den Arbeitsmarkt eintreten, ist deutlich 

geringer als der, die den Arbeitsmarkt aufgrund des Renteneintrittsalters verlassen. Infolgedes-

sen können nicht alle vakanten Arbeitsstellen besetzt werden (Davier von, Z., et al., 2006).  

Abb. 7 zeigt die relative Veränderung der Altersstruktur landwirtschaftlicher Familienarbeits-

kräfte sowie der ständig beschäftigten Fremdarbeitskräfte in den vergangenen zehn Jahren in 
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Niedersachsen. Der Anteil der „jüngsten“ Arbeitskräfte von 15 bis 34 Jahren ist in der Vergan-

genheit auf einem konstanten Niveau verblieben. Der Anteil der 35- bis 44-Jährigen ist inner-

halb des Zeitraumes um circa acht Prozent gesunken. Auch für die Altersklasse von 45 bis 54 

Jahren ist ein Rückgang um circa sechs Prozent zu beobachten. Arbeitskräfte im Alter von 55 

bis 65 Jahren zeigen einen Anstieg von acht Prozent. Der Anteil der über 65-Jährigen ist kon-

stant geblieben. Die Entwicklung der Altersstruktur lässt einen Trend erkennen, der auf eine 

Überalterungstendenz hinweist (Landesamt für Statistik und Kommunikationstechnologie Nie-

dersachsen 2012, sowie Landesamt für Statistik Niedersachsen 2014, 2020, 2023). 

 

 
 

Abbildung 7: Entwicklung der Altersstruktur von Familienarbeitskräften sowie von ständig beschäftigten  

Fremdarbeitskräften in der Landwirtschaft Nds. von 2010 bis 2020 

Quelle: in Anlehnung an Landesamt für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, 

2012 sowie Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2014, 2020, 2023, eigene Berechnungen 

 

3.2.4 Arbeitsmarktkennzahlenprognose 2030  

 
Eine Fachkräftestudie aus Sachsen-Anhalt prognostiziert den Fachkräftebedarf von landwirt-

schaftlichen Betrieben anhand von Kennzahlen des Arbeitsmarktes. Angelehnt an das Vorge-

hen der Autorinnen Susanne Winge und Rebekka Heyme wird im Folgenden eine Vorhersage 

für die Fachkräftesituation der niedersächsischen Landwirtschaft im Jahr 2030 getroffen. Da-

tengrundlage sind die agrarstatistische Erhebung aus dem Jahr 2020 sowie die jährlichen Sta-

tistiken über die praktische Berufsbildung in der Landwirtschaft der Bundesrepublik Deutsch-

land. 
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Zu Beginn wird der sogenannte Ersatzbedarf ermittelt. Dieser gibt an, wie viele ständig be-

schäftigte Arbeitskräfte den landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt in Niedersachsen bis 2030 ver-

lassen (Winge, S., Heyme, R., 2015). Unter den ständig beschäftigten Arbeitskräften werden 

im Folgenden Familienarbeitskräfte und Fremdarbeitskräfte, die einer dauerhaften Beschäfti-

gung im Betrieb nachgehen, zusammengefasst. Saisonarbeitskräfte sind in der Betrachtung ver-

nachlässigt. Die Altersstruktur der ständig beschäftigten Arbeitskräfte ermöglicht eine Prog-

nose der altersbedingten Arbeitsmarktaustritte bis zum Jahr 2030 (Gotter, C., et al., 2018). Das 

gesetzliche Renteneintrittsalter wird aktuell sukzessiv bis zum Jahr 2031 auf 67 Jahre erhöht. 

Die Mehrheit der Bevölkerung tritt allerdings früher in die Rente ein. Das tatsächliche Renten-

eintrittsalter betrug im Jahr 2020 durchschnittlich 64 Jahre (Demografieportal, 2022). Da das 

tatsächliche Renteneintrittsalter einen leicht steigenden Trend aufweist, wird für die Prognose 

bis 2030 von einem Renteneintrittsalter von 65 Jahren ausgegangen (Hampel, G., et  al., 2018). 

Das bedeutet, dass alle Familienarbeitskräfte sowie ständig beschäftigten Fremdarbeitskräfte, 

die im Jahr 2020 über 55 Jahre alt waren, den landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt bis 2030 ver-

lassen werden (Gotter, C., et al., 2018). In Niedersachsen waren zu diesem Zeitpunkt wie aus 

Abb. 7 abzulesen 40,25% der Arbeitskräfte über 55 Jahre alt. Im Jahr 2030 ist dementsprechend 

ein altersbedingter Ersatzbedarf von 36.500 Arbeitskräften in der niedersächsischen Landwirt-

schaft zu erwarten (Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2023). Es ist anzunehmen, dass 

weitere Familienarbeitskräfte und ständig beschäftigte Fremdarbeitskräfte den landwirtschaft-

lichen Arbeitsmarkt unabhängig vom Alter verlassen werden. Gründe können unter anderem 

Krankheit oder Berufsunfähigkeit sein. Auch frühzeitige Sterbefälle müssen Berücksichtigung 

finden (Winge, S., Heyme, R., 2015). Aufgrund dieser Annahmen wird der Ersatzbedarf um 

1.360 Arbeitskräfte ergänzt. Dies entspricht 1,5% aller im Jahr 2020 ständig beschäftigten Ar-

beitskräfte (Gotter, C., et al., 2018). In Summe verlassen bis zum Jahr 2030 37.860 ständig 

beschäftigte Arbeitskräfte den landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt in Niedersachsen.   

Im weiteren Vorgehen muss der ermittelte Ersatzbedarf um die Auswirkungen unterschiedli-

cher Transformationsprozesse, denen die Landwirtschaft und damit auch der landwirtschaftli-

che Arbeitsmarkt unterlegen ist, korrigiert werden. Wie in Kapitel 1 bereits aufgezeigt, ist die 

in Abb. 8 dargestellte Entwicklung zu erkennen. 
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Abbildung 8: Entwicklung Anzahl ständiger Arbeitskräfte in Nds. 

Quelle: in Anlehnung an Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz, 2021 und Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2023 
 

Die Anzahl an ständig beschäftigten Fremdarbeitskräften steigt kontinuierlich an, während pa-

rallel die Anzahl der Familienarbeitskräfte abnimmt. In Relation ist der Abbau der Familienar-

beitskräfte größer als die Rekrutierung von ständig beschäftigten Fremdarbeitskräften. Daraus 

resultiert in der Gesamtheit ein Rückgang der ständig beschäftigten Arbeitskräfte. Es wird von 

einem sektoralen Arbeitskräfteabbau gesprochen (Gotter, C., et al., 2018). Ursächlich für den 

sektoralen Arbeitskräfteabbau ist zum einen der technische Fortschritt. Arbeitskraft wird durch 

technische Hilfsmittel substituiert. Weiterhin wird die Aufbereitung der erzeugten Produkte 

häufig vom landwirtschaftlichen Betrieb ausgegliedert. Dem Engel ’schen  Gesetz folgend wer-

den regional erzeugte Lebensmittel vermehrt durch den Import im Ausland erzeugter Produkte 

ersetzt, sodass die Gesamtproduktion rückläufig ist (Davier von., Z., 2007). Auf Grund der auf-
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Arbeitskräfte ersetzt werden (Winge, S., Heyme, R., 2015). Es wird von einer Trendfortschrei-

bung ausgegangen. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Bestand der ständigen Arbeits-

kräfte um insgesamt 6.000 Personen verkleinert. Dies entspricht einem jährlichen Rückgang 

von circa 0,62%. Auf Grundlage dieser Annahme müssen bis 2030 5.522 Arbeitskräfte nicht 

ersetzt werden. Allerdings gilt zu berücksichtigen, dass vor allem Arbeitsstellen mit höheren 

Qualifikationsanforderungen eine Einarbeitung von neuen Arbeitskräften erfordern. Im Rah-
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men der Einarbeitung findet eine zweifache Besetzung von Arbeitsstellen statt. Es wird vermu-

tet, dass diese Annahme auf die Hälfte der nicht zu ersetzenden Arbeitsstellen zutrifft (Gotter, 

C., et al., 2018). Hiernach sind lediglich 2.761 Arbeitsstellen bis 2030 nicht neu zu besetzen.   

Tabelle 2: Ersatzbedarf ständig beschäftigte Arbeitskräfte bis 2030 in der Landwirtschaft Nds. 

Quelle: in Anlehnung an Winge, S., Heyme, R., 2015, eigene Berechnungen 
 

 ausscheidende Arbeitskräfte bis 2030 

in Tsd. 

altersbedingter Ersatzbedarf  36,500 

sonstiger Ersatzbedarf  1,360 

sektoraler Arbeitskräfteabbau  -2,761 

Ersatzbedarf  35,099 

 

Tab. 2 fasst die bis 2030 ausscheidenden Arbeitskräfte zusammen. Insgesamt besteht ein Er-

satzbedarf von 35.099 Arbeitskräften bis 2030 in Niedersachsen, unabhängig von der Qualifi-

kation (Winge, S., Heyme, R., 2015). Die Agrarstrukturerhebungen sowie Landwirtschaftszäh-

lungen erfassen die Qualifikationsstruktur landwirtschaftlicher Arbeitskräfte nicht vollständig. 

Es existieren lediglich Hinweise auf die Qualifikation der Betriebsleiter*innen. In Niedersach-

sen konnten 2020 circa 73% der Betriebsleiter*innen eine abgeschlossene Berufsausbildung 

oder einen höheren Abschluss vorweisen. 25% der Betriebsleiter*innen führen die Betriebe 

ausschließlich mit praktischer Erfahrung. Es wird nicht erfasst, inwieweit die Betriebsleiter*in-

nen, die auf praktische Erfahrungen verweisen, Qualifikationen in anderen Berufsfeldern besit-

zen (Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2023). Für die einzelnen Bundesländer liegen 

keine Daten für die Qualifikationen der weiteren ständig beschäftigten Arbeitskräfte vor, wes-

halb im Folgenden auf Zahlen für das gesamte Bundesgebiet zurückgegriffen wird. Die Bun-

desagentur für Arbeit erfasst die Berufsabschlüsse der abhängig Beschäftigten der Land-, Tier- 

und Forstwirtschaft. Bei 20% der Beschäftigten in diesem Berufsfeld ist die Qualifikation un-

bekannt. 15% der Beschäftigten besitzen keinen Berufsabschluss, während 66% eine abge-

schlossene Ausbildung oder einen höheren Abschluss vorweisen können (Bundesministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 2020). Für die weitere Schätzung wird 

angenommen, dass 75% des ermittelten Ersatzbedarfs mit Fachkräften zu besetzen ist, da auf-

grund des hohen Anteils unbekannter Ausbildungsabschlüsse davon ausgegangen werden kann, 

dass das Qualifikationsniveau der abhängig Beschäftigten unterschätzt wird. Außerdem wird 

prognostiziert, dass die Anforderungen an landwirtschaftliche Arbeitskräfte steigen (Winge, S., 

Wiener, B., 2009). Für Niedersachsen bedeutet das ein Ersatzbedarf von 26.324 Fachkräften im 

Jahr 2030.  
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Das zukünftige Fachkräfteangebot wird in erster Linie durch Auszubildende der Berufe Land-, 

Pferde- und Tierwirt*in bestimmt, die nach bestandener Prüfung als Fachkraft eingestuft wer-

den können. Da die Ausbildungsdauer drei Jahre beträgt, wird für die Fachkräfteschätzung der 

Zeitraum von 2017 bis 2027 betrachtet. Auszubildende, die ihre Ausbildung im Jahr 2027 be-

ginnen, stehen dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt 2030 als Fachkraft zur Verfügung. Mit-

hilfe der Ausbildungsquote wird das nachfolgende Fachkräftepotenzial bis 2030 prognostiziert. 

Die Ausbildungsquote umfasst den Anteil der neu in den Arbeitsmarkt eintretenden Auszubil-

denden an den ständig beschäftigten Arbeitskräften (Winge, S., Heyme, R., 2015).  

Tabelle 3: Entwicklung der „landwirtschaftlichen“ Ausbildungsquoten in Nds. 

Quelle: in Anlehnung an Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 2010 und Bundesan-

stalt für Landwirtschaft und Ernährung, 2013, 2016 und 2020 sowie Winge, S., Heyme, R., 2015, ei-

gene Berechnungen 

 

Jahr Anzahl ständig Be-

schäftigter  

in Tsd. 

neue Ausbildungsverträge  

in Tsd. 

 

Landwirt              Tierwirt                      Pferdewirt 

Ausbildungsquote  

in % 

 

2010 96,7 0,787 0,030 0,141  0,99 

2013 91,7 0,939 0.033 0,126 1,20 

2016 86,6 1,050 0,024 0,138 1,40 

2020 90,7 0,828 0,018 0,114 1,06 

 

In den vergangenen zehn Jahren schwankte die Ausbildungsquote in Niedersachsen zwischen 

1% und 1,4%. Für die weitere Schätzung der Fachkräftesituation der Zukunft wird eine Ausbil-

dungsquote von 1,2% verwendet. Zum einen, da sich die Höhe der Quote aus der aufgezeigten 

Entwicklung ableiten lässt, zum anderen, weil die Ausbildungsquote von der Anzahl der Ab-

solventen und Absolventinnen allgemeinbildender Schulen beeinflusst wird (Winge, S., 

Heyme, R., 2015). Für Niedersachsen werden bis 2030 jährlich konstant zwischen 72.000 und 

76.000 Schulabgänger*innen vorhergesagt (Kultusministerkonferenz, 2022). Weiterhin ist ein 

positiver Zuspruch für grüne Berufe, zu denen die Land-, Pferde- und Tierwirtschaft zählen, zu 

beobachten (Deutscher Bauernverband, 2023). Für die Jahre 2017 bis 2021 sind die jeweils neu 

abgeschlossenen Ausbildungsverträge bereits bekannt. In Summe wurden in diesen Zeitraum 

5.175 Ausbildungsverträge vereinbart (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, 2018, 

2019, 2020, 2021, 2022). Für die nachfolgenden Jahre muss die festgelegte Ausbildungsquote 

von 1,2% in Anlehnung an die Entwicklung der ständig beschäftigten Arbeitskräfte, wie in Tab. 

4 geschehen, fortgeführt werden (Winge, S., Heyme, R., 2015). Bis zum Jahr 2030 stehen im 
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Rahmen der Ausbildung 11.524 neue Fachkräfte zur Verfügung. Eine jährliche Ausbildungs-

abbruchsrate von durchschnittlich 13% muss abgezogen werden. Auszubildende, die ihre Ab-

schlussprüfung nicht bestehen, sind in der weiteren Betrachtung zu vernachlässigen, da es sich 

dabei um Ausnahmen handelt (Hampel, G., et al., 2018). Dem Arbeitsmarkt stehen 2030 somit 

10.026 Fachkräfte zur Verfügung, wie Tab. 4 resümiert.  

Tabelle 4: Entwicklung des Nachwuchskräftepotential in der Landwirtschaft Nds. 

Quelle: in Anlehnung an BLE 2018 – 2022 sowie Winge, S. Heyme, R., 2015, eigene Berechnungen  

 
   hinzukommende Fachkräfte bis 2030 

  in Tsd. 

2022   1,075 

2023   1,068 

2024   1,062 

2025   1,055 

2026   1,048 

2027   1,041 

2017-2021   5,175 

Ausbildungsabbrüche - 1,498 

Nachwuchskräftepotential  10,026 

 

Abb. 8 fasst die Ergebnisse der Fachkräfteprognose für Niedersachsen bis zum Jahr 2030 zu-

sammen. Es wird deutlich, dass der Gesamtbedarf von 35.099 Arbeitskräften nicht durch Nach-

wuchskräfte, die eine Ausbildung im landwirtschaftlichen Berufsfeld absolvieren, gedeckt wer-

den kann. Arbeitskräfte, die eine landwirtschaftliche Tätigkeit ohne entsprechende Qualifika-

tion beginnen, wurden bei der vorgenommenen Schätzung nicht berücksichtigt, sodass keine 

Aussage über die Deckung des Gesamtbedarfs durch diese getätigt werden kann. Der vermutete 

Ersatzbedarf an Fachkräften beträgt 26.324. Zur Deckung des Fachkräftebedarfs eignen sich 

Personen mit fachspezifischen Qualifikationen einer abgeschlossenen Berufsausbildung. Mit 

der Gegenüberstellung des Fachkräftebedarfs und des Nachwuchskräftepotenzials der Ausbil-

dungsabsolventen ist es möglich, Aussagen über die zu erwartende Fachkräftesituation zu tref-

fen. Aus der Differenz der beiden Größen ergibt sich eine Lücke von 16.298 Fachkräften. Bei 

Beibehaltung des Status quo ist es derzeit nicht möglich, den Fachkräftebedarf zu decken. Auf 

dieser Basis ist ein Fachkräftemangel auf den landwirtschaftlichen Betrieben in Niedersachsen 

im Jahr 2030 zu erwarten.  
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Abbildung 8: Ersatzbedarf und Nachwuchspotential der Landwirtschaft Nds. 2030 

Quelle: in Anlehnung an Winge, S., Heyme, R., 2015, eigene Berechnungen 
 
 
 
3.3 Ursachen bzw. Transformationsprozesse  

 

Ein Fachkräftemangel, wie in der niedersächsischen Landwirtschaft zu erwarten, wird durch 

eine Vielzahl von Faktoren bedingt. Diese können hinsichtlich ihrer zeitlichen Dauer in kurz-

fristige und langfristige Ursachen differenziert werden (Franken, A., 2013).  

Kurzfristig wird der landwirtschaftliche Arbeitsmarkt in Niedersachsen in erster Linie von kon-

junkturellen Prozessen beeinflusst. Die gesamtwirtschaftliche Konjunkturentwicklung beein-

flusst die zur Verfügung stehenden Fachkräfte. In konjunkturellen Hochphasen stehen land-

wirtschaftlichen Betrieben weniger Fachkräfte zur Verfügung. In dieser Zeit steigt der bran-

chenübergreifende Wettbewerb um Fachkräfte an. In konjunkturellen Tiefphasen verbessert 

sich die Fachkräftesituation für die Landwirtschaft. In diesem Zeitabschnitt ist die Landwirt-

schaft auch für Fachkräfte aus anderen Branchen als Arbeitgeber attraktiv. Bei der spezifischen 

Betrachtung der landwirtschaftlichen Konjunktur stellt sich Vergleichbares ein. Bei einer posi-

tiven Konjunkturentwicklung besitzen viele landwirtschaftliche Betriebe einen erhöhten Bedarf 

an Fachkräften, um ihre Produktion auszubauen. Auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt 

ist verstärkte Konkurrenz festzustellen, auf die von den nachfragenden Betrieben entsprechend 
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reagiert werden muss, um Fachkräfte zu gewinnen (Franken, A., 2013). Die Anpassung an die 

veränderten Arbeitsmarktbedingungen benötigt für gewöhnlich längere Zeit, in der ein Fach-

kräftemangel entstehen kann (Kettner, A., 2012). Findet eine negative Konjunkturentwicklung 

statt, beenden landwirtschaftliche Betriebe ihre Bemühungen um neue Fachkräfte. Dieses Han-

deln ist nicht zielführend, da zyklisch auf die negative Konjunkturentwicklung eine Hochphase 

folgt, in der sich erneut Fachkräftebedarf ausbildet (Mesaros, L., et al., 2009). 

Langfristig wird die Entwicklung der niedersächsischen Landwirtschaft von verschiedenen 

Transformationsprozessen bestimmt, die entscheidenden Einfluss auf die Fachkräftesituationen 

auf den Betrieben nehmen. Zu den wichtigsten Prozessen gehören der Strukturwandel sowie 

der gesellschaftliche Wandel, die im Folgenden näher erläutert werden. 

 

3.3.1 struktureller Wandel 

 
Der Strukturwandel in der Landwirtschaft zeichnet sich auf den Betrieben in Niedersachsen ab. 

Dabei sind die Globalisierung sowie der technische Fortschritt entscheidende Prozesse, die Ver-

änderungen auf den Betrieben und unter den landwirtschaftlichen Fachkräften hervorrufen. Die 

Betriebe müssen sich aufgrund der Teilnahme am internationalen Markt mit verschärften Wett-

bewerbsbedingungen arrangieren (Mesaros, L., et al., 2009 und Kettner, A., 2012). Die Wachs-

tumsstrategie wird von vielen Betriebsleitern und Betriebsleiterinnen bevorzugt genutzt, um 

sich als Teilnehmer*in des Marktes durchzusetzen und vorteilhafte Skaleneffekte anzuwenden 

(Gindele, N., et al., 2016). In der Regel ist die Ausdehnung der Produktion die bevorzugte 

Wachstumsmaßnahme. Auch für die Zukunft wird prognostiziert, dass Betriebe auf diese Weise 

dem strukturellen Wachstumsdruck begegnen werden. Kennzeichnend für den Strukturwandel 

in Niedersachsen ist, wie in Kapitel 1 dargestellt, ein Rückgang der Betriebszahlen und damit 

einhergehend die Vergrößerung der Betriebsstrukturen. Damit die Wachstumsstrategie gelingt 

und die zusätzliche Arbeitsbelastung bewältigt wird, ist es für den einzelnen Betrieb notwendig, 

zusätzliche Fachkräfte zu rekrutieren. Dabei können die Betriebe häufig nicht mehr auf quali-

fizierte Familienarbeitskräfte zurückgreifen, sondern müssen familienfremde Fachkräfte anstel-

len (Gindele, N., et al., 2015). Im Zuge dessen entsteht häufig der sogenannte „erweiterte“ Fa-

milienbetrieb. Dieser wird definiert als ein Zusammenschluss von zwei bis drei Familienar-

beitskräften und mehreren Fremdarbeitskräften. Dabei unterstützt die Fremdarbeitskraft den 

landwirtschaftlichen Betrieb mit Arbeitsleistung. In Niedersachsen war in der Vergangenheit 

der klassische Familienbetrieb die charakteristische Betriebsform. Durch den zunehmenden 

Anteil von Fremdarbeitskräften auf den Betrieben nimmt die Bedeutung des „erweiterten“ Fa-
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milienbetriebes zu. In Kapitel 1 wird die Zunahme von ständig beschäftigten Fremdarbeitskräf-

ten auf landwirtschaftlichen Betrieben statistisch bestätigt. In Zukunft wird weiterhin die Nach-

frage nach qualifizierten Fachkräften steigen (Gindele, N., et al., 2016).  

Der Strukturwandel und die damit verbundene Digitalisierung verursachen eine steigende 

Komplexität der Prozesse und Produktionstechnologien, die in der Landwirtschaft Anwendung 

finden. Infolgedessen steigen die Anforderungen an Fachkräfte in mehrfacher Hinsicht (Kett-

ner, A., 2012). Im Rahmen des Digitalisierungsprozesses wird die aktuelle Landwirtschaft auch 

als „Landwirtschaft 4.0“ bezeichnet (Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Ver-

braucherschutz Baden-Württemberg, 2023). Die notwendigen Kompetenzen einer Fach-

kraft werden in Tab. 5 dargestellt.  

Tabelle 5: Anforderungen an eine Fachkraft in der Landwirtschaft 4.0 

Quelle: in Anlehnung an Bretschneider, M., 2019 
 

 

Vor dem Hintergrund des technischen Fortschrittes wird von Fachkräften detailliertes und fach-

spezifisches Wissen verlangt, welches kontinuierlich um neue Erkenntnisse ergänzt werden 

muss (Franken, A., 2013). Darüber hinaus verlangt der Strukturwandel von Fachkräften die 

Kenntnis über sogenannte Soft Skills. Die erhöhten und differenzierten Qualifikationsansprü-

che erschweren das optimale Zusammenfinden von Betrieben und Fachkräften und können un-

besetzte Arbeitsstellen verursachen (Kettner, A., 2012).  

Dem beschriebenen Fachkräftebedarf stehen Rationalisierungsmaßnahmen, die im Rahmen des 

technischen Fortschrittes umgesetzt werden, gegenüber (Gotter, C., et al., 2018). Im Kontext 

des Strukturwandels wird der Produktionsfaktor Arbeit zunehmend durch Kapital kompensiert 

(Gindele, N., et al., 2016). Da die Personalkosten in Relation zu den Anschaffungskosten von 

z.B. Maschinen hoch sind, werden landwirtschaftliche Arbeitskräfte zunehmend durch Technik 

substituiert (Gotter, C., et al., 2018). Daraus resultiert eine Verringerung des Fachkräftebedarfs. 

Kompetenzen im Umgang mit Technologien: 

 Anwendung von IT-Systemen 

 Vorbereiten, Bedienen und Steuern von  

Maschinen, Geräten und Betriebseinrichtungen 

 Umgehen mit digitalen Medien 

Kompetenzen im Umgang mit Daten:  

 Zielgerichtetes Einsetzen von Fachsoftware 

 Prüfen der Plausibilität und kritisches  

Bewerten von Daten 

 Auswerten von Daten und deren Nutzung für be-

triebliche Entscheidungen 

Fachbezogene Kompetenzen:  

 Kompetenzen im Pflanzenbau (z.B. Boden- 

bearbeitung, Bestandsführung und Ernte) 

 Kompetenzen in der Tierhaltung (z.B. Stallklima  

und Fütterung 

Überfachliche Kompetenzen: 

 Lernbereitschaft 

 Prozessverständnis 

 Kommunikationsfähigkeit 
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Allerdings darf das Ausmaß des Fachkräfteersatzes durch technische Möglichkeiten nicht über-

schätzt werden. Entwicklungen im Rahmen des technischen Fortschrittes und der Digitalisie-

rung führen in erster Linie zu einer Optimierung der Arbeitsprozesse und der Arbeitsqualität. 

Fachkräfte können nicht ohne Weiteres durch Kapital ersetzt werden (Ketzmerick, T., 2020). 

Weiterhin kennzeichnen sich landwirtschaftliche Betriebe durch einen hohen Arbeitsanfall. 

Eine Vielzahl an Aufgaben kann nicht durch Investitionen in Technik ersetzt werden (Gindele, 

N., et al., 2016). 

 

3.3.2 gesellschaftlicher Wandel 

 
In Deutschland wird in Folge des demografischen Wandels eine Reduktion der Gesamtbevöl-

kerung festgestellt (Mesaros, L., et al., 2009). Die Anzahl der Geburten nimmt seit 1980 konti-

nuierlich ab, während die Lebenserwartung der älteren Bevölkerung ansteigt (Kettner, A., 2012 

und Gotter, C., et al., 2018). Diese Entwicklung spiegelt sich in der Umwandlung der soge-

nannten „Alterspyramide“ in die Form eines „Alterspilzes“ wider. Der Anteil der älteren Per-

sonen über 65 Jahren an der Bevölkerung steigt stetig an, während der Anteil jüngerer Personen 

unter 30 sinkt (Gindele, N., et al., 2016 und Gotter, C., et al., 2018). Der demografische Wandel 

beeinflusst den Arbeitsmarkt entscheidend. Zum einen werden aufgrund der sinkenden Gebur-

tenrate weniger Schulabschlüsse absolviert. Es stehen infolgedessen weniger Schüler*innen zur 

Verfügung, die sich auf vorhandene Ausbildungsplätze bewerben und später dem Arbeitsmarkt 

als Fachkraft zur Verfügung stehen. Zum anderen verursacht der demografische Wandel einen 

Anstieg an Renteneintritten. Aktuell beginnt die „Baby-Boomer“-Generation der 60-er Jahre 

mit dem Verlassen des Arbeitsmarktes. Daraus resultiert ein schnellerer Rückgang an Fachkräf-

ten. Auf dem gesamten Arbeitsmarkt wird zukünftig kein Beschäftigungszuwachs stattfinden 

(Ketzmerick, T., 2020). Untersuchungen zeigen, dass auch die aktuelle Zuwanderung nicht aus-

reicht, um den prognostizierten Bedarf an Arbeitskräften zu decken (Handelsblatt, 2023). Für 

die Landwirtschaft bedeutet dies einen grundsätzlichen Rückgang der zur Verfügung stehenden 

Fachkräfte. Die landwirtschaftliche Branche weist im Vergleich zur gesamten Erwerbsbevöl-

kerung einen hohen Anteil älterer Beschäftigter über 55 Jahren auf (Gindele, N., et al., 2016). 

Auf niedersächsischen Betrieben beträgt dieser Anteil circa 36% während bei der gesamten 

Erwerbsbevölkerung einen Anteil von 24% registriert werden kann (Deter, A., 2020). Ursäch-

lich für die Entwicklung der Altersstruktur ist die Verteilung verschiedener Altersgruppen auf 

Verdichtungsräume sowie den ländlichen Raum. Während junge Menschen in Verdichtungs-

räumen leben, sind ländliche Regionen, in denen landwirtschaftliche Betriebe angesiedelt sind, 

durch ein höheres Alter der Bevölkerung gekennzeichnet (Proplanta, 2014). Vor allem junge 
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und qualifizierte Arbeitskräfte verlassen ländliche Regionen. Grund sind attraktivere und um-

fangreichere Beschäftigungsmöglichkeiten (Gotter, C., et al., 2018). Die Konsequenzen des de-

mografischen Wandels werden durch die Abwanderung von Arbeitskräften aus ländlichen Re-

gionen in die Stadt potenziert (Gotter, C., et al., 2018). Für landwirtschaftliche Betriebe bedeu-

tet dies einen weiteren Verlust an Fachkräften (Gindele, N., et al., 2016).  

Der gesellschaftliche Wandel ist weiterhin durch sich verändernde Werte der Gesellschaft ge-

prägt. Der Wertewandel, der sich zwischen den Generationen abzeichnet, beeinflusst die Ent-

wicklung des landwirtschaftlichen Arbeitsmarktes in Niedersachsen in mehrfacher Hinsicht. 

Die landwirtschaftlichen Betriebe in Niedersachsen waren in der Vergangenheit durch das 

„klassische“ Familienmodell gekennzeichnet. In der Regel nahm der Mann die Position des 

Betriebsleiters ein und sicherte das Einkommen der Familie (Wurm, R., 2021). Die Frauen auf 

den Betrieben galten als „mithelfende Familienangehörige“ (Deutscher Landfrauenverband 

e.V., 2023). Sie trugen die alleinige Verantwortung für Haushalt und Kinderbetreuung (Wurm, 

R., 2021). Im Rahmen des Wertewandels der Gesamtgesellschaft ist ein Abbau von Rollenbil-

dern zu erkennen, der in die personelle Aufstellung landwirtschaftlicher Betriebe eingreift. In 

Deutschland stieg der Anteil weiblicher Betriebsleiterinnen auf 10% an. Aus der Altersstruktur 

der Betriebsleiterinnen lässt sich ein positiver Trend ableiten (Padel, S., 2020). Weiterhin wird 

angenommen, dass inzwischen circa 40% der Ehe- bzw. Lebenspartnerinnen von landwirt-

schaftlichen Betriebsleitern einer Tätigkeit außerhalb des Betriebes nachgehen (Padel, S., et al., 

2022). Die aufgezeigte Entwicklung verursacht einen Rückgang von Familienarbeitskräften. 

Weiterhin lehnt im Zuge des Wertewandels ein Großteil der Schulabsolventen und -absolven-

tinnen aktuell eine praktische Berufsausbildung ab. Die jüngere Generation bevorzugt die Auf-

nahme eines Studiums. Im Jahr 2000 begannen 30% der Schulabsolventen und -absolventinnen 

ein Studium. Fünfzehn Jahre später hat sich die Anzahl der Schüler*innen, die sich für ein 

Studium entschieden, fast verdoppelt. Studierende der Agrarwissenschaften, die auf landwirt-

schaftlichen Betrieben als Fachkraft tätig werden können, lehnen dies in der Regel ab (Gotter, 

C., et al., 2018). Aufgrund dieses Trends stehen dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt zuneh-

mend weniger Fachkräfte zur Verfügung.  

Der Wertewandel nimmt direkten Einfluss auf die Ansprüche von Fachkräften im Hinblick auf 

ihre Arbeitsstelle. Aus Sicht der jüngeren Generationen müssen Betriebe höhere Anforderungen 

erfüllen, damit sie für sie als Fachkraft attraktiv sind. Generation Y, zu der die Jahrgänge 1981 

bis 1995 zählen, ist mehrheitlich bereits auf dem Arbeitsmarkt tätig. Die jüngsten Personen der 

Generation nehmen in nächster Zukunft den Berufseinstieg vor (Klaffke, M., 2021 und Krüger, 

K., 2018). Der Generation sind die Werte und Normen, mit denen das Unternehmen handelt, 



 28 

wichtig. Für die Generation ist charakteristisch, dass sie eine gute Gemeinschaft am Arbeits-

platz schätzt. Ihr Ziel ist es, für ihre Tätigkeit Anerkennung zu erlangen. In diesem Zusammen-

hang nimmt Weiterbildung einen hohen Stellenwert ein. Außerdem existiert ein Wunsch nach 

flexiblen Arbeitszeiten, mit denen eine Work-Life-Balance hergestellt werden kann. Die Aus-

gestaltung des Arbeitsplatzes ist entscheidend für ihre private Zufriedenheit (Drexler, J., Egge-

rsdorfer, K., 2022, Klaffke, M., 2021 und Krüger, K., 2018). Generation Z, zu der Personen ab 

dem Jahrgang 1995 gehören, startet aktuell mit dem Einstieg in das Berufsleben. Dementspre-

chend ist es derzeit nicht möglich, das Verhalten auf dem Arbeitsmarkt final zu beurteilen. Im 

Gegensatz zur vorherigen Generation ist es ihr wichtig, dass Arbeit nicht mit Privatem in Be-

rührung kommt (Krüger, K., 2018). Die Arbeitsstelle besitzt bei ihnen einen deutlich geringeren 

Stellenwert (Drexler, J., Eggersdorfer, K., 2022). Die beiden jüngsten, für den Arbeitsmarkt 

relevanten Generationen verbinden die folgenden Gemeinsamkeiten. Beide Generationen be-

wältigen die mit dem technischen Fortschritt einhergehenden neuen Technologien ohne große 

Schwierigkeiten. Sie sind über die sozialen Medien weiträumig vernetzt. Beide binden sich nur 

schwach an Arbeitgeber*innen. Dadurch sind Arbeitsstellen häufig von erhöhter Fluktuation 

betroffen (Drexler, J., Eggersdorfer, K., 2022). Diese Gegebenheit besitzt unmittelbaren Ein-

fluss auf die Fachkräftesituation auf landwirtschaftlichen Betrieben. Für Arbeitsstellen mit 

nicht optimalen Arbeitsbedingungen bedeutet das Verhalten einen kontinuierlichen Verlust von 

Fachkräften. Sind Fachkräfte auf ihrer Arbeitsstelle mit nicht zufriedenstellenden Arbeitsbe-

dingungen konfrontiert, zögern sie nicht eine Kündigung einzureichen (Ketzmerick, T., 2020). 

Der Wertewandel beeinflusst weiterhin das Verhältnis von Gesellschaft und Landwirtschaft. 

Häufig haben sich der Landwirtschaft fremde Personen weit von der Produktion von Lebens-

mitteln entfernt. Die Landwirtschaft steht vermehrt in der öffentlichen Kritik (Bundesministe-

rium für Ernährung und Landwirtschaft, 2020). Außenstehende Personen verknüpfen die Land-

wirtschaft oft mit schlechten Arbeitsbedingungen. Das negative Image verschärft die Fachkräf-

tesituation und erschwert Schulabsolventen und -absolventinnen sowie Fachkräfte aus anderen 

Branchen für die Landwirtschaft zu gewinnen (Gindele, N., et al., 2016). 

Das Kapitel verdeutlicht, dass sich aus der Summe von strukturellen und gesellschaftlichen 

Faktoren eine kritische Fachkräftesituation entwickelt hat, aus der langfristig ein Fachkräfte-

mangel in Niedersachsen hervorgehen wird. Auf eine Vielzahl der erläuterten Ursachen und 

Transformationsprozesse können Betriebsleiter*innen keinen direkten Einfluss nehmen. Bei ei-

nigen Ursachen hingegen besteht die Möglichkeit, mithilfe von betrieblichen Maßnahmen, ins-

besondere mit Personalpolitik, die Auswirkungen abzumindern. Auf den beschriebenen Werte-

wandel können Betriebsleiter*innen beispielsweise durch Anpassung ihres Personalmanage-
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ments reagieren. Um sich vor dem sich abzeichnenden Fachkräftemangel in Niedersachsen si-

cher aufzustellen und sich gegenüber anderen landwirtschaftlichen Betrieben zu positionieren, 

müssen Betriebsleiter*innen ihr aktuelles Personalmanagement überprüfen und gegebenenfalls 

optimieren. Abb. 9 zeigt betriebliche Maßnahmen und Strategien, die Betriebsleitern und Be-

triebsleiterinnen zur Verfügung stehen.  

Abbildung 9: betriebliche Strategien und Maßnahmen zur Bekämpfung des Fachkräftemangels 

Quelle: in Anlehnung an Mesaros, L., Vanselow, A., Weinkopf, C., 2009 
 

Die aufgezeigten Strategien und Maßnahmen stehen untereinander in enger Wechselwirkung 

(Mesaros, L., et al., 2009). Sie können dem Bereich des Personalmanagements zugeordnet wer-

den. Landwirtschaftliches Personalmanagement wird wie folgt definiert: „Das Personalma-

nagement setzt sich aus einer Vielzahl von Einzelaufgaben zusammen, bezieht sich aber grund-

sätzlich auf die Gesamtheit aller Gestaltungs- und Verwaltungsmaßnahmen, die die Arbeits-

kräfte in den Betrieben betreffen. (...). Grundlegende Kernaufgaben des landwirtschaftlichen 

und gartenbaulichen Personalmanagements sind die Personalbeschaffung und die Personalpla-

nung, der Personaleinsatz, die Personalmotivation, die Personalführung, die Personalentwick-

lung sowie die Schaffung attraktiver Arbeitsplätze. Letztendlich geht es darum, ausreichend 

qualifizierte Arbeitnehmer nicht nur zu finden, sondern auch im Betrieb zu halten und sie an-

gemessen einzusetzen und zu fördern.“ (Knoop, M., Theuvsen, L., 2018, S.2). Kleinen und 

mittelständischen Unternehmen, denen landwirtschaftliche Betriebe zugeordnet werden, wer-

den häufig mit dem Vorwurf konfrontiert, Personalmanagement nur unzureichend umzusetzen 
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(Mesaros, L., et al., 2009). Die gewählten Maßnahmen greifen in der Regel nur kurzfristig. Zu 

geringe Bemühungen in der Aus- und Weiterbildung führen dazu, dass landwirtschaftliche Be-

triebe ausschließlich auf den externen Arbeitsmarkt zurückgreifen können, wenn eine neue 

Fachkraft im Betrieb benötigt wird (Kettner, A., 2012). In den meisten kleinen und mittelstän-

dischen Betrieben wird kein finanzieller sowie zeitlicher Aufwand in Bezug auf die Personal-

rekrutierung betrieben. Vor allem im Hinblick auf die Gestaltung eines attraktiven Arbeitsplat-

zes wird Betriebsleitern und Betriebsleiterinnen vorgeworfen, ein „fehlendes Problembewusst-

sein“ zu besitzen (Mesaros, L., et al., 2009). An dieser Stelle präsentiert die Forschung nur 

wenige explizite Daten und Forschungsergebnisse für die Landwirtschaft. Es gilt zu überprüfen, 

welchen Stellenwert Personalmanagement in der Landwirtschaft besitzt und welche Strategien 

und Maßnahmen Betriebsleiter*innen umsetzen. Im Folgenden wird zunächst der Fokus auf die 

Attraktivität des Arbeitsplatzes gelegt.  

 

 

4 Arbeitszufriedenheit 

 
Es wurden unterschiedliche Faktoren bestimmt, die auf Attraktivität von landwirtschaftlichen 

Arbeitsplätzen Einfluss nehmen. Besonders hohen Stellenwert besitzt die Arbeitszufriedenheit 

(Näther, M., et al., 2015). Im folgenden Kapitel wird daher zunächst Arbeitszufriedenheit defi-

niert und wichtige Theoriekonzepte vorgestellt. Darauffolgend wird ein Modell zur Arbeitszu-

friedenheit in der Landwirtschaft abgebildet. Anhand ausgewählter Determinanten werden Stu-

dienergebnisse zum Status quo der Arbeitszufriedenheit landwirtschaftlicher Arbeitnehmer*in-

nen zusammengetragen.  

 

4.1 Theorien der allgemeinen Arbeitszufriedenheit 

 
Für Arbeitszufriedenheit existiert keine einheitlich Definition. Die Gemeinsamkeit aller Defi-

nitionen liegt in der Beschreibung eines „mehrdimensionalen und heterogenen Konstruktes“ 

(Näther, M., et al., 2015). Eine gängige, häufig in Lehrbüchern verwendete Definition lautet: 

„Arbeitszufriedenheit ist das, was Menschen in Bezug auf ihre Arbeit und deren Facetten den-

ken und fühlen. Es ist das Ausmaß in dem Menschen ihre Arbeit mögen oder nicht“ (Kauffeld, 

S., Schermuly, C., 2019, S.239). Im Wesentlichen beruht die Beurteilung von Arbeitszufrie-

denheit auf Emotionen, die Arbeitskräfte aufgrund der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit 

empfinden (Näther, M., et al., 2013). Wird die Arbeit mit positiven Gefühlen verknüpft, stellt 

sich Arbeitszufriedenheit ein (Näther, M., et al., 2015). Bei der Beurteilung von Arbeitszufrie-
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denheit muss berücksichtigt werden, dass sich diese aus unterschiedlichen Dimensionen zu-

sammensetzt. Es besteht die Möglichkeit, dass Arbeitskräfte ausgewählte Dimensionen positiv 

bewerten, während andere negativ eingeordnet werden. Aus der Summe der Bewertungen re-

sultiert die finale Arbeitszufriedenheit. Arbeitszufriedenheit besitzt bei Arbeitnehmern und Ar-

beitnehmerinnen einen hohen Stellenwert, da diese das physische und psychische Wohlbefin-

den auch abseits der Arbeitsstelle beeinflusst (Kauffeld, S., Schermuly, C. 2019). Eine negative 

Beurteilung der Arbeitszufriedenheit durch Arbeitskräfte besitzt Konsequenzen für Arbeitge-

ber*innen. Aus Arbeitsunzufriedenheit resultiert eine Zunahme an Fehlzeiten, eine erhöhte Ar-

beitsplatzwechselbereitschaft sowie destruktives Handeln vonseiten der Arbeitnehmer*innen 

(Kauffeld, S., Schermuly, C., 2019 und Theuvsen, L., Näther, M., 2012).  

Im Folgenden sollen die drei im deutschsprachigen Raum bedeutendsten Theorien der Arbeits-

zufriedenheit vorgestellt werden: das Zwei-Faktoren-Modell, das erweiterte Züricher-Modell 

und das Modell des Anreiz-Beitrags-Gleichgewichtes.  

Das Zwei-Faktoren-Modell wurde im Jahr 1959 von Herzberg formuliert und bildet seither die 

Grundlage für weitere Modelle der Arbeitszufriedenheit. Das Modell differenziert Arbeitszu-

friedenheit und Arbeitsunzufriedenheit (Ferreira, Y., 2020). Beide Größen bestehen unabhän-

gig voneinander. Die Arbeitszufriedenheit von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen wird 

von den sogenannten „Motivatoren“ bestimmt (Kauffeld, S., Schermuly, C., 2019). „Motiva-

toren“ sind Größen, die auf den Inhalt der Beschäftigung Bezug nehmen. Zu den „Motivatoren“ 

zählt beispielsweise der Arbeitsinhalt selbst. Weiterhin ist die Teilnahme an Fort- und Weiter-

bildung, die eine Leistungssteigerung für Arbeitnehmer*innen bedeutet, ein „Motivator“. Herz-

berg ordnet auch die Option, als Arbeitnehmer*in im Betrieb Verantwortung übertragen zu be-

kommen, als einen „Motivator“ ein. Die Anerkennung von Leistung durch Vorgesetzte ist eben-

falls ein häufiges Beispiel (Ferreira, Y., 2020). „Motivatoren“ können die Arbeitszufriedenheit 

anheben (Näther, M., et al., 2015). Werden während der Ausübung der Tätigkeit keine „Moti-

vatoren“ durch die Arbeitnehmer*innen wahrgenommen, resultiert daraus nicht umgehend Ar-

beitsunzufriedenheit (Ferreira, Y., 2020). Arbeitnehmer*innen befinden sich dann in einem 

neutralen Zustand (Kauffeld, S., Schermuly, C., 2019). Arbeitsunzufriedenheit entsteht, sobald 

sogenannte „Hygienefaktoren“ fehlen (Näther, M., et al., 2015). „Hygienefaktoren“ wirken von 

außen auf Arbeitnehmer*innen ein. Die Entlohnung und die Gewährung von Urlaub sind „Hy-

gienefaktoren“. Auch zur Verfügung stehende Arbeitsmittel wirken als „Hygienefaktoren“. Ein 

weiteres Beispiel ist die Beziehung zwischen Arbeitnehmer*in und Arbeitgeber*in (Ferreira, 

Y., 2020). Mithilfe von „Hygienefaktoren“ kann Arbeitsunzufriedenheit vermieden werden 

(Näther, M., et al., 2015). Allerdings können sie keine Arbeitszufriedenheit hervorrufen. Die 
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Zwei-Faktoren-Theorie wird aufgrund mangelnder Möglichkeiten Arbeitszufriedenheit bezie-

hungsweise -unzufriedenheit zu messen, häufig kritisiert. Ebenfalls oft bemängelt wird die Aus-

gestaltung der „Motivatoren“ und der „Hygienefaktoren“. Eine eindeutige Trennung beider 

Faktoren ist häufig nicht möglich. Weiterhin fehlt die Einbeziehung der verschiedenen Persön-

lichkeiten von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen bei der Gewichtung der Faktoren im 

Hinblick auf deren individuelle Bedeutung. Ungeachtet der Kritik wird die Theorie als Grund-

lage für weitere Modelle der Arbeitszufriedenheit verwendet, da neben der Tätigkeit selbst auch 

erstmals Rahmenbedingungen der Tätigkeit Berücksichtigung gefunden haben (Kauffeld, S., 

Schermuly, C., 2019). 

Das erweiterte Züricher-Modell nach Büssing aus dem Jahr 2005 basiert auf der Zwei-Fakto-

ren-Theorie von Herzberg. Im Modell wird Arbeitszufriedenheit als dynamischer Prozess ver-

standen, der verschiedene Phasen durchläuft, wie Abb. 10 zeigt (Kauffeld, S., Schermuly, C., 

2019 und Ferreira, Y., 2020).  

 

Abbildung 10: Erweitertes Züricher-Modell nach Büssing 
Quelle: in Anlehnung an Büssing, A., Herbig, B., Bissels, T. und Krüsken, J., 2005 
 

Im Züricher-Modell wird die Individualität der Arbeitnehmer*innen aufgegriffen (Ferreira, Y., 

2020). Es findet zunächst eine Gegenüberstellung der Erwartungen der Arbeitnehmer*innen an 

die Tätigkeit und die damit verbundenen Rahmenbedingungen mit den tatsächlich während der 
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Berufsausübung festzustellenden Möglichkeiten statt (Kauffeld, S., Schermuly, C., 2019). Es 

wird von einem „Soll-Ist“-Abgleich gesprochen (Ferreira, Y., 2020). Wird im Vergleich eine 

Kongruenz festgestellt, resultiert daraus Zufriedenheit. Wird hingegen eine Diskrepanz festge-

stellt, ist die Konsequenz, dass Unzufriedenheit entsteht. In Abhängigkeit der Entwicklung des 

Anspruchsniveaus der Arbeitnehmer*innen können sich sechs verschiedene Formen der Ar-

beitszufriedenheit beziehungsweise -unzufriedenheit ausbilden. Es existieren die progressive, 

stabilisierte, resignative und pseudo Zufriedenheit sowie die fixierte und konstruktive Unzu-

friedenheit, wie in Abb. 10 zu erkennen (Büssing, A., et al., 2005). 

Die Anreiz-Beitrags-Theorie nach Simon und March findet in Studien zur Arbeitszufriedenheit 

in der Landwirtschaft häufig Anwendung (Näther, M., et al., 2013). Abb. 11 stellt das Modell 

beispielhaft dar. 

 

 

Abbildung 11: Determinanten des Anreiz-Beitrags-Gleichgewichtes 

Quelle: in Anlehnung an Theuvsen, L., 2009 
 
 
In dem Modell  stellen Arbeitnehmer*innen den Vorgesetzten sogenannte Beiträge zur Verfü-

gung. Beispiele für Beiträge der Arbeitnehmer*innen sind aufgebrachte Arbeitszeit, Qualität 

des Arbeitsergebnisses, Sorgfalt während des Arbeitsprozesses oder auch in den Betrieb einge-

brachte Erfahrung. Arbeitgeber*innen können Arbeitnehmer*innen sogenannte Anreize bieten. 

Dabei wird zwischen materiellen und immateriellen Anreizen unterschieden. Zu den materiel-

len Anreizen zählen unter anderem Lohn und betriebliche Sozialleistungen. Die mögliche Ur-

laubsdauer, das gebotene Arbeitsumfeld, die Führungsqualität der Betriebsleiter*innen oder 
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auch das Ansehen des Betriebes und der Beschäftigung sind Beispiele für immaterielle Anreize. 

Abb. 11 stellt ausgewählte Anreize und Beiträge gegenüber. Voraussetzung, damit Arbeitsleis-

tung im Betrieb erbracht wird und sich Arbeitszufriedenheit einstellt, ist, dass sich Anreize und 

Beiträge im Gleichgewicht befinden. Werden durch die Arbeitnehmer*innen mehr Beiträge ge-

leistet als Anreize durch Arbeitgeber*innen zur Verfügung gestellt, wird langfristig die Tätig-

keit durch diese eingestellt. Daher ist es notwendig, dass Betriebsleiter*innen Verständnis für 

die Anforderungen ihrer Arbeitnehmer*innen entwickeln (Theuvsen, L., 2009). 

 

4.2 Theorie der landwirtschaftlichen Arbeitszufriedenheit   

 
Für die Beurteilung der Arbeitszufriedenheit landwirtschaftlicher Arbeitskräfte haben Näther 

et al. ein an die Landwirtschaft adaptiertes Modell entwickelt. Grundlagen sind die erläuterten 

Theoriekonzepte zur allgemeinen Arbeitszufriedenheit sowie der Arbeitsbeschreibungsbogen 

von Neuberger und Allerbeck aus dem Jahr 1978. In Anlehnung an den Arbeitsbeschreibungs-

bogen werden die Bestimmungsgrößen Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatzsicherheit, Arbeits-

zeit, Bezahlung, Führungskraft, Kollegium, Organisation und Leitung sowie Tätigkeit genutzt, 

um die Arbeitszufriedenheit landwirtschaftlicher Arbeitskräfte einzuschätzen. Die Determi-

nante Entwicklung, die im Arbeitsbeschreibungsbogen genutzt wird, findet in dem Modell von 

Näther et al. keine Beachtung. Es wird aufgrund unterschiedlicher Studien davon ausgegangen, 

dass für Mitarbeiter*innen landwirtschaftlicher Betriebe Möglichkeiten der beruflichen Ent-

wicklung eine untergeordnete Rolle spielen. Das Modell von Näther et al. wurde um die Be-

stimmungsgröße Betriebsklima ergänzt, welches sich für die Arbeitszufriedenheit landwirt-

schaftliche Arbeitskräfte als wichtig erwiesen hat. Die Arbeitszufriedenheit wird in finanzielle, 

organisatorische und soziale Dimensionen sowie die Tätigkeitsdimension gegliedert. Diese Di-

mensionen können durch betriebliche Maßnahmen beeinflusst werden und sollen im Weiteren 

näher betrachtet werden. Das Modell wird in Abb. 12 dargestellt (Näther, M., et al., 2015). Bei 

späteren Untersuchungen der Arbeitszufriedenheit erweiterten Näther et al. das Modell um eine 

Sicherheitsdimension, welche die Arbeitsplatzsicherheit landwirtschaftlicher Arbeitnehmer*in-

nen berücksichtigt. Die Bestimmungsgrößen Gesundheits- sowie Lebenszufriedenheit beein-

flussen die Arbeitszufriedenheit landwirtschaftlicher Arbeitnehmer*innen ebenfalls entschei-

dend, allerdings werden diese im Folgenden vernachlässigt, da landwirtschaftliche Arbeitge-

ber*innen nicht direkt auf sie einwirken können (Näther, M., et al., 2015).  
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Abbildung 12: betriebliche Determinanten der Arbeitszufriedenheit in der Landwirtschaft 
Quelle: in Anlehnung an Näther, M., Paustian, M., Theuvsen, L., 2013 
  
 
In verschiedenen Studien wurden die genannten Determinanten geordnet. Die aufgestellten 

Rangordnungen spiegeln die Bedeutung der einzelnen Bestimmungsgrößen für landwirtschaft-

liche Arbeitnehmer*innen wider. Aus den Ergebnissen können landwirtschaftliche Betriebslei-

ter*innen Rückschlüsse für die Gestaltung eines attraktiven Arbeitsplatzes ziehen.   

In einer Umfrage von Davier und Theuvsen gaben die meisten Mitarbeiter*innen an, dass ein 

sicherer Arbeitsplatz das wichtigste Kriterium einer Arbeitsstelle sei. Darauf folgend wurde das 

Betriebsklima als sehr wichtig eingeschätzt. An dritter Stelle rangiert das Gehalt. Hierbei be-

einflussen sowohl die Lohnausgestaltung als auch die Lohnhöhe die Arbeitszufriedenheit. Der 

Inhalt der Tätigkeit positioniert sich vor dem Wunsch nach einer modernen Maschinenausstat-

tung der Arbeitgeber*innen (Davier von, Z., Theuvsen, L., 2010). Auch jüngere Erhebungen 

unter landwirtschaftlichen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen von Näther et al. ordnen die 

Arbeitsplatzsicherheit als wichtigste Determinante ein. Danach folgen der Inhalt der Tätigkeit, 

das Betriebsklima und das Führungsverhalten der  Betriebsleiter*innen. An fünfter Stelle 

schließt der Lohn an. Dieser wurde folglich nicht als wichtigste Bestimmungsgröße angegeben, 

allerdings wurde der Lohn am häufigsten als zweit- und drittwichtigstes Kriterium bei der Ar-

beitsplatzattraktivität genannt (Näther, M., et al, 2013). Unter den befragten landwirtschaftli-

chen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Kühl et al. wurde das Betriebsklima als wichtigste 
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Determinante angegeben. Hierbei beinhaltet das Betriebsklima die Beziehung der landwirt-

schaftlichen Arbeitskräfte zu ihren Kollegen und Kolleginnen sowie zu den Vorgesetzten. An 

zweiter Stelle wird ein moderner und umfangreicher Maschinenpark erwartet. Es folgen Lohn 

und Arbeitszeit. Ebenfalls sehr wichtig ist den Befragten eine vielfältig gestaltete Tätigkeit. 

Von geringerer Bedeutung ist für die landwirtschaftlichen Arbeitskräfte eine nachhaltige Be-

triebsausrichtung, die Möglichkeit an Fortbildungen teilzunehmen, die Art der Beschäftigung 

und die Sicherheit des Arbeitsplatzes (Kühl, R., et al., 2017). 

Die Rankings der verschiedenen Studien werden in Abb. 13 gegenübergestellt. Deutlich wird, 

dass die finanzielle Dimension wichtig ist, aber die Beurteilung eines Arbeitsplatzes nicht vor-

rangig bestimmt. Die immateriellen Dimensionen besitzen einen höheren Stellenwert. In allen 

Studien finden sich ähnliche Determinanten im oberen Bereich der aufgestellten Rankings wie-

der. Es gilt zu berücksichtigen, dass landwirtschaftliche Arbeitnehmer*innen individuelle 

Schwerpunkte bei der Anordnung der verschiedenen Determinanten setzen. In erster Linie be-

stimmt das Alter der Beschäftigten deren Wahrnehmung der Arbeitsplatzattraktivität. Es sind 

Abweichungen zwischen unterschiedlichen Generationen hinsichtlich der Bedeutung einzelner 

Determinanten festzustellen. Auch das Geschlecht und der Bildungsweg nehmen Einfluss auf 

das Ranking der Determinanten. Auch die Art der Anstellung ist relevant (Knoop, M., Theuv-

sen, L., 2018).     

 
Abbildung 13: Ranking der Bedeutung einzelner Determinanten der Arbeitszufriedenheit in der Land-

wirtschaft  
Quelle: in Anlehnung an Davier von, Z., Theuvsen, L., 2010 und Näther, M., Paustian, M., Theuv- 

sen, L., 2013 und Kühl, R., Wangerow, A, Piper, A., 2017 
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4.2.1 soziale Dimension 

 
Das Betriebsklima auf landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland wird weitestgehend po-

sitiv beurteilt. In einer Erhebung von Näther et al. wird das Betriebsklima von landwirtschaft-

lichen Arbeitskräften mehrheitlich als zufriedenstellend eingeordnet (Näther, M., et al., 2015). 

Auch eine Umfrage von Mayer unter landwirtschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 

kommt zu diesem Ergebnis (Mayer, C., 2015). Arbeitskräfte nehmen das gute Betriebsklima 

durch eine angenehme Atmosphäre am Arbeitsplatz wahr. Der Arbeitsalltag wird von Respekt 

und Toleranz sowie Anerkennung und Wertschätzung geprägt (Personalwissen, 2018). Vor al-

lem das „harmonische Miteinander“ auf den Betrieben bewirkt Zufriedenheit bei landwirt-

schaftlichen Arbeitskräften (Mayer, C., 2015). Zwischenmenschliche Beziehungen nehmen in 

der Landwirtschaft einen besonderen Stellenwert ein. Die für die Landwirtschaft charakteristi-

sche Betriebsform des „erweiterten“ Familienbetriebes beeinflusst das Verhältnis zwischen Ar-

beitskollegen und -kolleginnen. Häufig wird lediglich in kleinen Gruppen zusammengearbeitet 

(Schneeweiß, U., 2018). In einer Umfrage von Mayer wird das Verhältnis der landwirtschaftli-

chen Mitarbeiter*innen zu ihren Kollegen und Kolleginnen in erster Linie als gut oder sehr gut 

beschrieben (Mayer, C., 2015). Auch Näther et al. bestätigen die Zufriedenheit landwirtschaft-

licher Arbeitskräfte mit ihren Kollegen und Kolleginnen (Näther, M., et al., 2015). Der „erwei-

terte“ Familienbetrieb prägt häufig auch das Verhältnis von landwirtschaftlichen Arbeitskräften 

und Betriebsleiter*innen. Die Beziehung ist meist durch einen direkten, engen und sehr persön-

lichen Kontakt charakterisiert (Schneeweiß. U., 2018). Das Verhältnis zu den Vorgesetzen wird 

von landwirtschaftlichen Arbeitskräften allerdings differenzierter beurteilt als das zu ihren Kol-

legen und Kolleginnen. Arbeitnehmer*innen evaluieren das Verhalten der Arbeitgeber*innen 

regelmäßig sehr kritisch. Grundsätzlich erwarten landwirtschaftliche Mitarbeiter*innen eine 

Vielzahl von Führungskompetenzen. Hierzu zählt unter anderem der Besitz von kommunikati-

ven und sozialen Fähigkeiten. Betriebsleiter*innen sollen mit Durchsetzungsvermögen und 

Entscheidungsfreudigkeit überzeugen. Landwirtschaftliche Arbeitskräfte setzen ein fundiertes 

und umfangreiches Fachwissen der Betriebsleiter*innen voraus (Dippmann, L., 2010).   

Neben den Eigenschaften der Betriebsleiter*innen ist der Führungsstil für landwirtschaftliche 

Arbeitskräfte wichtig, um das „Mitarbeiter-Vorgesetzten-Verhältnis“ zu beurteilen. Nach ei-

nem Modell von Tannenbaum und Schmidt werden autoritäre, patriarchalische, beratende, kon-

sultative, partizipative und delegative Führungsstile unterschieden. Die Führungsstile unter-

scheiden sich in der Ausprägung des autoritären beziehungsweise des kooperativen Verhaltens 

der Betriebsleiter*innen. Während bei einer autoritären Führung Betriebsleiter*innen autonom 
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Entscheidungen treffen, werden bei der delegativen Führung die Mitarbeiter*innen mit der Ent-

scheidungsfindung beauftragt (Theuvsen, L., 2009). Erhebungen unter Mitarbeitern und Mitar-

beiterinnen aller Berufsgruppen ergaben, dass ein ausschließlich autoritärer Führungsstil das 

„Mitarbeiter-Vorgesetzten-Verhältnis“ häufig negativ belastet. Arbeitskräfte favorisieren einen 

partizipativen Führungsstil der Vorgesetzten (Kauffeld, S., Schermuly, C., 2019). Das bedeutet, 

dass die Führungskraft den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit gibt, aktiv an 

Entscheidungsfindungsprozessen mitzuarbeiten. Die finale Entscheidung wird auf Grundlage 

des von diesen entwickelten Lösungsvorschlägen getroffen. Theuvsen empfiehlt in der Land-

wirtschaft die Wahl des Führungsstils individuell auf Situationen im Arbeitsalltag anzupassen. 

Unterschiedliche Faktoren, zum Beispiel die Länge des Zeitfensters, in dem eine Entscheidung 

getroffen werden muss, bestimmen maßgeblich die Wahl des passenden Führungsstils (Theuv-

sen, L., 2009). Da landwirtschaftliche Tätigkeiten in der Regel Flexibilität und Eigenständigkeit 

von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen erfordern sowie die Bereitschaft zu kommunikati-

ver Gruppenarbeit verlangen, wird  häufig empfohlen, sich an einem „kooperativen-partner-

schaftlichen“ Führungsstil zu orientieren (Knoop, M., Theuvsen, L., 2018). Entscheiden sich 

Betriebsleiter*innen dazu, nicht aktiv als Führungskraft in Erscheinung zu treten, hat dies ne-

gative Konsequenzen für das Verhältnis zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen (Kauffeld, 

S., Schermuly, C., 2019). In der Praxis gaben über die Hälfte der landwirtschaftlichen Arbeit-

nehmer*innen an, selten oder nie an Entscheidungsfindungsprozessen im Betrieb mitzuwirken. 

47% der Befragten können regelmäßig bzw. häufig Entscheidung treffen (Mayer, C., 2015). 

Neben dem Führungsstil ist das Feedback durch die Vorgesetzten wichtig. Dabei wünschen 

sich Arbeitnehmer*innen positive Rückmeldungen zum Arbeitsverhalten und zum Arbeitser-

gebnis. Aber auch angemessene Kritik durch die Betriebsleiter*innen wird erwartet (Dipp-

mann, L., 2010). Mayer konnte in einer Umfrage feststellen, dass das Feedbackverhalten der 

Betriebsleiter*innen durch die Arbeitnehmer*innen suboptimal bewertet wird. Nur 14% der 

Befragten gaben an, regelmäßig Rückmeldung zu ihrer Arbeit zu erhalten. Die Hälfte der Ar-

beitnehmer*innen bemängelte, dass es zu keinem Zeitpunkt Feedback durch Vorgesetzte gibt 

(Mayer, C., 2015).  

Erhebungen zur Zufriedenheit landwirtschaftlicher Arbeitskräfte mit ihren Vorgesetzten kamen 

zu unterschiedlichen Ergebnissen. Während das Verhältnis in einer Umfrage von Mayer in ers-

ter Linie als gut oder sehr gut beschrieben worden ist, können Näther et al. nur eine geringe 

Zufriedenheit feststellen (Mayer, C., 2015 und Näther, M., et al., 2015). Die Arbeitszufrieden-

heit steigt, sobald das „Mitarbeiter-Vorgesetzten-Verhältnis“ auf Vertrauen basiert. Arbeitneh-

mer*innen bewerten die Arbeitszufriedenheit positiv, wenn ehrliches Interesse, Loyalität und 

Zuverlässigkeit durch die Vorgesetzen besteht (Kauffeld, S., Schermuly, C., 2019).  
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4.2.2 organisatorische Dimension 

 

Die Gestaltung der Arbeitszeit für Arbeitnehmer*innen auf landwirtschaftlichen Betrieben ba-

siert auf dem Bürgerlichen Gesetzbuch sowie dem Arbeitszeitgesetz. Grundsätzlich gilt für die 

Landwirtschaft sowie für die meisten Branchen ebenfalls eine maximale wöchentliche Arbeits-

zeit von 48 Stunden. Das bedeutet, landwirtschaftliche Arbeitnehmer*innen dürfen acht Stun-

den am Tag beschäftigt werden. Der Sonntag ist kein regulärer Arbeitstag. Auch an Feiertagen 

ist es im Regelfall nicht vorgesehen, dass Arbeitnehmer*innen einer landwirtschaftlichen Tä-

tigkeit nachgehen. Für die Landwirtschaft gelten aufgrund besonderer Rahmenbedingen aller-

dings einige Ausnahmen. Es ist erlaubt, die tägliche Arbeitszeit auf zehn Stunden zu erhöhen 

und die Arbeitnehmer*innen in einer 60-Stundenwoche zu beschäftigen, wenn Pausenzeiten 

eingehalten werden und ein Stundenausgleich innerhalb von sechs Monaten gewährleistet wird. 

Auch eine Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen ist zulässig, insofern keine Möglichkeit be-

steht, die landwirtschaftliche Tätigkeit innerhalb der regulären Arbeitswoche durchzuführen. 

Sind Arbeitgeber*innen Mitglied eines Arbeitgeberverbandes, müssen sie sich an die geltenden 

Bestimmungen des Tarifvertrages in Bezug auf Arbeitszeiten halten (Brandner, M., Fröhlich, 

A., 2023).  

Eine Erhebung aus dem Jahr 2018 unter Erwerbstätigen in der Land- und Forstwirtschaft sowie 

Fischerei zur tatsächlich geleisteten wöchentlichen Arbeitszeit ermöglicht Rückschlüsse zum 

Arbeitspensum landwirtschaftlicher Arbeitnehmer*innen. Die Ergebnisse sind in Tab. 6 abge-

bildet. Vollzeitbeschäftigte in der Landwirtschaft arbeiten im Durchschnitt 48,8 Stunden in der 

Woche. Damit liegt das wöchentliche Arbeitspensum über der gesetzlich vorgesehenen maxi-

malen Arbeitszeit. Männer arbeiten mit 49,9 Wochenstunden mehr als Frauen, die in einer Voll-

zeitbeschäftigung 45,3 Stunden der landwirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen. Die Befragten 

gaben an, grundsätzlich zufrieden mit dem wöchentlichen Arbeitspensum zu sein. Lediglich 4,5 

% wünschten sich eine Änderung der Arbeitszeit. Die Gesamtheit der in Vollzeit tätigen Ar-

beitskräfte gab an, dass eine Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit um eine halbe Stunde 

erstrebenswert ist. Im Rahmen der Befragung gaben 12.000 Vollzeitbeschäftigte an, überbe-

schäftigt zu sein. Überbeschäftigte besitzen das Ziel, die Summe ihrer Arbeitsstunden trotz da-

mit gegebenenfalls einhergehendem Verlust von Einkommen, zu reduzieren. Die wöchentliche 

Arbeitszeit von Überbeschäftigten beträgt im Durchschnitt 56,5 Stunden. Im Vergleich mit an-

deren Branchen besitzen Vollzeitbeschäftigte in der Landwirtschaft die höchste wöchentliche 

Arbeitszeit. In Teilzeit Beschäftigte arbeiten im Durchschnitt 18,1 Stunden in der Woche. Über-

wiegend Frauen arbeiten in Teilzeit in der Landwirtschaft. Auch in Teilzeit tätige Arbeitskräfte 

sind mit der Anzahl der wöchentlichen Arbeitsstunden zufrieden. Es besteht tendenziell die 
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Neigung zu einer Steigerung der wöchentlichen Arbeitszeit. Im Vergleich mit anderen Bran-

chen befinden sich die Arbeitsstunden in der Teilzeittätigkeit im Mittelfeld (Destatis, 2020).  

Tabelle 6: Wochenarbeitsstunden und gewünschte Veränderung der Wochenarbeitszeit Landwirt- 

schaft und Fischerei 2018 

Quelle: in Anlehnung an Destatis, 2020 

 
 Wochenarbeitsstunden pro Kopf Gewünschte Veränderung Wochenarbeitszeit 

pro Kopf in Std. 

 Alle Männer Frauen Alle Männer Frauen 

Erwerbstätige in  

Vollzeit  

48,8 49,9 45,3 -0,4 -0,4 -0,4 

Erwerbstätige in 

 Teilzeit  

18,1 16,8 18,9 0,8 1,2 0,6 

 

Mehrere Studien bestätigen die hohen wöchentlichen Arbeitszeiten landwirtschaftlicher Arbeit-

nehmer*innen. Eine Erhebung von Näther et al. kam zu dem Ergebnis, dass landwirtschaftliche 

Arbeitnehmer*innen im Vergleich zu anderen Branchen eine hohe Anzahl an Wochenarbeits-

stunden ableisten (Näther, M., et al., 2015). Auch Mußhoff et al. konnten lange Arbeitszeiten 

feststellen. In der Studie gaben in der Landwirtschaft tätige Arbeitnehmer*innen an, durch-

schnittlich 50,5 Stunden in der Woche zu arbeiten (Mußhoff, O., et al., 2012). Weiterhin be-

scheinigten Befragungen unter landwirtschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von 

Kühl et al. ebenfalls das hohe wöchentliche Arbeitspensum (Kühl, R., et al., 2017). Landwirt-

schaftliche Beschäftigungen sind durch den Anfall von Überstunden geprägt. Arbeitnehmer*in-

nen gaben an, dass im Verlauf des Jahres 12,5 Wochen mit Überstunden anfallen (Mußhoff, O., 

et al., 2012). Der Tätigkeiten am Wochenende nachzugehen, ist für den Großteil landwirtschaft-

licher Arbeitnehmer*innen gängig (Kühl, R., et al., 2017). Das hohe Arbeitspensum ist für eine 

Vielzahl der Arbeitnehmer*innen akzeptabel. Die meisten Arbeitnehmer*innen geben an, über-

wiegend zufrieden oder sehr zufrieden mit den Arbeitszeiten zu sein (Näther, M., et al., 2015), 

dabei ist es allerdings notwendig, dass Arbeitgeber*innen einige Faktoren berücksichtigen. Die 

Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen mit der Arbeitszeit sinkt, sobald mehr als vereinbart gear-

beitet werden muss (Mayer, C., 2015). Näther et al. konnten feststellen, dass die Unzufrieden-

heit zunimmt, wenn das Arbeitspensum im Durchschnitt 46 Stunden in der Woche übersteigt 

(Näther, M., et al., 2015). Jüngere Arbeitnehmer*innen bemängeln Arbeitszeitüberschreitungen 

häufiger als ältere Beschäftigte auf landwirtschaftlichen Betrieben (Dippmann, L., 2010). Ar-

beitnehmer*innen verlangen eine rechtzeitige Ankündigung von erhöhtem Arbeitsaufkommen 

(Mayer, C., 2015). In einer Umfrage von Mußhoff et al. gaben landwirtschaftliche Arbeitneh-

mer*innen an, im Durchschnitt optimalerweise 42 Stunden arbeiten zu wollen (Mußhoff, O., et 
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al., 2012). Mehrarbeit wird eher toleriert, wenn sich das erhöhte Engagement in der Lohn- und 

Urlaubsgestaltung widerspiegelt (Mayer, C., 2015 und Kühl, R., et al., 2017).   

Die Arbeitszeitengestaltung bietet trotz mehrheitlicher Zufriedenheit Verbesserungspotenzial 

(Näther, M., et al., 2015). Arbeitzeitenflexibilisierung wird aktuell von Arbeitnehmern und Ar-

beitnehmerinnen aller Branchen gefordert (Rudnick, H., 2022). Flexible Arbeitszeitenmodelle 

sind gekennzeichnet durch die Möglichkeit für Arbeitnehmer*innen, ihre Arbeitszeit nach ihren 

individuellen Vorstellungen zu arrangieren. Flexible Arbeitszeiten besitzen verschiedene Vor-

teile für Arbeitnehmer*innen, die sich positiv auf das Arbeitsverhalten auswirken können 

(Destatis, 2023). Für Arbeitgeber*innen ergibt sich aus flexiblen Arbeitszeiten eine erhöhte 

Mitarbeitermotivation (Davier von, Z., et al., 2006). In der Landwirtschaft abhängig Beschäf-

tigte streben eine Arbeitszeitenflexibilisierung an (Kühl, R., et al., 2017). 

Laut Mußhoff et al. ist es bereits 67% der befragten landwirtschaftlichen Arbeitnehmern und 

Arbeitnehmerinnen möglich, die Arbeitszeit flexibel zu gestalten (Mußhoff, O., et al., 2012). 

Eine Umfrage von Davier et al. kam zu einem abweichenden Ergebnis. Hier gaben nur 30% der 

Befragten an, flexibel die Arbeitszeit gestalten zu können. Die Ursache sehen Davier et al. unter 

anderem in dem nur geringen Angebot an Teilzeitstellen auf landwirtschaftlichen Betrieben. 

Die „kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit“, die sich an dem individuellen Arbeitsanfall ori-

entiert, ist eine bereits angewandte Maßnahme zur Arbeitszeitenflexibilisierung (Davier von, 

Z., et al., 2006). 

 

4.2.3 Tätigkeitsdimension 

 
Von der Bundesagentur für Arbeit wird die Tätigkeit landwirtschaftlicher Arbeitnehmer*innen 

wie folgt beschrieben: „Landwirte und Landwirtinnen erzeugen pflanzliche sowie tierische Pro-

dukte und verkaufen diese. Abhängig vom jahreszeitlichen Ablauf bearbeiten sie Böden, wäh-

len Saatgut aus, mähen, düngen, pflegen Pflanzen und wenden Pflanzenschutzmittel an. Bei 

ihren Tätigkeiten benutzen sie meist landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge und Anlagen, die sie 

nicht nur bedienen und überwachen, sondern auch warten. Nach der Ernte lagern oder konser-

vieren sie ihre Erzeugnisse oder vermarkten sie. In der Tierhaltung füttern, tränken und pflegen 

sie Nutztiere und reinigen Ställe. Auch Buchführungs- und Dokumentationsarbeiten gehören 

zu ihren Aufgaben.“ (Bundesagentur für Arbeit, 2022).  

In der Landwirtschaft beschäftigte Personen berichten häufig von einer besonderen Verbunden-

heit zu dem Berufsfeld. Eine Studie des BMEL zeigt, dass Auszubildende in der Landwirtschaft 

bereits vor Antritt ihrer Lehre über einen langen Zeitraum beabsichtigen dort tätig zu werden. 

Unter den befragten Auszubildenden wurde oft angegeben, dass sie ihre Leidenschaft auf diese 
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Weise beruflich ausüben können. Die Attraktivität der Tätigkeit wird mit ihrer Naturverbun-

denheit begründet. Es wird positiv bewertet, dass die Beschäftigung abwechslungsreich und 

vielfältig ist (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 2020). Auch in einer Stu-

die von Mußhoff et al. bestätigen landwirtschaftliche Arbeitnehmer*innen, dass sie an den Ar-

beitsbedingungen in der Landwirtschaft in erster Linie die Vielfalt der Tätigkeit wertschätzen 

(Mußhoff, O., et al., 2012). Weiterhin werden die anfallenden Tätigkeiten im Arbeitsalltag von 

Auszubildenden der Landwirtschaft als sinnvoll eingeordnet (Bundesministerium für Ernäh-

rung und Landwirtschaft, 2020). Eine Umfrage unter Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen 

aller Branchen ergab, dass Sinnhaftigkeit ein bedeutender Faktor bei der Beurteilung von Ar-

beitszufriedenheit ist. Wird der Sinn einer Tätigkeit nicht deutlich, resultiert langfristig Unzu-

friedenheit (Perwiss, 2022). Der Arbeitsinhalt entscheidet maßgeblich darüber, wie Arbeitneh-

mer*innen die Tätigkeit beurteilen. Bei geringem Anforderungsniveau und zeitgleich uninte-

ressantem Inhalt der Tätigkeit steigt die Unzufriedenheit der Arbeitnehmer*innen. Auch Über-

forderung bei der Arbeit wirkt sich negativ auf die Arbeitszufriedenheit aus (Presse- und Infor-

mationsamt der Bundesregierung, 2022).  

Eine Vielzahl landwirtschaftlicher Arbeitnehmer*innen hebt die Möglichkeit des selbstbe-

stimmten Arbeiten positiv hervor (Mußhoff, O., et al., 2012). Auch unter Auszubildenden war 

die Möglichkeit des selbstbestimmten Arbeitens für mehr als die Hälfte ein Grund für die Be-

rufswahl (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 2020). Mayer bestätigt die 

Bedeutung der Selbstständigkeit, 90% der von ihm befragten Arbeitnehmer*innen gaben an, 

dass ihnen das selbstständige Arbeiten sehr wichtig sei. In der Praxis besitzt nur ein sehr gerin-

ger Anteil der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer*innen nicht die Möglichkeit, autonom zu ar-

beiten (Mayer, C., 2015). Während der Ausübung einer Tätigkeit Verantwortung zu überneh-

men, wird unterschiedlich beurteilt. In einer Studie von Mayer gaben 94% der befragten land-

wirtschaftlichen Arbeitnehmer*innen an, dass ihnen ein eigener Verantwortungsbereich im Be-

trieb wichtig sei. Für einen Großteil der Arbeitnehmer*innen ist es von Bedeutung, Verantwor-

tung übernehmen zu können (Mayer, C., 2015). Dippmann hingegen bemerkte, dass in seiner 

Erhebung die Übernahme von Verantwortung nicht gewünscht ist (Dippmann, L., 2010).  

Die landwirtschaftliche Tätigkeit ist durch körperliche Anstrengung geprägt. Zeitweise besteht 

die Möglichkeit, dass Arbeitnehmer*innen der Witterung ausgesetzt sind. Arbeiten in soge-

nannten Zwangspositionen können anfallen, auch Handarbeiten sind nicht selten (Bundesagen-

tur für Arbeit, 2022). In einer Studie des BMEL gaben unter befragten Auszubildenden über 

die Hälfte an, die körperliche Arbeit in der Landwirtschaft als Auswahlkriterium bei der Be-

rufswahl positiv berücksichtigt zu haben (Bundesministerium für Ernährung und landwirt-
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schaft, 2020). Arbeitnehmer*innen, die schon länger in der Landwirtschaft tätig sind, bezeich-

nen die körperlichen Anstrengungen als belastend (Kühl, R., et al., 2017). Das kann durch eine 

Studie von Dippmann bestätigt werden (Dippmann, L., 2010). Signale für die hohe körperliche 

Belastung in der Landwirtschaft sind im Vergleich zu anderen Branchen lange Ausfälle auf-

grund von Arbeitsunfällen und Krankheit. Der landwirtschaftlichen Unfallversicherung wurden 

im Jahr 2021 insgesamt 126.919 Arbeits- oder Wegeunfälle angezeigt. Davon waren 61.578 

meldepflichtig, das heißt aus diesen resultierte eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen 

oder der Tod der Arbeitnehmer*innen. In erster Linie haben die Arbeitsunfälle ständig Mitar-

beitende betroffen. 39.360 Unfälle konnten diesen zugeordnet werden. Die SVLFG erkennt ei-

nen positiven Trend bei der Entwicklung von Arbeitsunfällen. In der Vergangenheit sind die 

meldepflichtigen Unfälle kontinuierlich zurückgegangen. Die Verteilung der meldepflichtigen 

Arbeits- und Wegeunfälle wird in Abb. 14 dargestellt. Es wird deutlich, dass die Tierhaltung 

mit einem Anteil von 23% den Bereich mit den meisten Arbeitsunfällen aufweist (Sozialversi-

cherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, 2022). 

 

 

Abbildung 14: prozentuale Verteilung Arbeitsunfälle nach Arbeitsgebieten in der Landwirtschaft  

Quelle: in Anlehnung an Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, 2022 
 
 
Am häufigsten erkranken in der Landwirtschaft tätige Personen an Hautkrankheiten. Dahinter 

positionieren sich Erkrankungen der Atemwege. An dritter Stelle rangiert Schwerhörigkeit auf-

grund von zu hoher Lärmbelastung. Tab. 7 listet die typischen Berufskrankheiten der Landwirt-

schaft auf (Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, 2022). 
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Tabelle 7: Berufskrankheiten Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau  

Quelle: in Anlehnung an Sozialversicherung für Landwirtschaft Forsten und Gartenbau, 2022 
 
 

Berufskrankheit im Jahr 2021 anerkannte Anzahl 
 

Hauterkrankungen 
 

1.582 

Lärmschwerhörigkeit 
 

314 

Zoonosen 
 

254 

Atemwegserkrankungen 
 

365 

Lendenwirbelsäulenerkrankung 
 

75 

Weitere 
 

33 

 

Langfristig werden Arbeitnehmer*innen infolge von körperlichen Schwierigkeiten den Arbeits-

platz wechseln (Dippmann, L., 2010). Der Einsatz moderner Technik kann körperlicher Belas-

tung in gewissem Maße entgegenwirken. Veraltete Technik veranlasst Arbeitnehmer*innen die 

Arbeitsbedingungen negativ zu bewerten (Mußhoff, O., et al., 2012). 

Dippmann stellt in einer Umfrage unter landwirtschaftlichen Arbeitnehmern und Arbeitnehme-

rinnen fest, dass der Arbeitsinhalt den Arbeitsbedingungen übergeordnet ist. Auch wenn land-

wirtschaftliche Arbeitgeber*innen Maßnahmen treffen, die die Betriebsausstattung modernisie-

ren und digitalisieren, werden diese nur als körperliche Entlastung wahrgenommen, sobald sich 

im Rahmen dessen ebenfalls der Arbeitsinhalt anpasst (Dippmann, L., 2010).   

Zu beobachten ist, dass landwirtschaftliche Arbeitnehmer*innen Tätigkeiten außerhalb der 

Tierproduktion bevorzugen. Grund sind bessere Arbeitsbedingungen und häufig weniger mo-

notone Arbeiten. Lediglich die Gülleausbringung wird im Ackerbau weniger gerne durchge-

führt (Dippmann, L., 2010).  

 

4.2.4 finanzielle Dimension 

 
Gehaltsforderungen landwirtschaftlicher Arbeitnehmer*innen sind abhängig von unterschied-

lichen Faktoren. Es finden höhere Lohnforderungen statt, sobald die Beschäftigung vermehrt 

körperlichen Kraftaufwand verlangt. Auch beim Nachgehen einer eintönigen Arbeit erwarten 

Arbeitskräfte mehr Lohn. Wird die Tätigkeit um zusätzlichen Verwaltungsaufwand ergänzt, 

erwarten Arbeitskräfte ebenfalls ein höheres Gehalt (Mußhoff, O., et al., 2012).  

In der Landwirtschaft findet in der Regel der sogenannte Zeitlohn Anwendung (Davier von, Z., 

et al., 2006). Hierbei wird die Arbeitsleistung auf Basis der Arbeitszeit vergütet. Aus dem ver-

einbarten Stundenlohn ergibt sich das Monatsgehalt (Bundeszentrale für politische Bildung, 

2016). Der Lohn wird als sogenanntes „Arbeitnehmer-Brutto“ angegeben. Vom angegebenen 
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Lohn ist in diesem Fall bereits der Anteil, den Arbeitgeber*innen an die Sozialversicherung 

zahlen müssen, abgezogen. Um Rückschlüsse auf das „Arbeitnehmer-Netto“ ziehen zu können, 

muss ebenfalls der Anteil, den Arbeitnehmer*innen selbst an die Sozialversicherung abführen, 

subtrahiert werden. In der Landwirtschaft in Niedersachsen beträgt die Höhe des Arbeitneh-

meranteils zur Sozialversicherung 19,975% vom „Arbeitnehmer-Brutto“. Davon entfallen 

7,95% auf die Krankenversicherung, 1,525 % auf die Pflegeversicherung, 9,3% auf die  Ren-

tenversicherung und 1,2% auf die Arbeitslosenversicherung. Weiterhin ist es notwendig steu-

erliche Größen in Abzug zu bringen (Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 2021). Grund-

sätzlich werden Gehälter landwirtschaftlicher Arbeitskräfte häufig dem Niedriglohnsektor zu-

geordnet (Kühl, R., et al., 2017). Es kann nur ein geringer Gehaltsunterschied zwischen Hilfs-

kräften und Fachkräften, die auf landwirtschaftlichen Betrieben tätig sind, festgestellt werden 

(Davier von, Z., et al., 2006). Im Rahmen der Thesis steht im Folgenden das Gehalt von Fach-

kräften im Mittelpunkt.  

Die Bundesagentur für Arbeit erfasst in einem sogenannten „Entgeltatlas“ das monatliche Brut-

togehalt von landwirtschaftlichen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Die notwendigen 

Daten werden von Fachkräften erhoben, die auf landwirtschaftlichen Betrieben arbeiten und im 

Agrarservice tätig sind. Erfasst wird das Bruttogehalt von Vollzeitbeschäftigten (Bundesagen-

tur für Arbeit, 2022). Nicht berücksichtigt werden Arbeitnehmer*innen, deren Gehalt die Bei-

tragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung übersteigt. Bei der Darstellung des Gehaltes 

wird auf den Medianwert zurückgegriffen (Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 2021). Es 

besteht die Möglichkeit, das Gehalt differenziert nach Alter und Geschlecht zu betrachten (Bun-

desagentur für Arbeit, 2022).  

Laut des aktuellen Entgeltatlas beträgt das Bruttogehalt von Arbeitnehmer*innen in der Land-

wirtschaft in Deutschland 2.333€ im Monat (Bundesagentur für Arbeit, 2022). Fachkräfte in 

der Tierproduktion verdienen grundsätzlich weniger als solche im Ackerbau (Dippmann, L., 

2010). Es kann festgestellt werden, dass Landwirte mehr verdienen als Landwirtinnen. Männer, 

die einer landwirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, erhalten einen monatlichen Lohn von 

2.352€, während Frauen 2.111€ erhalten (Bundesagentur für Arbeit, 2022).  

Das niedersächsische Lohnniveau in der Landwirtschaft ist mit monatlich 2.528€ im Vergleich 

oberhalb des Bundesdurchschnittes einzuordnen. Dies entspricht einem Stundenlohn von 

14,53€. Ausschließlich landwirtschaftliche Arbeitnehmer*innen in Nordrhein-Westfalen erlan-

gen ein höheres monatliches Bruttogehalt. Ein Viertel der landwirtschaftlichen Arbeitneh-

mer*innen in Niedersachsen verdient monatlich unter 2.106€, während weitere 25% ein höhe-

res Monatsgehalt als 2.985€ besitzen (Bundesagentur für Arbeit, 2022).  
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Spezialisten und Spezialistinnen in der Landwirtschaft, zu dem laut Bundesagentur für Arbeit 

Landwirtschaftsmeister*innen, Betriebswirte und Betriebswirtinnen sowie Techniker*innen 

auf landwirtschaftlichen Betrieben zählen, erhalten ein Brutto-Median-Entgelt in Niedersach-

sen von 4.063€ (Bundesagentur für Arbeit, 2023). 

Aufgrund der Erhöhung des Mindestlohnes auf 12€ pro Stunde im Jahr 2022 wird in Nieder-

sachsen aktuell ein neuer Lohntarifvertrag ausgearbeitet. Dieser beruht auf den Bundesempfeh-

lungen für Landwirtschaft, an denen sich auch Betriebe orientieren können, die nicht Mitglied 

eins Arbeitgeberverbandes sind. Die Lohnempfehlung für Facharbeiter*innen beträgt 14,50€ 

pro Stunde. Für Arbeitnehmer*innen mit Meisterabschluss wird ein Stundenlohn von 16,50€ 

angegeben. Für Arbeitskräfte ohne entsprechenden Berufsabschluss wird ein Stundenlohn von 

12,00€ angeraten, der sich im Verlauf der Anstellung auf 12,50€ erhöht (Arbeitsgemeinschaft 

für Landberatung e.V., 2022) 

In der Vergangenheit wurde darauf hingewiesen, dass das Lohnniveau in der Landwirtschaft 

deutlich niedriger ist als das anderer Branchen (Mußhoff, et al., 2012). Auch heute ist eine 

Beschäftigung in der Landwirtschaft durch vergleichsweise niedrige Löhne gekennzeichnet. In 

Abb. 15 wird das Bruttomonatsgehalt landwirtschaftlicher Fachkräfte aus Niedersachsen mit 

denen von Fachkräften aus dem Handwerk und der Industrie verglichen. Außerdem findet eine 

Gegenüberstellung mit Weiteren, dem landwirtschaftlichen Sektor zuzuordnenden Berufen, 

statt (Bundesagentur für Arbeit, 2022).  

 

Abbildung 15: Bruttomonatsgehälter Fachkräfte verschiedener Berufe in Nds. 

Quelle: in Anlehnung an Bundesagentur für Arbeit, 2022 
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Aus der zu erkennenden Gehaltsschere resultiert, dass landwirtschaftliche Betriebe als Arbeit-

geber weniger attraktiv wahrgenommen werden. Landwirtschaftliche Betriebe können in Bezug 

auf den Lohn nicht mit anderen Branchen konkurrieren (Davier von, Z., et al., 2006). 

Trotz der vergleichsweise niedrigen Löhne wollen auf den landwirtschaftlichen Betrieben tätige 

Arbeitskräfte die Arbeitsstelle nur selten wechseln. Eine Studie stellt fest, dass landwirtschaft-

liche Arbeitskräfte eine verhältnismäßig hohe „Wechselprämie“ ansetzen. Um eine Tätigkeit 

außerhalb der Landwirtschaft anzunehmen, verlangten landwirtschaftliche Arbeitnehmer*in-

nen in der Vergangenheit eine monatliche Gehaltserhöhung von 900€ (Mußhoff, O., et al., 

2012).  

Neben dem Zeitlohn findet in der Landwirtschaft auch gelegentlich der sogenannte Leistungs-

lohn Anwendung. Dieser gilt als ein Instrument der extrinsischen Motivation. Ziel ist es, dass 

landwirtschaftlichen Arbeitnehmer*innen aufgrund von positiven finanziellen Anreizen im 

Sinne des Betriebserfolges agieren. Damit die Umsetzung gelingt, ist es notwendig, dass Ar-

beitnehmer*innen im Vorwege über Hintergrundinformationen in Kenntnis gesetzt werden. Zu-

nächst müssen die Ziele der auszuübenden Tätigkeit eindeutig definiert werden. Damit es nicht 

zu Unsicherheiten der Arbeitskräfte kommt, ist es wichtig, dass ausgewählte Ziele zusammen-

passen. Auftretende Zielkonflikte schränken Arbeitnehmer*innen in ihrem Handeln ein. Es 

wird empfohlen, die Zielanzahl auf maximal fünf zu begrenzen. Alle Ziele sollten für Arbeit-

nehmer*innen messbar sein (Davier, Z., Theuvsen, L., 2010). Auf den landwirtschaftlichen Be-

trieben werden die in Tab. 8 aufgeführten Kriterien in absteigender Reihenfolge genutzt, um 

die Leistung der Arbeitskräfte zu bewerten (Davier von, Z., 2007). 

Tabelle 8: Kriterien Leistungslohn unterschiedlicher Produktionszweige in der Landwirtschaft 

Quelle: in Anlehnung an Davier von, Z., 2007 
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-Arbeitsleistung 
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 mit den Maschinen 
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Sind die aufgeführten Informationen zu den Zielen ihrer Tätigkeit für landwirtschaftliche Ar-

beitnehmer*innen nicht erkenntlich, führt die Anwendung des Leistungslohns zu Unzufrieden-

heit (Davier von, Z., Theuvsen, L., 2010). In der Praxis hat sich gezeigt, dass einige Arbeits-

kräfte ihre Arbeit durch die Einführung der Lohnform als weniger wertgeschätzt empfinden. 

Auch wird eine verschärfte Kontrolle der Arbeit durch Betriebsleiter*innen kritisiert (Davier 

von, Z., et al., 2006). Bei der Umsetzung der Lohnform bemängeln Arbeitnehmer*innen die 

Wahl von Leistungskriterien, die auf produktionstechnischen Daten basieren. Bevorzugt wird 

eine Bewertung der Arbeit auf Grundlage von Erfolgskennzahlen des Betriebes. Obwohl die 

Anwendung des Leistungslohnes an den unterschiedlichsten Faktoren scheitern kann, beurtei-

len Arbeitnehmer*innen, die bereits Erfahrungen mit dem Lohn sammeln konnten, die Lohn-

form überwiegend positiv. Die befragten Arbeitskräfte bestätigten größtenteils die motivie-

rende Wirkung des Leistungslohnes (Davier von, Z., Theuvsen, L., 2010). In der Gesamtheit 

wird der Leistungslohn von leistungsstarken Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen in der 

Landwirtschaft bejaht, während leistungsschwächere Arbeitnehmer*innen ihn als unfair ein-

ordnen (Davier von, Z., et al., 2006).  

 

 

5 Methodik 

 
Dem folgenden empirischen Abschnitt der Arbeit sind zwei Forschungsfragen zugrunde gelegt: 

Wie wird die Fachkräftesituation in Niedersachsen von landwirtschaftlichen Betriebsleitern und 

Betriebsleiterinnen wahrgenommen und ist mangelhaftes sowie nicht zielgerichtetes Personal-

management der Betriebsleiter*innen ursächlich für die verschärfte kritische Fachkräftesitua-

tion auf den Betrieben? Die Forschungsfragen sollen mithilfe der Überprüfung der nachfolgen-

den Hypothesen beantwortet werden: 

 

1. Landwirtschaftliche Betriebsleiter*innen haben zunehmend Schwierigkeiten, offene Stellen  

    im Betrieb zu besetzten. (H1) 

2. Landwirtschaftliche Betriebsleiter*innen schätzen die Ansprüche von Arbeitnehmern und 

    Arbeitnehmerinnen an ihre Arbeitsstelle falsch ein. (H2) 

3. Landwirtschaftliche Betriebsleiter*innen setzen kaum Maßnahmen zur Gestaltung eines  

    attraktiven Arbeitsplatzes um. (H3) 

4. Landwirtschaftliche Betriebsleiter*innen ergreifen nur in geringem Umfang Rekrutierungs- 

    maßnahmen, um Fachkräfte anzuwerben. (H4) 
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Eine Untersuchung der Hypothesen findet mithilfe der qualitativen Forschung statt. Diese Art 

der Forschung fokussiert die subjektive Wertung von Individuen. Persönliche Standpunkte sind 

relevant, quantitative Informationen sind von geringerem Interesse. Insbesondere im Hinblick 

auf die formulierten Hypothesen bietet die qualitative Forschung die Möglichkeit, eine Orien-

tierung an Alltagssituationen landwirtschaftlicher Betriebsleiter*innen vorzunehmen (Helf-

ferich, C., 2011). Für die Einschätzung der Fachkräftesituation durch die Betriebsleiter*innen 

wurde die qualitative Forschung gewählt, da bereits im vorangegangenen Literaturteil der Ar-

beit eine quantitative Auswertung über die gesamten Betriebe in Niedersachsen stattgefunden 

hat. Außerdem war es das Ziel, eine Einschätzung der Betriebsleiter*innen auf Grundlage ihrer 

praktischen Erfahrungen zu erhalten. Auch für die Erfassung der Ausgestaltung des Personal-

managementes durch die Betriebsleiter*innen wurde die qualitative Forschung gewählt, da hier 

individuelle Verhaltensweisen der Betriebsleiter*innen von Interesse sind. Die notwendigen 

Daten wurden mittels des leitfadengestützten Experteninterviews erhoben und im Anschluss 

mit der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.   

 

5.1 Interviewpartner*innen 

 
Um Informationen im angemessenen Umfang zu erlangen, wurden insgesamt sieben Interviews 

geführt. Die Auswahl der Interviewpartner*innen erfolgte nach den im Folgenden erläuterten 

Kriterien. Die befragten Personen haben alle in landwirtschaftlichen Unternehmen die Position 

des Betriebsleiters oder der Betriebsleiterin inne. Die Betriebsleiter*innen sind vor dem Hin-

tergrund ihrer Stellung im landwirtschaftlichen Unternehmen als „Experten/Expertinnen“ ein-

zuordnen. Sie stehen in direktem Kontakt zu den im Betrieb angestellten Fachkräften und neh-

men durch die Ausgestaltung des betrieblichen Personalmanagements unmittelbaren Einfluss 

auf den untersuchten Forschungsgegenstand, den Fachkräftemangel in der Landwirtschaft. Be-

triebsleiter*innen verfügen über internes und für die Beantwortung der Forschungsfragen rele-

vantes Wissen. (Gläser, J., Laudel, G., 2010). Alle Interviewpartner*innen erfüllen das Krite-

rium, mit dem Betrieb im Bundesland Niedersachsen angesiedelt zu sein. Der überwiegende 

Teil der Befragten waren Männer, nur eine Person war weiblich. Dies spiegelt die unausgewo-

gene Besetzung von Betriebsleiterposten mit Frauen in der Landwirtschaft wider. Das Alter der 

Interviewpartner*innen liegt zwischen dreiundzwanzig und sechsundfünfzig. Die Altersspanne 

wurde gewählt, um einen Vergleich zwischen unterschiedlichen Betriebsleitergenerationen her-

stellen zu können und gegebenenfalls Differenzen, die im Altersunterschied begründet sind, 

abzuleiten. Die Betriebe sind entweder der Betriebsform des Einzelunternehmens oder der Ge-
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sellschaft bürgerlichen Rechts zuzuordnen. Die Flächenausstattung beträgt zwischen einhun-

dertfünfzig und siebenhundert Hektar. Die Auswahl der Betriebe erfolgte vor dem Hintergrund, 

möglichst viele Betriebsausrichtungen abzudecken, um die Vielfalt landwirtschaftlicher Be-

triebe in Niedersachsen aufzuzeigen. Alle Betriebe betreiben klassischen Ackerbau, zu dem der 

Anbau der Kulturen Weizen, Gerste, Roggen, Mais und gegebenenfalls Raps gehört. Ein Groß-

teil der Betrieb hat für Niedersachsen typisch die Kartoffel in die Fruchtfolge integriert. Dabei 

unterscheidet sich die Intensität des Kartoffelanbaues zwischen den Betrieben. Es werden 

Pflanz-, Speise-, Stärke- und Verarbeitungskartoffeln angebaut. Zwei Betriebe haben mit dem 

Anbau der Zwiebel den Gemüseanbau aufgenommen. Weiterhin wurden Betriebsleiter*innen 

interviewt, die Tiere im Betrieb halten. Ein Betrieb betreibt eine Sauenhaltung mit circa tausend 

Sauen zuzüglich der Ferkel. Auch ein Betrieb mit Milchviehhaltung wurde befragt. Dieser 

melkt circa 180 Kühe und hält die dazugehörende Nachzucht auf dem Betrieb. Drei Betriebe 

sind an eine Biogasanlage angegliedert. Ein Betrieb führt Lohnarbeiten durch. Ein Betrieb geht 

zusätzlich Tätigkeiten im Gartenbau nach. Als Übersicht über die soziodemografischen Daten 

sowie grundlegende Betriebsinformationen dient Tab. 9.  

Tabelle 9: Soziodemograpfische Daten Betriebsleiter*innen sowie Betriebsinformationen 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an die Experteninterviews 1-7 
 

 
 

Bei der Auswahl der Betriebe war weiterhin die Aufstellung mit Arbeitskräften entscheidend. 

Bei den meisten Betrieben handelt es sich um die Betriebsform des „erweiterten“ Familienbe-
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hal 

tung 

Bio 

gas 

Lohn

arbei 

ten 

Gar 

ten 

bau 

B1 m. 55 e.U. 420 X X X      

B2 m. 56 GbR 700 X        

B3 + 

B4 

m. 25+ 

27 

GbR 400 X X       

B5 m. 23 e.U. 150 X X   X    

B6 w. 27 GbR 500 X     X X  

B7 m. 28 GbR 360 X X  X  X   

B8 m. 55 e.U. 470 X X X   X  X 
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triebes. Diese Betriebsform ist charakteristisch für Niedersachsen. Betriebsleiter*innen und Fa-

milienangehörige bilden dabei den Kern der Betriebe und werden in Tab. 10 als Familienar-

beitskräfte erfasst. Alle Familienarbeitskräfte können als Fachkraft klassifiziert werden. Ledig-

lich ein Betrieb ist nicht der Betriebsform des erweiterten Familienbetriebes zuzuordnen. Die 

befragten Betriebe beschäftigen zwischen drei und fünf Festangestellte. Der Betrieb mit einem 

Standbein im Gartenbau beschäftigt zwanzig Arbeitskräfte in Festanstellung. Der überwie-

gende Teil der Festangestellten arbeitet in Vollzeit, nur wenige Arbeitskräfte sind in Teilzeit 

fest beschäftigt. Bei den festangestellten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen handelt es sich in 

erster Linie um Fachkräfte, allerdings werden auch Arbeitskräfte ohne entsprechendes Qualifi-

kationsniveau in dieser Anstellung beschäftigt. Die Anzahl der Fachkräfte unter den ständig 

beschäftigten Fremdarbeitskräften wird in einer separaten Spalte dargestellt. Auf drei Betrieben 

wird ausgebildet. Alle Betriebe beschäftigen Aushilfen. Es wurde hierbei keine Differenzierung 

in geringfügige oder kurzfristige Beschäftigung vorgenommen. Unter den Aushilfen und Sai-

sonarbeitskräften sind deutsche und ausländische Arbeitskräfte zusammengefasst. Die Anzahl 

der Aushilfen variiert zwischen zwei und elf Personen, die in Arbeitsspitzen die Betriebe un-

terstützen. In Tab. 10 wird die Arbeitskräfteaufstellung der Betriebe zusammengefasst.   

Tabelle 10: Arbeitskräfteaufstellung der Betriebe 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an die Experteninterviews 1-7 
 
 

Betriebs- 

leiter*in 

Familien- 

AK 

in Vollzeit 

Familien- 

AK  

in Teilzeit 

Fremd-AK  

in Vollzeit 

Fremd-AK 

in Teilzeit 

Anzahl 

Fachkräfte 

Fremd-AK 

Auszubil-

dende 

Aushilfen 

und Saison- 

AK 

B1 1 1 3 - 2 0 11 

B2 - - 4 - 4 0 4 

B3 + B4 2 3 5 1 3 0 9 

B5 2 - 4 0 2 2 2 

B6 1 1 4 0 4 1 3 

B7 4 - 4 0 2 0 6 

B8 1 1 19 1 16 2 6 

 

 
5.2 Interviewleitfaden 

 
Als Erhebungsinstrument wurde das „nicht-standardisierte-Interview“ angewendet. Vorteil der 

Methode ist die Flexibilität sowohl für den Interviewer als auch für den Befragten. Es existiert 

eine gewisse Freiheit in der Formulierung von Fragen und Antworten. In der Regel ist es not-

wendig, während des Interviews Rückfragen zu stellen, um alle wichtigen Informationen zu 

erhalten. Damit während der Durchführung des Interviews alle relevanten Informationen erfasst 
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werden, wurde ein unverbindlicher Interviewleitfaden erstellt. Die Fragen des Leitfadens ba-

sieren auf den theoretischen Vorüberlegungen dieser Arbeit. Sie dienen als „Bindeglied“ zwi-

schen der Literaturauswertung und der empirischen Forschung dieser Arbeit (Gläser, J., Laudel, 

G., 2011).  

Der Aufbau des Leitfadens orientiert sich an der Struktur des Literaturabschnittes. Zunächst 

wurden zur Einordnung der Interviewpartner*innen die soziodemografischen Daten sowie 

wichtige Informationen zum jeweiligen Betrieb erhoben. Mithilfe des anschließenden Ab-

schnitts erfolgte eine Einschätzung zur Fachkräftesituation durch die Betriebsleiter*innen. Die 

Fragen des folgenden Abschnittes wurden analog zum Anreiz-Beitrags-Modell nach Simon und 

March formuliert, um im Nachgang einen Abgleich der tatsächlichen Bedürfnisse der Arbeit-

nehmer*innen mit den Einschätzungen der Arbeitgeber*innen zu ermöglichen. Auf Grundlage 

der betrieblichen Determinanten der Arbeitszufriedenheit in der Landwirtschaft nach Näther et 

al. wurden Betriebsleiter*innen zur Arbeitsplatzattraktivität ihres Betriebes sowie ihrer Kom-

munikation und ihrem Führungsverhalten befragt. Ein Fragebogen von Dippmann zu Arbeits-

bedingungen auf landwirtschaftlichen Betrieben, der unter Mitarbeitenden und deren Vorge-

setzten Anwendung gefunden hat, diente ebenfalls als Grundlage des Interviewleitfadens. Zu-

letzt wurden einzelne Maßnahmen, die Betriebsleiter*innen zur Fachkräfterekrutierung ver-

wenden, abgefragt. 

Ziel des Interviewleitfadens war es in erster Linie Erfahrungen der Betriebsleiter*innen zu er-

fassen und deren Hintergrundwissen zum Untersuchungsgegenstand des Fachkräftemangels 

festzuhalten (Gläser, J., Laudel, G., 2011). Für die Formulierung des Leitfadens wurden in ers-

ter Linie offene Fragen verwendet. Geschlossene Fragen fanden Anwendung, wenn eindeutige 

Einordnungen eines Sachverhaltes durch die Betriebsleiter*innen notwendig war. Unter ande-

rem bei der quantitativen Erfassung von Rekrutierungsmaßnahmen kamen geschlossene Fragen 

zum Einsatz. Der während der Experteninterviews angewandte Leitfaden befindet sich im Ka-

pitel 7.2 des Anhanges. 

 
5.3 Durchführung der Interviews 

 
Die erste Kontaktaufnahme mit den Interviewpartnern und -partnerinnen erfolgte telefonisch. 

Alle angefragten Betriebsleiter*innen waren auf Anhieb bereit, ein Interview zu führen. Die 

Durchführung der Interwies erfolgte im Dezember 2022 und im Januar 2023. Die Interviews 

fanden einzeln in persönlichen Gesprächen statt. Die Interviews wurden vor Ort auf den Betrie-

ben der Befragten abgehalten. In der Regel wählten die Betriebsleiter*innen den Wohnbereich 

als Interviewumgebung aus. Vor Beginn des Interviews wurde das Thema der Arbeit vorgestellt 
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sowie der Aufbau skizziert. Daraufhin wurde der Stellenwert des Interviews für die Arbeit er-

läutert. Da alle Interviews aufgezeichnet wurden, um sie im Anschluss optimal analysieren zu 

können und einem Informationsverlust vorzubeugen, wurde vor dem Beginn der Gespräche 

eine Einverständniserklärung von den Befragten unterzeichnet. Die verwendete Vorlage der 

Einverständniserklärung befindet sich angehängt im Kapitel 7.3. Der Umfang der Gespräche 

wurde mit 30 Minuten prognostiziert. Bei der Durchführung der Interviews wurde die Zeit in 

der Regel um fünf bis zehn Minuten überschritten. Zwei Interviews überschritten den zeitlichen 

Rahmen deutlich. Am Ende des Interviews gab es die Möglichkeit, dass die Inter-

viewpartner*innen offene Fragen, Wünsche und Kritik äußern konnten. Alle Interviews fanden 

in einer sehr angenehmen und freundlichen Atmosphäre statt. Die Betriebsleiter*innen zeigten 

Interesse an dem Thema und betonten die Relevanz. Während des Interviews zeigten sich die 

Betriebsleiter*innen offen und gaben die Möglichkeit, viele betriebsinterne Vorgänge kennen-

zulernen. Im Nachgang der Gespräche erfolgte die Transkription aller Tonaufzeichnungen, da-

bei wurde kein Auswertungsprogramm benutzt. Zur Wahrung der Anonymität wurden die Be-

triebsleiter*innen nummeriert und nicht mit Namen benannt. Alle Informationen, mit denen 

Rückschlüsse auf die Betriebsleiter*innen und deren Betriebe möglich sind, wurden im Tran-

skript anonymisiert. Alle Transkripte befinden sich im Anhang unter Kapitel 10.4 bis 10.10. 

 

5.4 Auswertung der Interviews 

 
Mit der Auswertung der geführten Interviews wird das allgemeine Ziel qualitativer Inhaltsana-

lysen, eine Textgrundlage auf die wesentlichen Informationen zu reduzieren, verfolgt. Dabei 

werden die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevanten Daten in eine eigenständige 

Textform übermittelt, in der die zusammengefassten Informationen im Anschluss bewertet wer-

den (Gläser, J., Laudel, G., 2011). 

Für die Auswertung der Interviews wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Gläser und Laudel 

verwendet. Diese Methode wurde ausgewählt, da sie auf der standardmäßig verwendeten Ana-

lyse von Mayring basiert, diese jedoch an ausgewählten Stellen umgestaltet und ergänzt, sodass 

diese insbesondere für die Auswertung von Interviews geeignet ist. Beide Analysen entwickeln 

zunächst auf Grundlage theoretischer Vorkenntnisse ein sogenanntes Kategoriensystem. Inner-

halb der Kategorien werden Variablen zur detaillierten Untersuchung des Forschungsgegen-

standes formuliert. Mithilfe des Kategoriensystems wird das Ziel verfolgt, den zu untersu-

chende Text zu strukturieren. Durch die Zuordnung von Textbestandteilen in die verschiedenen 

Kategorien findet eine erste Interpretation statt. Im Weiteren unterscheiden sich die Katego-
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riensysteme in ihrer Anwendung. Mayring wählt ein quantitatives Vorgehen, indem er analy-

siert, mit welcher Häufigkeit die Kategorien im Text vorzufinden sind. Nach Mayring ist das 

Kategoriensystem starr und kann nicht während der Anwendung verändert werden. Daraus re-

sultiert der Nachteil, dass Informationen aus dem Text, die in keine Kategorie eingeordnet wer-

den können, im Nachfolgenden nicht berücksichtigt werden. Durch die fehlende Flexibilität 

kann es zum Verlust für die Forschungsfrage relevanter Informationen kommen. Mit der Ana-

lyse nach Mayring ist es nicht möglich, Ursachen mit deren Wirkungen in Verbindung zu brin-

gen. Gläser und Laudel führen eine „Extraktion von Rohdaten“ durch, bei der alle Informatio-

nen des zu untersuchenden Textes berücksichtigt werden. Während der Analyse des Textes ist 

es immer möglich, bestehende Kategorien zu modifizieren oder neue Kategorien zu ergänzen. 

Im Anschluss an die Datenextraktion ist eine Interpretation und Bewertung vorgesehen. Diese 

setzt die gesammelten Informationen in einen theoretischen Kontext. Mithilfe der Analyse von 

Gläser und Laudel ist es möglich, sogenannte „Kausalzusammenhänge“ aufzudecken (Gläser, 

J., Laudel, G., 2011). 

 
5.5 Sicherstellung der Forschungsqualität 

 
Zur Sicherstellung qualitativer Ergebnisse wurden während des gesamten Forschungsprozesses 

ausgewählte Gütekriterien eingehalten. Es wurden die im Folgenden erläuterten Kriterien qua-

litativer Forschung nach Ines Steinke angewandt:   

 Nutzen der Studie: Es ist notwendig, dass die Auswahl eines relevanten Forschungsgegen-

standes erfolgt. Mit der Wahl des Fachkräftemangels in der Landwirtschaft wird dieses Kri-

terium erfüllt. Der Fachkräftemangel stellt die Befragten vor betriebliche Herausforderun-

gen in dessen Folge eine Einschränkung der Wirtschaftlichkeit möglich ist. Das ausge-

wählte Vorgehen trägt zur Erweiterung des Kenntnisstandes bei. 

 Indikation der Methode: Die ausgewählte Methode der qualitativen Forschung, insbeson-

dere des Experteninterviews wird dem Untersuchungsgegenstand Fachkräftemangel ge-

recht. Die befragten Betriebsleiter*innen waren zu keiner Zeit in ihrer Responsivität durch 

die ausgewählte Methode eingeschränkt. Die Interviews fanden in einem offenen und ver-

trautem Rahmen statt. Die Auswertung des Interviews wurde in Anlehnung an die Erhe-

bungsmethode ausgewählt. 

 Empirische Verankerung: Während des gesamten Forschungsprozesses fand eine kontinu-

ierliche Falsifikation statt. Die Ergebnisse beruhen auf den geführten Interviews und sind 

im Transkript belegt.  
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 Verallgemeinerbarkeit: Die Ergebnisse sind auf weitere landwirtschaftliche Betriebslei-

ter*innen und deren Betriebe im gewissen Rahmen übertragbar. Allerdings sind dem Trans-

fer auch Grenzen gesetzt, da landwirtschaftliche Betriebe individuelle, komplexe Kon-

strukte darstellen. 

 Intersubjektive Nachvollziehbarkeit: Dritten Personen ist es möglich, aufgrund der detail-

lierten Verfahrensdokumentation die vorgenommene Forschung zu bewerten. 

 Ethisches Vorgehen: Die Interviewpartner*innen wurde zu jeder Zeit respektvoll behandelt 

(Steinke, I., 2007). 

 

 

6 Ergebnisse und Diskussion 

 
Das folgende Kapitel stellt die Ergebnisse aus den Interviews vor. Die Interviews im ursprüng-

lichen Wortlaut befinden sich in den Kapiteln 10.4 bis 10.10. des Anhangs. Im Folgenden wer-

den die Ergebnisse vor dem theoretischen Kontext diskutiert, sodass eine Bestätigung bzw. eine 

Ablehnung der in Kapitel 5 formulierten Hypothesen möglich ist. Aus der Diskussion ist eine 

Ableitung der betrieblichen Aufstellung der Betriebe in Niedersachsen mit Fachkräften mög-

lich. Zusätzlich wird im Rahmen der Diskussion herausgearbeitet, an welchen Stellen Betriebe 

Potenzial besitzen, sich vor dem Hintergrund eines drohenden Fachkräftemangels weiterzuent-

wickeln. 

Für das weitere Vorgehen ist es zunächst erforderlich, den Begriff „Fachkraft“ aus der Perspek-

tive der Befragten zu definieren. Es herrscht Einigkeit über die Ausstattung einer Fachkraft mit 

fachspezifischen Kenntnissen. Im Mittelpunkt steht die praktische Anwendung von Wissen. 

Die Betriebsleiter*innen betonen, dass Fachkräfte etwas „Können“ sollten. In Anlehnung an 

die eigenen Ansprüche an das Arbeitsergebnis erwarten sie von Fachkräften ebenfalls das Be-

streben, qualitativ hochwertige Arbeit zu verrichten. Die fachlichen Qualifikationen zu be-

schreiben, über die eine landwirtschaftliche Fachkraft im Detail verfügen sollte, fiel in der Re-

gel schwer. Häufig sind die fachlichen Ansprüche innerhalb eines Betriebes sehr unterschied-

lich. Es wird differenziertes Spezialwissen gefordert. Betriebsleiterin B6 gab an, aufgrund des-

sen, ihren Betrieb in Zuständigkeitsbereiche mit verschiedenen Tätigkeitsschwerpunkten auf-

zuteilen. Betriebsleiter B7 merkte zusätzlich an, dass das erworbene Wissen in der Landwirt-

schaft aktuell und auch in Zukunft großer Dynamik unterlegen sein wird. Er erwartet von einer 

Fachkraft, dass diese ihr Wissen kontinuierlich aktualisiert und erweitert: 
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„Wenn hier neue Sachen anstehen und da auch Schulungen und Weiterbildungen sind, dass sie 

dann auch angenommen werden. Dass man da nicht immer in diesem Trott vom Denken her 

(...) ist, wir machen das jetzt die nächsten zwanzig Jahre so, wie wir das gelernt haben. Weil 

(...) die  Arbeitswelt (...) speziell die Landwirtschaft ja schon extremen Veränderungen unter-

liegt.“ Experteninterview 6, Z. 075-080 

  

Für die meisten Betriebsleiter*innen stellt eine abgeschlossene berufsspezifische Ausbildung 

kein Erfordernis da, um Arbeitnehmer*innen als Fachkraft zu klassifizieren. Für die Betriebs-

leiter B3 und B4 handelt es sich dabei um eine unrelevante Formalie. Für sie ist es von geringer 

Bedeutung, welche Qualifikationen Arbeitnehmer*innen im Vorfeld besitzen. Ob Arbeitneh-

mer*innen als Geselle, Meister, Bachelor oder Master betitelt werden, fällt für sie nicht ins 

Gewicht. Eine ungelernte Arbeitskraft ohne landwirtschaftliche Vorkenntnisse kann sich in ih-

rem Betrieb zur Fachkraft entwickeln. Dem schließt sich auch Betriebsleiter B1 an: 

 

„Es ist nicht schlecht, wenn jemand Landwirtschaft gelernt hat, aber das ist nicht Vorausset-

zung. Das Geschick bei der Arbeit ist entscheidend.“ Experteninterview 1, Z. 081-082  

 

Betriebsleiter B1 berichtet von der Erfahrung, dass Arbeitskräfte auch ohne entsprechende Be-

rufsausbildung zur Fachkraft im Betrieb werden können. Wichtig ist das Interesse an der Tä-

tigkeit sowie der Wunsch und die Fähigkeit, diese zu erlernen. Betriebsleiter B5 erwähnt, dass 

aufgrund der Individualität der Betriebe und der geforderten Spezialkenntnisse grundsätzlich 

eine lange Einarbeitungszeit auch für Fachkräfte eingeplant werden muss. Arbeitskräfte kön-

nen, so Betriebsleiter B5, nach entsprechender Einarbeitung ebenfalls fachspezifischen Aufga-

ben nachgehen. Für alle Betriebsleiter*innen ist es denkbar, Quereinsteiger*innen ohne land-

wirtschaftliche Vorkenntnisse einzustellen. Die meisten berichten davon, dies in der Vergan-

genheit bereits getan zu haben. Weiterhin erläutern sie, dass branchenfremde Arbeitskräfte wie 

zum Beispiel Mechatroniker*innen die Betriebe mit ihrem Wissen bereichern können. Durch 

sie eröffnen sich neue Möglichkeiten, unter anderem weniger auf externe Unternehmen ange-

wiesen zu sein. 

Neben fachlichen Ansprüchen besitzen die Betriebsleiter*innen umfangreiche Forderungen an 

das Arbeitsverhalten und die Persönlichkeit der Fachkräfte. Eine Fachkraft muss durch Zuver-

lässigkeit und Verantwortungsbewusstsein gekennzeichnet sein. Es wird Engagement und Mo-

tivation von den Fachkräften vorausgesetzt. In diesem Zusammenhang hebt Betriebsleiterin B6 

hervor, dass sie von Fachkräften erwartet, dass sie die Rahmenbedingungen der Landwirtschaft 

vor allem im Hinblick auf variierende Arbeitszeiten, akzeptieren. Auch Betriebsleiter B8 fordert 
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Flexibilität von den Fachkräften. Eine Fachkraft muss für ihn im Vorfeld die „Kompatibilität“ 

von Beruf und Familie mit der landwirtschaftlichen Tätigkeit geprüft haben. Von den meisten 

Befragten wird die Bedeutung des Soft Skills „Teamfähigkeit“ besonders hervorgehoben. Be-

triebsleiter B1 begründet die Relevanz wie folgt: 

 

„(...) Weil wir nur ein kleiner Betrieb sind mit vergleichsweise wenig Mitarbeitern, ist das na-

türlich auch familiär, sehr eng hier.“ Experteninterview 1, Z. 067-068 

 

Im Grundsatz stimmt die Definition der befragten Betriebsleiter*innen mit der theoretischen 

Definition in Kapitel 3.1 überein. Die Basis einer Fachkraft bilden ihre fachspezifischen Kennt-

nisse. Die befragten Betriebsleiter*innen haben die Definition umfangreich ergänzt. Vor allem 

die Bedeutung von nicht-fachlichen Kompetenzen wird betont. Die Persönlichkeit der Arbeit-

nehmer*innen ist relevant. In der Regel sind nicht-fachliche Anforderungen an Arbeitneh-

mer*innen, die in produzierenden Branchen tätig sind, untypisch. Arbeitgeber*innen beachten 

hier ausschließlich fachliche Qualifikationen. Hier stellt die Landwirtschaft eine Ausnahme dar 

(Gerds, M., Poehls, A., 2010). Im theoretischen Kontext ist anzunehmen, dass die Anforderun-

gen der Betriebsleiter*innen in enger Verbindung mit der Betriebsgröße stehen. Auch der tech-

nische Fortschritt begründet die nicht-fachlichen Kompetenzen. Die Erweiterung der Definition 

kann sich für landwirtschaftliche Betriebe bei der Suche nach geeigneten Fachkräften als nach-

teilig erweisen, aber auch zum Vorteil genutzt werden. Im Folgenden wird dieser Zusammen-

hang diskutiert. 

In „erweiterten“ Familienbetrieben, den die meisten der befragten Betriebsleiter*innen ange-

hören, arbeitet ein kleiner Personenkreis. Auch die Betriebsleiter*innen üben praktische Tätig-

keiten aus und arbeitet regelmäßig eng mit Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen zusammen. 

Aufgrund der Größenstruktur ist es notwendig, dass Arbeitnehmer*innen mit ihrer Persönlich-

keit überzeugen und im Team harmonieren. Weiterhin kann der Produktionsumfang von „er-

weiterten“ Familienbetrieben die Bedeutung von nicht-fachlichen Kompetenzen begründen. 

Die Betriebe der Befragten können überwiegend der Kategorie „klein“ zugeordnet werden. Ar-

beitnehmer*innen besitzen auf kleinen Betrieben ein umfangreicheres Aufgabenspektrum als 

auf großen Betrieben, wo die Tätigkeitsbereiche eingegrenzter sind. Arbeitnehmer*innen klei-

ner Betriebe benötigen Kompetenzen, die es ihnen ermöglichen flexibel zwischen Aufgaben-

feldern zu wechseln und diverse Arbeitsvorgänge nachzuvollziehen. Gerds und Poehls teilen 

diese Einschätzung. Sie leiten einen größeren Nutzen der nicht-fachlichen Kompetenzen für 

kleine Betriebe ab (Gerds, M., Poehls, A., 2010). Der technische Fortschritt und die Digitali-
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sierung erfordern neben hohen fachlichen Qualifikationen der Arbeitnehmer*innen die hervor-

gehobenen Soft Skills. Der anhaltende Transformationsprozess verlangt vorhandenes Wissen 

kontinuierlich neuen Gegebenheiten anzupassen. Wie in Kapitel 3.3.1 erläutert, ist es im Rah-

men von Landwirtschaft 4.0 notwendig, die nicht-fachlichen Kompetenzen Lernbereitschaft, 

Prozessverständnis und Kommunikationsfähigkeit zu besitzen (Bretschneider, M., 2019).  

Es ist anzunehmen, dass die Erweiterung der Definition um eine Vielzahl nicht-fachlicher Kom-

petenzen mit einer Reduktion des Fachkräftepotenzials für den einzelnen Betrieb einhergeht. 

Eine zunehmende Mismatch-Problematik auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt in Nie-

dersachsen ist zu erwarten. Die individuellen Anforderungen der Betriebsleiter*innen erschwe-

ren es, die optimale Fachkraft für eine offene Stelle zu rekrutieren. Darüber hinaus ist zu ver-

muten, dass die von den Betriebsleitern und Betriebsleiterinnen beschriebenen Fachkräfte auf-

grund ihrer Kompetenzen auch für andere Arbeitgeber*innen innerhalb und außerhalb der 

Landwirtschaft von Interesse sind. Fachkräfte, die über die gewünschten Soft Skills der Be-

triebsleiter*innen verfügen, können ohne Schwierigkeiten außerlandwirtschaftlichen Tätigkei-

ten nachgehen (Gerds, M, Poehls, A., 2010). Die Erweiterung der Definition vergrößert die 

Anzahl potenzieller Konkurrenten.  

Die befragten Betriebsleiter*innen nennen im Rahmen der Definition allerdings auch einige 

Aspekte, die sich zum Vorteil für landwirtschaftliche Betriebe entwickeln können. Für die meis-

ten Betriebsleiter*innen ist es unrelevant wie Fachkräfte ihr Wissen erlangt haben. Damit wei-

chen sie von der theoretischen Definition aus Kapitel 3.1 ab, in der mindestens eine abgeschlos-

sene Ausbildung vorausgesetzt wird. Einige Betriebsleiter*innen zeigen Bereitschaft, Personen 

ohne landwirtschaftliche Vorkenntnisse einzustellen und diesen fachspezifisches Wissen zu 

übermitteln. Die Betriebsleiter*innen erkennen Potenzial in Quereinsteigern. Sie öffnen sich 

hiermit für die sogenannte „Erschließung von unausgenutztem Erwerbspotenzial“ (Mesaros, L., 

et al., 2009). Die Anzahl potenziell zur Verfügung stehender Fachkräfte kann auf diese Weise 

vergrößert werden. Vor dem drohenden Fachkräftemangel ist das aufgezeigte Engagement der 

Betriebsleiter*innen als Chance zu verstehen.   

 

6.1 Hypothese 1 

 
H1: Landwirtschaftliche Betriebsleiter*innen haben zunehmend Schwierigkeiten, offene Stel-

len im Betrieb zu besetzten. 

 
Wie bereits im vorangegangenen Kapitel 3 erläutert, können Stellenbesetzungsprobleme ein 

Indikator für einen Fachkräftemangel sein. Die aufgeführte Umfrage von Gindele et al. zeigt 

erste Stellenbesetzungsprobleme auf landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland. Da die 
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Fachkräfteaufstellung regional stark variiert, kann das Ergebnis allerdings nicht ohne Weiteres 

auf die Fachkräftesituation landwirtschaftlicher Betriebe in Niedersachsen projiziert werden. 

Die Befragung niedersächsischer Betriebsleiter*innen soll im folgenden Aufschluss geben.  

Grundsätzlich gab die Mehrheit der Betriebsleiter*innen an, dass sie aktuell oder in nächster 

Zukunft eine offene Stelle im Betrieb zu besetzten haben. Drei Betriebsleiter prognostizierten 

sogar, dass eine Neubesetzung von mehreren Stellen im Betrieb notwendig ist. Bei den offenen 

Stellen handelt es sich um Arbeitsplätze in der Innen- und Außenwirtschaft von Ackerbaube-

trieben, in der Tierhaltung und im Gartenbau. Betriebsleiter B7 stellte für die Fachkräftesitua-

tion in seinem Betrieb fest, dass aufgrund einer hohen Arbeitsbelastung grundsätzlich die An-

stellung einer weiteren Arbeitskraft sinnvoll ist. Betriebsleiterin B6 ergänzte, dass nicht nur die 

Besetzung offener Stellen mit Fachkräften für ihren Betrieb relevant ist. Vor allem für die Aus-

führung von Lohnarbeiten sind immer „Treckerfahrer“ gesucht, deren Qualifikation zweitran-

gig ist. In ihrem Betrieb existieren immer offene Arbeitsstellen. Ausschließlich Betriebsleiter 

B1 erwartet für seinen Betrieb in absehbarer Zeit keine vakanten Stellen, weil in jüngster Ver-

gangenheit eine Neuanstellung stattgefunden hat.  

Als Ursache für das vakant werden von Arbeitsstellen werden im wesentliche drei Punkte ge-

nannt: Ausscheiden von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aufgrund von gesundheitlichen 

Schwierigkeiten oder des baldigen Renteneintritts, auch Fluktuation von Fachkräften zu ande-

ren landwirtschaftlichen Betrieben oder in Unternehmen anderer Branchen werden oft als Ur-

sache angegeben.  

Scheidet eine Fachkraft in Folge von gesundheitlichen Problemen aus dem Betrieb aus, müssen 

Betriebsleiter*innen kurzfristig die Arbeitsstelle neu besetzen. Stehen Fachkräfte im Betrieb 

vor dem Renteneintritt, versuchen Betriebsleiter*innen die Stelle frühzeitig neu zu vergeben. 

Betriebsleiter B2 und B7 streben an, die vakant werdenden Arbeitsstellen für einen gewissen 

Zeitraum mit ausscheidenden und eintretenden Fachkräften parallel zu besetzten, um eine op-

timale Einarbeitung zu gewährleisten. Vier Betriebsleiter*innen berichten von der Problematik 

der Fluktuation. Die Betriebsleiter*innen teilen die Erfahrung, dass in erster Linie junge Mitar-

beiter*innen nach einer Zeit von ein bis zwei Jahren den Betrieb wieder verlassen. Betriebslei-

ter B8 berichtet, dass er die Saison oftmals mit zwei neuen Fachkräften antritt. In der Regel 

verlassen diese den Betrieb mit Abschluss der Saison wieder. Die Betriebsleiter B3 und B4 

sowie Betriebsleiterin B6 beobachten, dass von jungen Fachkräften häufig parallel zur Anstel-

lung in ihrem Betrieb nach anderen Beschäftigungsmöglichkeiten gesucht wird. Betriebsleiter 

B8 fast seine Erfahrungen wie folgt zusammen:  
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„(...) die Bindungsbereitschaft an den einzelnen Betrieb (ist) deutlich zurückgegangen. Also 

diese Wechselbereitschaft zu sagen, so ich bin ein Jahr hier, ein Jahr da, ein Jahr dort.“ Ex-

perteninterview 7, Z. 103-105 

 

Neben der grundsätzlich gestiegenen Wechselbereitschaft begründet Betriebsleiter B8 die Fluk-

tuation mit sich verändernden Lebensumständen der Arbeitnehmer*innen. Er berichtet von ei-

ner Fachkraft, die einen umfangreichen landwirtschaftlichen Bildungsweg absolviert hat mit 

dem Potenzial eine Führungsposition einzunehmen. Diese Fachkraft war zehn Jahre in seinem 

Betrieb tätig. Mit Gründung einer Familie entschied sich der Arbeitnehmer in eine Beschäfti-

gung außerhalb der Landwirtschaft zu wechseln. Betriebsleiter B8 vermutet, dass die Arbeits-

zeiten in der Landwirtschaft nicht mit den Vorstellungen seiner Familie zu vereinbaren waren. 

Betriebsleiterin B6 gibt hohe monetäre Anreize außerlandwirtschaftlicher Unternehmen als 

Fluktuationsursache an. In der Vergangenheit haben Fachkräfte aus ihrem Betrieb unter ande-

rem zu Arbeitsstellen im Hamburger Hafen oder in der Baubranche gewechselt. Unbesetzte 

Arbeitsplätze stellen die Betriebsleiter*innen vor operative Herausforderungen. Betriebsleiter 

B8 erläutert, weshalb vor allem eine hohe Fluktuation für seinen Betrieb problematisch ist wie 

folgt:  

 

„Das ist für so einen Spezialbetrieb wie bei uns eine echte Schwierigkeit, da wir immer bei null 

anfangen, ja und du musst alle wieder neu einweisen, und zwar nicht nur in räumliche Gege-

benheiten, sondern auch in die Spezialgegebenheiten von Sonderkulturen  (...).“ Experteninter-

view 7, Z. 099-102 

 

Um negative Auswirkungen offener Stellen auf den Betriebsablauf zu verhindern, ist es not-

wendig, diese schnellstmöglich wieder zu besetzten. Probleme bei der Besetzung der offenen 

Stellen können, wie erläutert ein Indikator für Fachkräftemangel sein. Die Befragung der Be-

triebsleiter*innen zu Stellenbesetzungsproblemen ergab ein sehr differenziertes Bild. Zwei Be-

triebsleiter machten in der Vergangenheit die Erfahrung, dass es Probleme bei der Neubeset-

zung offener Stellen gab. Bei Stellenausschreibungen bekam Betriebsleiter B1 nur Rückmel-

dung von Einzelbewerbern. Auch Betriebsleiter B2 berichtet von ausbleibendem Feedback auf 

ausgeschriebene Stellen. Aufgrund dieser Erfahrungen erwarten sie auch in Zukunft Schwie-

rigkeiten bei der Besetzung offener Stellen. Außerdem vermuten Betriebsleiter B1 und B2, dass 

Bewerber*innen nicht ihre Anforderungen an eine Fachkraft erfüllen können. Betriebsleiter B5 

nimmt ebenfalls an, dass er Schwierigkeiten bei der Besetzung der offenen Stellen in seinem 
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Betrieb haben wird. Hierbei spricht er die zusätzlichen Schwierigkeiten bei der Stellenbeset-

zung in schweinehaltenden Betrieben an. Schweinehaltende Betriebe bevorzugen in der Regel 

im Stall eine Fachkraft mit der Qualifikation Tierwirt*in einzustellen, da diese detailliertere 

Kenntnisse besitzen als gelernte Landwirte und Landwirtinnen. Weiterhin ist der Geruch im 

Schweinestall für Fachkräfte mit der Ausbildung Landwirt*in häufig ein Ausschlusskriterium. 

Betriebsleiter B5 kritisiert, dass die Ausbildung Tierwirt*in kaum noch vertreten ist. In Nieder-

sachsen kann dieser Beruf nicht mehr erlernt werden. Auszubildende, die auf einem Betrieb in 

Niedersachsen lernen, müssen die schulische Ausbildung in Mecklenburg-Vorpommern absol-

vieren. Aufgrund der geringen Anzahl an Tierwirten und Tierwirtinnen in Niedersachsen er-

wartet Betriebsleiter B5 Schwierigkeiten bei der Besetzung der offenen Stelle im Stall. Be-

triebsleiterin B6 erwartet aufgrund positiver Erfahrungen in der Vergangenheit keine Probleme 

neue Fachkräfte zu finden:  

 

„Da hatten wir immer so zwei bis drei Bewerber für die Stellen. Haben dann auch eben gute 

oder sehr gute Mitarbeiter gefunden.“ Experteninterview 5, Z. 062-064 

 

Trotz einer eher geringen Anzahl an Bewerbern und Bewerberinnen ist es ihr bisher immer 

gelungen, Fachkräfte mit gewünschter Qualifikation einzustellen. Davon weichen die Einschät-

zungen von Betriebsleiter B7 ab. Er ist der Meinung, dass auf eine ausgeschriebene Stelle seines 

Betriebes immer ausreichend Rückmeldungen eingehen werden. Auch das Qualifikationsni-

veau der Bewerber*innen ordnet er als hoch ein. Als mangelhaft klassifiziert er die Arbeitsein-

stellung der Bewerber*innen. Er schildert Situationen, in denen auch Fachkräften das Verständ-

nis für die Rahmenbedingungen in der Landwirtschaft fehlen. Laut Betriebsleiter B8 ist die 

Besetzung von offenen Stellen unproblematisch. Lediglich eine Stelle kennzeichnet sich durch 

fehlende Bewerber*innen:  

 

„Eine Stelle, die so ein bisschen vakant ist, aber das ist, glaube ich, so ein Wunsch, den (...) 

mittlerweile jeder hat, ist der Landmaschinenmechaniker mit kompletter landwirtschaftlicher 

Fachausbildung (...), der in der Werkstatt Lust hat und nebenbei auch noch Trecker fahren 

kann.“ Experteninterview 7, Z. 116-119 

 

Ausschließlich die Betriebsleiter B3 und B4 schließen Stellenbesetzungsprobleme generell aus:  

 

„(...) wird es schwierig, einen zu finden? Nein.“ Experteninterview 3, Z. 128 
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Die beiden Betriebsleiter berichten, dass für ihren Betrieb die Anzahl der Bewerber*innen je 

nach ausgeschriebener Stelle variiert. Eine ausgeschriebene Stelle im Büro erhielt Feedback 

von zwanzig Bewerbern und Bewerberinnen. Eine vakante Stelle in der Außenwirtschaft bekam 

Rückmeldung von fünf potenziellen Arbeitskräften. Alle Bewerber*innen besaßen entspre-

chende fachspezifische Kenntnisse.  

 

Hypothese 1 kann mithilfe der vorangegangenen Ergebnisse eingeschränkt bestätigt werden. 

Grundsätzlich wird deutlich, dass über alle Betriebe offene Stellen für Fachkräfte zu verzeich-

nen sind. Dies deutet auf einen hohen Fachkräftebedarf landwirtschaftlicher Betriebe in Nie-

dersachsen hin. Es handelt sich dabei in erster Linie um Ersatzbedarf für Fachkräfte, die aus 

dem Betrieb ausscheiden. Nur Betriebsleiter B7 gibt einen Zusatzbedarf an. Dabei begründet er 

den Bedarf mit einer zu hohen Arbeitsbelastung seiner Arbeitnehmer*innen. Eine hohe Arbeits-

belastung der Arbeitnehmer*innen ist in der Landwirtschaft keine Seltenheit. In Kapitel 4.2.2 

wird deutlich, dass landwirtschaftliche Arbeitnehmer*innen sehr hohe Arbeitszeiten haben. In 

dem Kapitel wird festgestellt, dass die Landwirtschaft gesetzliche Auflagen in Bezug auf die 

Arbeitszeit einhalten muss. Im folgenden Ergebnisteil gaben weitere Betriebsleiter*innen an, 

ihre Arbeitnehmer*innen deutlich über der gesetzlich erlaubten Arbeitszeit zu beschäftigen. 

Vor diesem Hintergrund ist es vorstellbar, dass der Zusatzbedarf für den einzelnen Betrieb an 

Fachkräften in Zukunft zunehmen wird, wenn Betriebsleiter*innen dazu angehalten werden, 

die Einhaltung des Arbeitsschutzgebotes entsprechend zu dokumentieren. Weiterhin ist es 

denkbar, dass im Rahmen des Wertewandels die Bereitschaft, im großen Umfang Überstunden 

zu leisten, zurückgehen wird. Auch dann wird auf einzelnen Betrieben ein Zusatzbedarf rele-

vant werden. Keiner der befragten Betriebsleiter*innen thematisiert in Zukunft anstehende 

Wachstumsschritte, die im vorangegangenen Literaturteil der Thesis den zunehmenden Bedarf 

an betriebsfremden Fachkräften begründen. Es ist davon auszugehen, dass Betriebe kleinere 

Wachstumsschritte ohne Zusatzbedarf an Fachkräften vornehmen können. Grund dafür sind die 

erläuterten strukturellen Prozesse in denen Arbeitskraft durch Technik ersetzt wird. Größere 

Wachstumsschritte einzelner Betriebe sind in der Regel mit der Aufgabe eines Betriebes in der 

näheren Umgebung verbunden. Solche Wachstumsmöglichkeiten ergeben sich in der Regel 

kurzfristig, sodass davon auszugehen ist, dass eine Angabe der befragten Betriebsleiter*innen 

zu möglichem Zusatzbedarf nicht möglich war. Unter Berücksichtigung der in Kapitel 2.2 dar-

gestellten Entwicklungen der Flächenausstattung der Betriebe in Niedersachsen, ist anzuneh-

men, dass Wachstumsschritte von Betrieben in Zukunft einen größeren Umfang besitzen wer-

den. Die Größe der aufgebenden Betriebe wird in Zukunft zunehmen, sodass für Betriebe, die 

Flächen übernehmen, ein Zusatzbedarf an Fachkräften unausweichlich ist. 
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Die befragten Betriebsleiter*innen benennen zwei wesentliche Ursachen für den Ersatzbedarf 

von Fachkräften: Renteneintritte sowie Fluktuation aufgrund von arbeitnehmerseitiger Kündi-

gung. Die beschriebenen Renteneintritte sind ein Zeichen des demografischen Wandels auf 

landwirtschaftlichen Betrieben. Wie erläutert, liegt in der Altersstruktur landwirtschaftlicher 

Fachkräfte eine Überalterungstendenz vor, sodass davon auszugehen ist, dass Renteneintritte in 

Zukunft die wichtigste Ursache für offene Stellen im Betrieb bleiben werden (Landesamt für 

Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen 2012, sowie Landesamt für Statistik 

Niedersachsen 2014, 2020, 2023). 

Fluktuation löst offene Stellen auf den Betrieben in Niedersachsen aus. Allerdings ist Fluktua-

tion nicht die „ursprüngliche“ Ursache für offene Stellen in den Betrieben. Vielmehr ist Fluk-

tuation eine mögliche Folge von Fachkräftemangel und ein eindeutiger Hinweis für ein abneh-

mendes Fachkräftepotenzial. Im theoretischen Abschnitt ist Fluktuation kaum berücksichtigt 

worden, weshalb an dieser Stelle eine kurze Erläuterung notwendig ist. Fluktuation umfasst alle 

beschäftigten Personen, die einen Betrieb verlassen. Gemessen wird die Fluktuation an der An-

zahl aufgelöster Arbeitsverträge (Haufe Online Redaktion, 2022). Der landwirtschaftliche Sek-

tor ist grundsätzlich durch eine hohe Fluktuationsrate gekennzeichnet und positioniert sich im 

Vergleich mit anderen Branchen im oberen Bereich. Die Fluktuationsrate beschreibt das pro-

zentuale Verhältnis von nicht betrieblich initiierten Personalabgängen und der Summe aus dem 

ursprünglichen Personalbestand sowie den Neueinstellungen im Erfassungszeitraum. Im Jahr 

2021 erreichte die Landwirtschaft eine Rate von 78,2%. In der Vergangenheit war in erster 

Linie die saisonale Dynamik durch kurzfristig Beschäftigte als Ursache anzunehmen (Haufe 

Online Redaktion, 2022). Aufgrund der Beobachtung der niedersächsischen Betriebsleiter*in-

nen ist anzunehmen, dass heute auch die Fluktuation von ständig beschäftigten Fachkräften 

einen relevanten Anteil besitzt. Es ist zu vermuten, dass die in Kapitel 3.3 erläuterten Transfor-

mationsprozesse, insbesondere der demografische Wandel die wahrgenommene Fluktuation 

weiterhin verstärken werden. Da dem Arbeitsmarkt im Verhältnis weniger neu eintretende 

Fachkräfte zur Verfügung stehen als den Arbeitsmarkt verlassen, wird der Wettbewerb zwi-

schen den Betrieben sich verschärfen. Auch auf nicht-landwirtschaftliche Branchen wirkt der 

demografische Wandel, sodass sie in direkte Konkurrenz zur Landwirtschaft treten. Es ist an-

zunehmen, dass Fachkräfte verstärkt aus landwirtschaftlichen Betrieben abgeworben werden 

(Hammermann, A., et al., 2022). Die befragten Betriebsleiter*innen fokussieren den Werte-

wandel der jüngeren Generationen als Auslöser der Fluktuation. Dies wird durch die in Kapitel 

3.3.2 erläuterte Literatur bestätigt. Die jüngere Generation bindet sich weniger an Arbeitge-

ber*innen und ist schneller bereit eine Kündigung auszusprechen (Drexler, J., Eggersdorfer, K., 

2022 und Ketzmerick, T., 2020). Damit erfassen die Betriebsleiter*innen nur einen von vielen 
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möglichen Auslösern der Fluktuation. Die Begründung von Fluktuationsgeschehen ist in der 

Regel sehr vielfältig. Es gibt verschiedene Treiber der Fluktuation, die in Tab. 11 dargestellt 

sind. 

Tabelle 11: allgemeine Treiber von Fluktuation 

Quelle: in Anlehnung an Haufe Online Redaktion, 2022  

 
emotionale Treiber rationale Treiber persönliche Treiber 

 

 Unzufriedenheit Arbeitsinhalt 

 Unzufriedenheit soziale 

 Einbindung  

 Unzufriedenheit mit 

Unternehmenskultur 

 

 Unzufriedenheit Vergütung 

 Unzufriedenheit mit  

Entwicklungsperspektiven 

 Arbeitsbelastung 

 

 Familienplanung 

 Umzug 

 ... 

 

Allgemeine Arbeitsunzufriedenheit sowie mangelnde Mitarbeiterbindung können als die wich-

tigsten Treiber der Fluktuation bezeichnet werden (Biemann, T., Weckmüller, H., 2020). Auf-

fällig ist, dass alle Betriebsleiter*innen die Fluktuation und die dadurch entstehenden offenen 

Stellen im Betrieb vorrangig mit Treibern begründen, auf die sie keinen Einfluss nehmen kön-

nen. Keiner der Betriebsleiter*innen nennt in diesem Zusammenhang das eigene Personalma-

nagement als möglichen Auslöser der Fluktuation.  

Offene Arbeitsstellen auf den landwirtschaftlichen Betrieben in Niedersachsen können unter-

schiedlich schnell neu besetzt werden. Bisher musste keine Stelle aufgrund fehlender Fach-

kräfte dauerhaft vakant bleiben. Aktuell nimmt keiner der befragten Betriebsleiter*innen an, 

langfristig offene Stellen nicht besetzen zu können. Es ist anzunehmen, dass Betriebsleiter*in-

nen die Arbeitsmarktsituation unterschätzen. Diese Vermutung wird im Folgenden begründet. 

Es wird deutlich, dass der Pool an Fachkräften, auf die zurückgegriffen werden kann, sehr ge-

ring ist. Häufig handelt es sich ausschließlich um Einzelbewerber*innen. Einige Betriebslei-

ter*innen bestätigen die im vorherigen Kapitel vorgenommene Annahme, dass es aufgrund der 

beschriebenen Definition einer Fachkraft schwierig  ist, optimale Arbeitnehmer*innen für of-

fene Stellen zu finden. Die Wahrnehmung des Arbeitsmarktes durch die Betriebsleiter*innen 

verdeutlicht, dass sich die Fachkräftesituation auf den Betrieben verändert hat. Es liegt ein Ar-

beitnehmermarkt vor. Vor dem Hintergrund der Annahme, dass möglicherweise der Zusatzbe-

darf einzelner Betriebe steigen wird, ist davon ausgehen, dass es in Zukunft schwieriger wird, 

den benötigten Bedarf an Fachkräften aus dem vorhandenen Potenzial zu decken.  

Die Ergebnisse der Interviews, sowie die Diskussion dieser vor dem theoretischen Kontext be-

stätigen die Resultate, die aus der Auswertung der Indikatoren in Kapitel 3 hervorgegangen 
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sind. Aktuell herrscht kein Fachkräftemangel in der niedersächsischen Landwirtschaft, aber die 

Fachkräftesituation ist angespannt. Bei der Beibehaltung des Status quo kann die aufgestellte 

Fachkräfteprognose für das Jahr 2030 bestätigt werden. Eine Berücksichtigung des möglichen 

Zusatzbedarfes sowie die Einbeziehung der Fluktuation wird den prognostizierten Fachkräfte-

mangel zusätzlich verstärken. 

 

6.2 Hypothese 2  

 
H2: Landwirtschaftliche Betriebsleiter*innen schätzen die Ansprüche von Arbeitnehmern und 

Arbeitnehmerinnen an ihre Arbeitsstelle falsch ein.  

 

Um eine Arbeitsstelle für Arbeitnehmer*innen attraktiv gestalten zu können, ist es notwendig, 

dass Betriebsleiter*innen Kenntnis darüber besitzen, welche Anreize für ihre Mitarbeiter*innen 

von Bedeutung sind. Für ein zielgerichtetes Personalmanagement müssen die Vorstellungen 

von Arbeitgeber*in und Arbeitnehmer*in übereinstimmen beziehungsweise eine Vielzahl von 

Schnittstellen besitzen. Im Folgenden wird eine Übersicht gegeben, wie die Betriebsleiter*in-

nen in Niedersachsen die Ansprüche der Arbeitnehmer*innen an eine landwirtschaftliche Ar-

beitsstelle einschätzen.  

Alle Betriebsleiter*innen skizzierten ein Ranking über ihre Einschätzung der Anreize aus Ar-

beitnehmersicht. Ausschließlich Betriebsleiter B7 fiel es schwer, die Perspektive einzunehmen 

und Anreize in eine Reihenfolge zu bringen. Er vermutet, dass das Arbeits- und Betriebsklima 

Priorität besitzt. Danach folgt eine eindeutige Organisation und Struktur des Betriebes. Dabei 

nimmt er an, dass es für Arbeitnehmer*innen wichtig ist, einen Ansprechpartner oder eine An-

sprechpartnerin im Betrieb zu haben und in einem definierten Aufgabenfeld tätig zu sein. An 

dritter Stelle ordnet er einen ansprechenden Arbeitsplatz ein. Zu diesem zählen laut Betriebs-

leiter B7 zum Beispiel eine beheizte und ordentliche Werkstatt sowie ein gepflegter Maschi-

nenpark. Darauf folgenden wird die Höhe des Lohns als wichtiger Anreiz genannt. Den Be-

triebsleitern B2 und B5 sowie Betriebsleiterin B6 gelingt es ohne Schwierigkeiten eine Ein-

schätzung der bedeutenden Anreize über alle Arbeitnehmer*innen abzugeben. Betriebsleiter B2 

nimmt an das Lohn, moderne Technik und ein sauberer Arbeitsplatz auf den ersten drei Plätzen 

rangieren. Außerdem vermutet er, dass eine eindeutige Kommunikation wichtig ist. Betriebs-

leiter B5 setzt ein grundsätzliches Interesse an der landwirtschaftlichen Tätigkeit voraus. Ohne 

Begeisterung für den Beruf, ist es laut Betriebsleiter B5 grundsätzlich schwierig, Anreize zu 

finden, die das fehlende Interesse ausgleichen können und eine Arbeitsstelle zu gestalten, die 
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Arbeitnehmer*innen anspricht. Von besonderer Bedeutung schätzt Betriebsleiter B5 das Ar-

beitsklima auf dem Betrieb ein. Dazu zählt für ihn insbesondere die Atmosphäre im Team und 

das Verhältnis von Arbeitnehmer*innen und Vorgesetzten. Auf Platz zwei vermutet er die ma-

terielle Ausstattung des Arbeitsplatzes. Danach folgt die Möglichkeit der Arbeitnehmer*innen, 

die Arbeitszeit zu gestalten. Vor allem die Möglichkeit, die Urlaubsvorstellungen umzusetzen 

und eine Work-Life-Balance zu erlangen, stuft Betriebsleiter B5 dabei als wichtig ein. An vier-

ter Stelle platziert er den Anreiz Lohn. Auch Betriebsleiterin B6 spricht der flexiblen Arbeits-

zeitengestaltung eine hohe Bedeutung zu. Laut ihrer Einschätzung ist die flexible Arbeitszeiten-

gestaltung sogar das wichtigste Kriterium für Arbeitnehmer*innen. Dabei spricht sie dem 

selbstständigen Einteilen anfallender Tätigkeiten große Bedeutung zu. Auf dem zweiten Platz 

rangiert laut Betriebsleiterin B6 das Arbeitsklima, gefolgt von der Bezahlung. Weiterhin betont 

sie den Stellenwert von sogenannten Benefits wie zum Beispiel Betriebsausflügen. Betriebslei-

ter B1, B3 und B4 sowie B8 erläutern, dass ein allgemeines Ranking von Arbeitnehmeranreizen 

schwierig sei. Betriebsleiter B8 erklärt es wie folgt:  

 

„(...), ich würde ganz klar sagen, dieses Ranking ist von den unterschiedlichen Personen und 

ihren jeweiligen Lebensumständen abhängig.“ Experteninterview 7, Z. 182-183 

 

Betriebsleiter B1 sowie B3 und B4 betonen, dass die Lebensumstände, die die Rangierung der 

Anreize bestimmen, stark vom Alter der Arbeitnehmer*innen abhängig sind. Auch der Charak-

ter der Arbeitnehmer*innen bestimmt die Gewichtung der Anreize. Solange die Arbeitneh-

mer*innen noch jung sind, steht laut den Betriebsleitern B3 und B4 die Karriere im Mittelpunkt. 

Als wichtige Anreize zählen sie zu diesem Zeitpunkt einen umfangreichen und modernen Ma-

schinenpark, gefolgt vom Lohn. Ihre Erfahrung ist, dass junge Arbeitnehmer*innen gerne land-

wirtschaftliche Tätigkeiten auszuüben und motiviert sind, viele Stunden zu arbeiten. Dem 

schließt sich Betriebsleiter B8 an. Sobald Familie in das Leben der Arbeitnehmer*innen tritt, 

berichten die Betriebsleiter*innen von verschobenen Prioritäten bei den Anforderungen an ei-

nen Arbeitsplatz. Betriebsleiter B1, B3 und B4 sowie B8 teilen die Einschätzung, dass die Frei-

zeitgestaltung in den Fokus rückt. Sie vermuten, dass vor allem die Möglichkeit, die Arbeitszeit 

flexibel zu gestalten und familienfreundliche Regelungen für Überstunden und Urlaubsgestal-

tung zu finden, die bedeutendsten Anreize sind. Bei älteren Arbeitnehmern und Arbeitnehme-

rinnen zeigen die Betriebsleiter unterschiedliche Rankings. Betriebsleiter B1 vermutet den An-

reiz, in Betriebsentscheidungen einbezogen zu werden, an oberster Stelle. Betriebsleiter B8 er-

wartet, dass Arbeitnehmer*innen wieder eine höhere Arbeitszeit anstreben, während Betriebs-
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leiter B3 und B4 hingegen die Möglichkeit der Freizeitgestaltung als besonders wichtig erach-

ten. Ausländische Fachkräfte besitzen laut Betriebsleiter B1 andere Anforderungen an die Ar-

beitsstelle. Er erläutert die Lebensumstände eines polnischen Mitarbeiters im Betrieb, dessen 

Familie in Polen lebt und von diesem gelegentlich besucht wird. Hier vermutet Betriebsleiter 

B1, dass der wichtigste Anreiz für den Arbeitnehmer eine hohe wöchentliche Arbeitszeit sowie 

ein entsprechender Lohn ist.  

Alle Betriebsleiter*innen schlussfolgern, dass der Lohn einen wichtigen Anreiz darstellt. Al-

lerdings kommen alle Betriebsleiter*innen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die immateriellen 

Anreize für die Arbeitnehmer*innen meist von größerer Bedeutung sind als die finanziellen 

Anreize. Für Betriebsleiter B1 steht Folgendes fest: 

 

„Lohn ist wichtig, aber nicht das Wichtigste. Bei uns ist der Arbeitsplatz selbst, die Maschinen, 

die im Betrieb sind, die Zusammenarbeit, das Betriebsklima und sowas mindestens genauso 

wichtig wie der Lohn. Es kommt auf den letzten Euro wahrscheinlich nicht drauf an, wenn alle 

anderen Faktoren befriedigt sind.“ Experteninterview 1, Z. 100-103 

 

Dem schließt sich Betriebsleiter B5 an. Er teilt die Erfahrung, dass Lohn wichtig ist, aber letzt-

endlich nicht ausschlaggebend für die Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Auch die Betriebsleiter 

B3 und B4 folgern aus ihrem differenzierten Ranking, dass das Gehalt selten Priorität besitzt:  

 

„Aber wir stellen auch fest, dass, egal in welcher Situation, der Euro (...) tatsächlich nie, auch 

bei den Jüngeren nicht, (...) an oberster Stelle steht.“ Experteninterview 3, Z. 165-166 

 

Betriebsleiter B8 berichtet von einem verändertem Stellenwertes des Lohnes im Laufe seiner 

Zeit als Vorgesetzter. Laut Betriebsleiter B8 war der Lohn vor zwanzig Jahren wesentlich wich-

tiger für Arbeitnehmer*innen als heute. Eine Begründung für die Beobachtung sieht Betriebs-

leiter B8 in der allgemeinen Arbeitsmarktsituation, die sich für landwirtschaftliche Fachkräfte 

darstellt. Ein Landwirt findet ohne Umstände eine Tätigkeit außerhalb seines Berufsfeldes. In 

dieser vermutet Betriebsleiter B8 eine sehr gute Bezahlung, die in der Regel über dem Gehalts-

niveau in der Landwirtschaft angesiedelt ist. Für ihn steht fest, dass Arbeitnehmer*innen, die 

sich für die Landwirtschaft entscheiden, aufgrund der Tätigkeit selber und aufgrund der imma-

teriellen Anreize handelt. Arbeitnehmer*innen, die Lohn als Anreiz priorisieren, wählen Tätig-

keiten in anderen Branchen aus.   

Konsequenz der Ergebnisse ist die Ablehnung der Hypothese H2. Entgegen der Hypothese ge-

lingt es allen Befragten eine zutreffende Einschätzung über Ansprüche von Arbeitnehmern und 
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Arbeitnehmerinnen in der Landwirtschaft zu treffen. Wie auch in der Theorie variiert die de-

taillierte Anordnung einzelner Anreize. Als Ursache ist die individuelle Gewichtung einzelner 

Anreize für Arbeitnehmer*innen zu vermuten. Aufgrund dessen nahmen einige Betriebslei-

ter*innen eine Rangierung in Abhängigkeit von Alter und Lebensumstand der Arbeitneh-

mer*innen vor. Es ist vorstellbar, dass aufgrund der engen Zusammenarbeit in erweiterten Fa-

milienbetrieben und aufgrund von langjähriger Beobachtung der Mitarbeiter*innen möglich ist, 

eine umfangreiche Einschätzung abzugeben. In der Rangierung der Betriebsleiter*innen fand 

das Kriterium „Arbeitsplatzsicherheit“ keine Berücksichtigung. Bei Arbeitnehmerstudien ist es 

häufig als der wichtigste Anreiz deklariert worden. Vor dem Hintergrund des aktuellen Arbeits-

marktes, der als Arbeitnehmermarkt bezeichnet wird, scheint die Arbeitsplatzsicherheit aus Per-

spektive der Betriebsleiter*innen unrelevant. Es ist anzunehmen, dass Betriebsleiter*innen sich 

aufgrund des geringen Fachkräfteangebotes in einer Position sehen, in der sie nicht leichtfertig 

Arbeitskräfte entlassen. Auch dem Anreiz „Tätigkeit“ wird kein hoher Stellenwert beigepflich-

tet. In einem späteren Zusammenhang führt Betriebsleiterin B6 ein passendes Beispiel auf. Sie 

berichtet von der Kündigung einer Fachkraft, da diese bemängelte, ausschließlich einer Tätig-

keit nachgehen zu müssen. In ihrem Beispiel war es die Ausbringung von Gülle. Betriebsleiterin 

B6 gab zu sich diesem Problem nicht bewusst gewesen zu sein. Im Rahmen von Personalma-

nagement, insbesondere von Mitarbeiterbindung, kann es daher wichtig sein, Betriebsleiter*in-

nen auf die Bedeutung des Anreizes „Tätigkeit“ aufmerksam zu machen. Zusammenfassend ist 

es allen Befragten gelungen, den Stellenwert von immateriellen Anreizen zu erfassen. Es liegt 

das Bewusstsein vor, dass das Lohnniveau wichtig ist, aber nicht entscheidend. Die gelungene 

Einschätzung der Betriebsleiter*innen stellt eine optimale Basis dar, um zukünftig auf den dro-

henden Fachkräftemangel reagieren zu können und steigenden Anforderungen der Generatio-

nen Y und Z gerecht zu werden. Betriebsleiter*innen haben die Möglichkeit, im Rahmen des 

in Kapitel 4 erläuterten Anreiz-Beitrags Modells ihren Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen 

für geleistete Beiträge die geforderten Anreize zu bieten, sodass sich ein Anreiz-Beitrags-

Gleichgewicht einstellt. Hiermit kann die Erbringung von Arbeitsleistung und Arbeitszufrie-

denheit sichergestellt werden, sodass Arbeitnehmer*innen langfristig der Tätigkeit in ihrem 

Betrieb nachgehen werden. Knoop und Theuvsen betonen in diesem Zusammenhang, dass auch 

für potenzielle Arbeitnehmer*innen, die nicht auf dem Betrieb tätig sind, die Außenwahrneh-

mung des Anreiz-Beitrags Modell bedeutsam ist (Knoop, M., Theuvsen, L., 2018). Die detail-

lierte Einordnung der Anreize sollte genutzt werden, um Maßnahmen im Rahmen des Perso-

nalmanagements optimal zu gestalten.  
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6.3 Hypothese 3 

 

H3: Landwirtschaftliche Betriebsleiter*innen setzen kaum Maßnahmen zur Gestaltung eines  

attraktiven Arbeitsplatzes um. 

 

Wie in Kapitel 4 erläutert, muss eine Arbeitsstelle gewisse Rahmenbedingungen vorweisen, um 

für Arbeitnehmer attraktiv zu sein und Zufriedenheit auszulösen. Für Betriebsleiter*innen be-

steht die Möglichkeit die unterschiedlichen Dimensionen der Arbeitszufriedenheit zu beeinflus-

sen und diese entsprechend den Anforderungen der Arbeitnehmer*innen zu modellieren. Im 

Folgenden wird dargestellt, welche Maßnahmen die befragten Betriebsleiter*innen nutzen, um 

eine optimale Arbeitsstelle zu generieren.                                                                                                        

Im Rahmen der sozialen Dimension haben die Betriebsleiter*innen die Möglichkeit, das Be-

triebsklima zu beeinflussen. Grundlage eines guten Betriebsklimas ist eine funktionierende 

Kommunikation zwischen allen im landwirtschaftlichen Betrieb tätigen Personen. Die Kom-

plexität der Kommunikation ist allen Betriebsleitern und Betriebsleiterinnen bewusst. Betriebs-

leiter B8 hat folgendes festgestellt: 

 

„Sagen wir mal so, das, was ich meine, denke, ausspreche, was du hörst, verstehst und daraus 

machst, das ist leider nicht immer deckungsgleich.“ Experteninterview 7, Z. 413-415 

 

Er betont die Notwendigkeit, dass Betriebsleiter*innen für jeden einzelnen Mitarbeiter ein Ge-

spür entwickeln müssen, um Missverständnis zu verhindern. Als Beispiel führt er die Arbeits-

einweisung unterschiedlicher Mitarbeiter*innen zur Aussaat von Getreide an. Wird eine Ar-

beitskraft mit dem Arbeitsgang beauftragt, die schon länger im Betrieb tätig ist, reichen die 

Informationen über Sorte und Schlag aus. Wird eine Arbeitskraft eingewiesen, die erst seit kur-

zem Teil des Betriebes ist, benötigt diese weitaus umfangreichere Informationen wie zum Bei-

spiel die Wahl des Treckers, verwendeter Oberlenker, Belegung der Steuergeräte oder gefahre-

ner Reifendruck. Wird die Arbeitskraft nicht mit diesen Informationen ausgestattet, ist es für 

Betriebsleiter B8 die logische Konsequenz, dass das Arbeitsergebnis nicht mit seinen Vorstel-

lungen übereinstimmt. Als Betriebsleiter*in muss man ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass 

sein Vorgehen nicht selbstverständlich für Arbeitnehmer*innen ist. Um Konflikte aufgrund 

mangelnder Kommunikation vorzubeugen, geben alle Betriebsleiter*innen an, im ständigen 

Kontakt mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu stehen. Für den täglichen Austausch 

wird in der Regel eine Zusammenkunft aller Mitarbeiter*innen zu Arbeitsbeginn angestrebt. Im 

Schweinestall von Betriebsleiter B5 ist ein wöchentliches Treffen aufgrund wiederkehrender 
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Routinearbeiten ausreichend. Bei Betriebsleiter B8 unterbleibt aufgrund der Betriebsgröße eine 

Arbeitseinweisung aller Arbeitnehmer*innen durch ihn persönlich. Vorarbeiter*innen nehmen 

die weitere Arbeitseinteilung und -unterweisung vor. Betriebsleiter B1 nutzt das gemeinsame 

Frühstück zum Austausch. In den Betrieb von Betriebsleiter B3 und B4 sowie B7 dient das 

gemeinsame Mittagessen zum Dialog. Um die Kommunikation im Arbeitsalltag zu erleichtern, 

verwenden die Betriebsleiter*innen in der Regel das Handy als Hilfsmittel. Per WhatsApp wer-

den Informationen zum Arbeitsauftrag wie zum Beispiel der Standort des zu bearbeitenden 

Schlags vermittelt. Die meisten Betriebsleiter*innen gaben an, in Funkgeräte investiert zu ha-

ben, um den Austausch im Alltag zu erleichtern. In dem Zusammenhang begründen Betriebs-

leiter B3 und B4 ihre Investition wie folgt: 

 

„Also schlechte Kommunikation ist immer eine Ursache, eine große Ursache für Unzufrieden-

heit zwischen zwei Leuten. Nur weil die beiden sich gerade falsch verstanden haben, weil sie 

nicht vernünftig kommunizieren konnten, haben die beiden Stress miteinander (...).“ Experten-

interview 3, Z. 440-444 

 

Für das gegenseitige Feedback nutzen Betriebsleiter B5, B3 und B4, B8 und Betriebsleiterin B6 

Mitarbeitergespräche. Betriebsleiter B7 äußert den Wunsch, diese ebenfalls in Zukunft in sei-

nem Betrieb einzuführen. Die Häufigkeit der Gespräche variiert zwischen ein und zwei Mal im 

Jahr. In der Regel finden Einzelgespräche Anwendung. Es wird sich über Betriebliches und 

Privates ausgetauscht. Das Ziel der Betriebsleiter*innen ist es, Arbeitnehmer*innen als Person 

in den Mittelpunkt zu stellen. Die Länge der Gespräche ist zwischen zehn Minuten und fünf 

Stunden in Abhängigkeit des Gesprächsbedarfs und der Persönlichkeit der Arbeitnehmer*innen 

einzuordnen. Betriebsleiterin B6 erklärt die Notwendigkeit der Gespräche wie folgt: 

 

„Ja, aber wir wollen einfach nur die Möglichkeit geben, weil ich finde (...) man kann über alles 

reden.“ Experteninterview 5, Z. 290-291 

 

Betriebsleiterin B6 teilt die Erfahrung, dass Arbeitnehmer*innen aufgrund fehlender Kommu-

nikation den Betrieb verlassen haben. Ihr ist es wichtig, dass auch sie als Arbeitgeberin die 

Chance bekommt, Missstände zu korrigieren und auf Unzufriedenheit zu reagieren. Dies ist nur 

möglich, wenn sie darüber in Kenntnis gesetzt wird. Auch Betriebsleiter B3 und B4 berichten 

davon, dass im Alltag oft die Anliegen der Arbeitnehmer*innen nicht erkannt werden. Feed-

backgespräche führen zu mehr Verständnis für das Verhalten von Mitarbeiter*innen.  
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Weiterhin kann ein optimales Betriebsklima durch ein gutes Verhältnis der Arbeitnehmer*in-

nen zu Betriebsleiter*in sowie den Kollegen und Kolleginnen  erreicht werden. Die befragten 

Betriebsleiter*innen wählen vorrangig ein kooperatives Führungsverhalten. Beschreiben es als 

demokratisch, freundschaftlich, verständnisvoll und locker. In den Betrieben existieren flache 

Hierarchien. Den Betriebsleitern B1, B3 und B4 ist wichtig, dass zu jeder Zeit ein freundlicher 

Umgangston gepflegt wird. Alle Betriebsleiter*innen versuchen die Möglichkeit zu bieten, 

Verantwortung zu übernehmen und in einem gewissen Rahmen Entscheidungen zu treffen. Da-

bei ist Betriebsleiter B7 ebenso wie den Betriebsleitern B3 und B4 sowie B5 wichtig, den Füh-

rungsstil individuell an die Situation und an die Arbeitnehmer*innen anzupassen. Betriebsleiter 

B3 und B4 haben Folgendes festgestellt: 

 

„Es gibt Mitarbeiter, die wollen ganz gerne was mit entscheiden und es gibt Mitarbeiter, die 

sind froh, wenn man denen sagt, was sie tun sollen und die müssen nur das tun und an nichts 

anderes denken.“ Experteninterview 3, Z. 473-475 

 

Alle Betriebsleiter*innen betonen, dass Vorschläge zur Betriebsoptimierung ausdrücklich er-

wünscht sind. Es wird eine fachliche Diskussion angestrebt. Vor allem im technischen Bereich 

tragen Arbeitnehmer*innen eine hohe Verantwortung. Betriebsleiter B1 stellt fest, dass Arbeit-

nehmer*innen hier Entscheidungen mittragen möchten. Entscheidungen darüber hinaus sind 

nicht erwünscht, da sie in der Regel mit der umfangreichen Bedingung der Maschinen zufrieden 

sind. Alle Betriebsleiter*innen behalten sich die finale Entscheidungsvollmacht vor. Betriebs-

leiter B8 stellt seinen Führungsstil, der auch auf die weiteren befragten Betriebsleiter*innen 

zustimmt, wie folgt bildlich dar: 

 

„(...), eine Fahrbahn hat zwei Leitplanken, je enger ich bei der Arbeitseinteilung diese Leit-

planken ziehe (...). Ja, desto eher stößt er an meine Leitplanke. Ich muss denen natürlich einen 

gewissen Spielraum geben, dass sie sich in dieser Fahrbahn auch mal bewegen können, um 

dann hinterher darüber zu sprechen, hat dir das jetzt gefallen oder ist dir was aufgefallen (...). 

Experteninterview 7, Z. 694-701 

 

Die Struktur landwirtschaftlicher Betriebe ist dadurch gekennzeichnet, dass Betriebsleiter*in-

nen häufig aktiv in der Außenwirtschaft tätig sind. Ausschließlich Betriebsleiterin B6 gibt an, 

aufgrund ihrer umfangreichen Tätigkeiten im Büro nur in geringem Maße in die Außenwirt-

schaft eingebunden zu sein. Betriebsleiter B2 erkennt in seiner Tätigkeit in der Außenwirtschaft 

eine Notwendigkeit und begründet diese wie folgt:  



 72 

 

„Ja, also ich sitze auch selbst auf dem Trecker und ich finde es immer wichtig, dass man als 

Chef oder Betriebsleiter auch die Arbeit macht, die die Mitarbeiter machen, weil man sieht, wie 

läuft es, wie kann man es verbessern.“ Experteninterview 2, Z. 102-104 

 

Auch die Betriebsleiter B3 und B4 heben die Bedeutung ihrer aktiven Mitarbeit in der Außen-

wirtschaft hervor. Sie sind davon überzeugt, dass ihre Präsenz positiv eingeordnet wird. Sie 

erlangen dadurch ein besseres Gefühl für die Arbeitssituation und insbesondere für ihre Mitar-

beiter*innen. Ziel ist es, ein „Wir-Gefühl“ zu schaffen.  

Zur Stärkung dieses „Wir-Gefühls“ tätigen die befragten Betriebsleiter*innen einige Anstren-

gungen. Alle Betriebsleiter*innen gaben an, zum Ende von intensiven Arbeitsspitzen Erntefeste 

zu zelebrieren. Im Betrieb von Betriebsleiter B8 werden Körnerfeste, Kartoffelfeste und Zwie-

belfeste für die Arbeitnehmer*innen veranstaltet. Außerdem wird häufig eine Weihnachtsfeier 

organisiert. Auch spontanes Grillen oder ein Restaurantbesuch nach Feierabend ist den Befrag-

ten wichtig. Weiterhin nehmen die Betriebsleiter*innen die Arbeitnehmer*innen mit zu Feld-

tagen oder Ausstellungen. Betriebsleiter B5 hat in der Vergangenheit mit seinem Team einen 

Kochkurs besucht. Er verdeutlicht allerdings, dass gemeinsame Aktivitäten sich schwierig um-

setzen lassen:  

 

„Allerdings ist es bei uns doch recht schwierig, dadurch das die Mitarbeiter doch sehr unter-

schiedlich sind, die Aufgabenbereiche sehr unterschiedlich sind. Wenn ich ein Lohnunterneh-

men habe und zwanzig Schlepperfahrer habe, die krieg ich alle gut unter einen Hut und (...) die 

meisten sind auf einer ähnlichen Wellenlänge, das ist hier halt schon anders.“ Experteninter-

view 4, Z. 111-115 

 

Vereinzelt planen Betriebsleiter*innen Ausflüge. Die beiden Betriebsleiter B3 und B4 haben 

zum Beispiel in der Vergangenheit das John-Deere-Werk in Mannheim mit ihrem Team be-

sichtigt. Auch Betriebsleiter B8 hat bereits Tagesausflüge angeboten. Während Betriebsleiter 

B8 sich in einem Konflikt mit der wirtschaftlichen Notwendigkeit befindet, erkennt Betriebs-

leiter B1 neben Stärkung des „Wir-Gefühls“ auch eine Möglichkeit, sich den Arbeitnehmern 

und Arbeitnehmerinnen auf diese Weise erkenntlich zu zeigen. Für die Zukunft erwartet Be-

triebsleiter B8 aufgrund einer sich verändernden Mitarbeiterkultur eine zunehmende Bedeutung 

der außerlandwirtschaftlichen Aktivitäten: 
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„Ich bin ja doch noch ganz anders geprägt und gehe damit ganz anders um, ja, heute versucht 

man das ja auch ein bisschen anders zu gestalten (...).“ Experteninterview 7, Z. 286-287  

 

Im Rahmen der Tätigkeitsdimension gestalten die Betriebsleiter*innen den Arbeitsplatz und 

die Arbeitsbedingungen. In der Landwirtschaft umfasst der Arbeitsplatz das gesamte Betriebs-

gelände mit den für Arbeitnehmer*innen zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten. Die meisten 

der befragten Betriebsleiter*innen gaben an, keinen vernünftigen Sozialraum auf dem Betriebs-

gelände anbieten zu können. Betriebsleiter B7 und B8 sowie Betriebsleiterin B6 können zum 

aktuellen Zeitpunkt keinen Aufenthaltsraum vorweisen. Auf dem Betrieb von Betriebsleiter B1 

wird ein Bauwagen für Zusammenkünfte genutzt. Er selbst bezeichnet diese Lösung als „spar-

tanisch“. Betriebsleiter B3 und B4 besitzen einen Sozialrum, allerdings ist dieser zu klein für 

die Anzahl ihrer Mitarbeiter*innen. Lediglich Betriebsleiter B2 und B5 stellen umfassend aus-

gestattete und moderne Sozialräume mit Küche zur Verfügung. Bei den Sanitärräumen sind die 

Betriebe besser aufgestellt. Bis auf die Betriebsleiter B7 und B8 sowie Betriebsleiterin B6 kön-

nen alle Betriebsleiter Sanitärräume inklusive Dusche anbieten. Betriebsleiterin B6 berichtet 

davon, in der Vergangenheit eine weibliche Auszubildende beschäftigt zu haben. Es war ihr auf 

dem Betriebsgelände nicht möglich, eine Toilette zu nutzen. Für Betriebsleiterin B6 war dies 

unter anderem ein Auslöser den Umbau eines Altgebäudes auf dem Betriebsgeländes anzustre-

ben. In diesem wird Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen in Zukunft ein Aufenthaltsraum 

mit Küche und Sofa sowie Duschen und Toiletten zur Verfügung gestellt. Die meisten Betriebs-

leiter*innen erkennen in dem Bereich Mitarbeiterräumlichkeiten noch Verbesserungspotenzial. 

Sie besitzen ein Bewusstsein für die Notwendigkeit angemessener Räumlichkeiten für die Ar-

beitszufriedenheit der Arbeitnehmer*innen, allerdings ist die Umsetzung durch Schwierigkei-

ten gekennzeichnet. Betriebsleiter B8 erläutert die Problematik wie folgt. Für erforderliche Bau-

maßnahmen sind in der Regel größere monetäre Investitionen notwendig. Die wirtschaftliche 

Situation der Betriebe hat laut Betriebsleiter B8 in der Vergangenheit keine Rücklagenbildung 

zugelassen, sodass es nicht ohne weiteres möglich ist, die räumlichen Gegebenheiten auf den 

Betrieben zu verbessern. Insbesondere die Werkstätten auf den Betrieben stellen einen zentra-

len Arbeitsplatz dar. Ziel von Betriebsleiterin B6 und Betriebsleiter B7 ist es, mithilfe einer 

modernen und umfangreich ausgestatteten Werkstatt die Zufriedenheit der Arbeitnehmer*innen 

zu gewährleisten. Die beiden Betriebsleiter B3 und B4 besitzen eine isolierte Werkstatt mit 

gutem Licht, um neben der Arbeitszufriedenheit auch die Produktivität ihrer Mitarbeiter*innen 

zu steigern. Mangelhafte Arbeitsbedingungen wie zum Beispiel Frieren bei der Reparatur von 

Maschinen setzten die Produktivität deutlich hinab. Neben dem Arbeitsplatz an sich ist auch 

dessen Ausstattung wichtig für die Zufriedenheit der Arbeitnehmer*innen. Arbeitsmittel und 
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Maschinen können Arbeitserleichterung erzielen. Betriebsleiter*innen besitzen die Möglich-

keit, durch die Investitionen in Arbeitsmittel und Maschinen den Arbeitsplatz attraktiver zu 

gestalten. Ausschließlich Betriebsleiter B8 sieht keine Notwendigkeit bei Investitionen das Kri-

terium Arbeitserleichterung zu berücksichtigen:  

 

„Also ich glaube seit zwanzig Jahren oder noch länger, seitdem der Standardtrecker eine 

Klimaanlage und der Standardmähdrescher eine Klimaanlage und sowas hat und dass hier 

eigentlich seit fünfundzwanzig Jahren keine fünfzig Kilo Säcke mehr bewegt werden oder wenn 

man mit BigBags oder sonst irgendwas arbeitet, ist körperliche Arbeitsbelastung für die meis-

ten eher gering in der Landwirtschaft.“ Experteninterview 7, Z. 257-261 

 

Die anderen befragten Betriebsleiter*innen teilen diese Ansicht nicht. Sie tätigen in unter-

schiedlichen Betriebsbereichen Investitionen vor dem Hintergrund der Arbeitserleichterung. Da 

Arbeitnehmer*innen in der Landwirtschaft während ihrer Arbeitszeit überwiegend auf dem 

Schlepper beschäftigt sind, fokussieren die Betriebsleiter*innen insbesondere dessen Ausstat-

tung. Betriebsleiterin B6 wählt bei der Neuanschaffung von Schleppern grundsätzlich die Pre-

miumausstattung der Kabine aus. Auch Betriebsleiter B3 und B4 legen Wert auf eine optimale 

Ausstattung der Fahrerkabine. Betriebsleiter B1 fasst es wie folgt zusammen:  

 

„Ja, die Ausstattung auf dem Schlepper selbst muss optimal sein. Es ist selbstverständlich, dass 

man den besten Sitz nimmt, den man auf dem Trecker bekommen kann. (...). Da wird nicht 

gespart.“ Experteninterview 1, Z. 133-136 

 

Die Betriebsleiter B3 und B4 erklären, dass sie zur Arbeitserleichterung GPS-Technik verwen-

den. In ihrem Betrieb sind alle Schläge im System gespeichert und alle Fahrspuren eingelesen. 

Mithilfe dieser Technik wird zusätzlich ein optimales Arbeitsergebnis gewährleistet. In allen 

Ackerbaubetrieben sind Arbeitnehmer*innen vor allem während der Beregnungssaison körper-

licher Belastung ausgesetzt. Aufgrund notwendiger Handarbeit und hohen Temperaturen wäh-

rend der Aufstellung einer Beregnung ist die Arbeitsbelastung immens hoch. Alle Betriebslei-

ter*innen sind bemüht, mithilfe von unterschiedlichsten Investitionen Arbeitserleichterung zu 

schaffen. Maßnahmen sind zum Beispiel die Verlegung von Erdleitungen, eine optimale An-

ordnung der Hydranten oder die Anwendung einer Handysteuerung. Um Aufstellungen einzu-

sparen, wird, wenn es die Schlagstruktur zulässt, über die Investition in Beregnungsanlagen mit 

längerem Schlauch oder fahrendem Regnerwagen nachgedacht. Für Arbeitnehmer*innen im 

Stall gestaltet sich die Arbeitsbelastung differenzierter als zu denen im Ackerbau. Es existieren 
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dort verhältnismäßig viele Handarbeiten. Betriebsleiter B7 betont, dass es eine Vielzahl von 

Bemühungen gibt, um diese zu reduzieren: 

 

„Ja, alles so Sachen, dass man nicht mehr so viel mit Schaufel und Besen arbeiten muss bezie-

hungsweise mit der Hand.“ Experteninterview 6, Z. 134-135 

 

Beispiele für Maßnahmen im Kuhstall sind die Investition in ein Einstreugerät, in einen selbst-

fahrenden Futtermischwagen oder auch in einen Futterranschieberoboter. Für die Zukunft ist 

der Kauf eines Melkroboters eine weitere Möglichkeit, um weniger Handarbeiten im Betrieb 

zu benötigen. Im Schweinestall von Betriebsleiter B5 wurde die Raufuttergabe von Stroh sowie 

die Fütterung der Ferkel automatisiert. Betriebsleiter B5 möchte mithilfe der Automatisierung 

die körperliche Belastung seiner Arbeitnehmer*innen reduzieren. Bei allen Befragten sind Be-

mühungen zu erkennen, Maßnahmen zur Arbeitserleichterung in ihrem Betrieb umzusetzen und 

damit die Zufriedenheit der Arbeitnehmer*innen sicherzustellen. Es wird deutlich, dass die Be-

triebsleiter*innen mit dem Bewusstsein über die sich in Zukunft verschärfende Arbeitskräfte-

situation handeln. Für Betriebsleiter B7 ist es eindeutig, dass die Modernität und die Ausstat-

tung des Betriebes sowie die Intensität der notwendigen Handarbeit wichtige Auswahlkriterien 

für potenzielle Arbeitnehmer*innen darstellen. Im Betrieb von Betriebsleiter B3 und B4 wurde 

ein Zubringerfass mit „Arm“ angeschafft, um sich auf dem Markt für Arbeitskräfte von den 

Berufskollegen und -kolleginnen abzuheben. Durch den „Arm“ ist es nicht mehr notwendig 

vom Schlepper abzusteigen und Schläuche am Zubringerfass an- und abzuklemmen. Für die 

beiden Betriebsleiter steht fest, dass die Investition aus arbeits- und betriebswirtschaftlicher 

Sicht nicht notwendig war, aber ihnen auf dem Arbeitsmarkt einen Vorteil verschafft. Weiterhin 

betonen alle Betriebsleiter*innen, dass alle Maßnahmen zur Arbeitserleichterung mit einer Re-

duktion der Arbeitszeit einhergehen. Laut Betriebsleiter B1 müssen Betriebsabläufe optimiert 

werden: 

 

„Arbeitsgänge sollen nach Möglichkeit kombiniert werden. Bei uns ist grundsätzlich Arbeits-

zeit der begrenzende Faktor, gerade in Spitzenzeiten. (...). Abläufe müssen klappen.“ Experten-

interview 1, Z. 120-122 

 

In vielen der befragten Betriebe führt vor allem eine hohe Stundenzahl insbesondere in der 

Saison zu verstärkter Arbeitsbelastung. Vorrangiges Ziel bei der Investition in Maschinen und 

Arbeitsmittel ist die Reduktion von Arbeitszeit und die Akzeptanz von Überstunden. Betriebs-

leiter B8 prognostiziert die folgende Entwicklung: 
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„(...) ich glaube der Techniküberschuss, also der Austausch der Faktoren Kapital und Arbeit, 

ja, findet eigentlich dadurch statt, dass mehr Kapital in größere Maschinen investiert wird, um 

den Faktor Arbeit im Endeffekt zu entlasten. Und das ist eigentlich so ein Trend, der weiterhin 

da ist (...).“ Experteninterview 7, Z. 142-146 

 

Zusammenfassend besteht bei allen Befragten der Wunsch, den Arbeitsplatz zu optimieren. Die 

Umsetzung scheitert häufig allerdings an der betriebswirtschaftlichen Darstellung. Die wirt-

schaftliche Situation landwirtschaftlicher Betriebe, so betont Betriebsleiter B8, ist nicht ver-

gleichbar mit der von Großkonzernen. Diese besitzen deutlich mehr Möglichkeiten, eine Ar-

beitsstelle allein unter dem Kriterium Arbeitszufriedenheit attraktiv zu gestalten.  

Wie bei der Auswertung der Tätigkeitsdimension bereits deutlich geworden ist, stellt vor allem 

die Arbeitsbelastung der Arbeitnehmer*innen durch eine hohe Stundenzahl eine Schwierigkeit 

für die Betriebsleiter*innen dar. Im Folgenden wird erläutert, wie die befragten Betriebslei-

ter*innen die organisatorische Dimension der Arbeitszufriedenheit auf ihren Betrieben gestal-

ten. 

Im Schweinestall von Betriebsleiter B5 arbeiten die festangestellten Fachkräfte zwischen 35 

und 40 Stunden in der Woche. Er betont, dass die vereinbarten Arbeitszeiten strikt eingehalten 

werden. Eine Kontrolle der Arbeitszeit erfolgt mithilfe einer elektronischen Stundenerfassung. 

Auch im Betrieb von Betriebsleiter B7 pendelt die wöchentliche Arbeitszeit seiner Vollzeit-

kräfte zwischen 38 und 40 Stunden in der Woche. Lediglich im Frühjahr, wenn neben der Arbeit 

im Kuhstall noch Arbeit auf dem Feld dazukommt, wird gelegentlich mehr gearbeitet als ver-

traglich festgehalten. Die meisten Ackerbaubetriebe gaben an, dass die Arbeitnehmer*innen 

mehr Stunden als im Arbeitsvertrag festgehalten, in ihren Betrieben tätig sind. Die Betriebslei-

ter B2 und B8 machten keine Angaben zur tatsächlichen wöchentlichen Arbeitszeit ihrer Fach-

kräfte. Sie tätigten Angaben zur vertraglich vereinbarten Arbeitszeit ihrer Beschäftigten, gaben 

allerdings an, dass es sich dabei lediglich um die offizielle Variante handelt. Die Betriebsleiter 

B1, B3 und B4 sowie Betriebsleiterin B6 gaben an, dass die Arbeitnehmer*innen in ihren Be-

trieben im Durchschnitt 60 Stunden in der Woche arbeiten. Als Grund für die hohen Arbeits-

zeiten nennen sie ein hohes Arbeitsaufkommen während der Saison. Bei Betriebsleiter B1 fällt 

viel Arbeit während der Frühjahrsbestellung sowie der Kartoffel- und Zwiebelernte an, bei Be-

triebsleiterin B6 im Frühjahr und im Herbst. Betriebsleiter B3 und B4 erläutern das Arbeitsauf-

kommen in ihrem Betrieb im Detail. In der Saison arbeiten einige Fachkräfte bei ihnen sechs 

Tage die Woche für zwölf Stunden am Tag in einem Zeitraum von bis zu sieben Wochen. Ein-

zelne Fachkräfte treten zusätzlich Nachtschichten an. Im Betrieb gibt es Fachkräfte, die regulär 

von halb acht am Morgen bis halb acht am Abend arbeiten. Am Sonntag wird im Betrieb von 
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den Betriebsleitern B3 und B4 nicht gearbeitet. Dem schließt sich Betriebsleiterin B6 an. Als 

Ausnahme nennt sie nicht verschiebbare Arbeiten in der Ernte sowie den Biogasdienst, der 

zwischen allen Arbeitskräften im Betrieb aufgeteilt wird. Bei allen Befragten werden Überstun-

den entweder durch Freizeit oder monetäre Mittel ausgeglichen.  

Die Betriebsleiter*innen erklären, dass die Rahmenbedingungen einer landwirtschaftlichen Tä-

tigkeit die Umsetzung regulärer Arbeitszeiten erschwert. Betriebsleiter B1 betont, dass alle Ar-

beitskräfte in seinem Betrieb selbstverständlich freiwillig die hohe wöchentliche Arbeitszeit 

ableisten. Betriebsleiter B8 begründet dies wie folgt:   

 

„(...) bei vielen , gerade in der Landwirtschaft, ist das schon noch so, dass sie die Notwendigkeit 

der Arbeit schon sehen, dass sie jetzt sagen, wir sind jetzt am Rübendrillen oder sonst irgend-

was, und eigentlich ist jetzt sechszehn Uhr und eigentlich wäre jetzt Feierabend, aber hier lie-

gen jetzt noch zehn Hektar vor mir, die sind fertig vorbereitet, morgen soll es regnen, da ist das 

schon wirklich ganz, ganz selten (...), dass einer sagt, du musst mich unbedingt ablösen, (...).“ 

Experteninterview 7, Z. 300-305 

 

Weiterhin erklärt Betriebsleiter B8, dass er bemüht ist, eine flexible Arbeitszeitengestaltung im 

Betrieb durchzusetzen. Im Winter, wenn aufgrund von fehlenden Feldarbeiten weniger Arbeit 

anfällt, ist er bestrebt, die Arbeitszeit zwischen acht und sechzehn Uhr zu begrenzen. Ein frühe-

rer Arbeitsbeginn sowie ein späteres Arbeitsende werden vermieden. Weiterhin versucht Be-

triebsleiter B8 auch im Arbeitsalltag flexibel auf jegliche Gegebenheit zu reagieren. Beispiel-

haft nennt er einen späteren Arbeitsbeginn in der Zwiebelernte, wenn es im Morgentau noch 

nicht möglich ist, die Zwiebeln aufzunehmen. Auch haben Fachkräfte die Möglichkeit, Pflan-

zenschutzmaßnahmen in einem gewissen Zeitfenster flexibel durchzuführen. Betriebsleiter B8 

schlussfolgert für seinen Betrieb: 

 

„Wir versuchen schon auf die Gegebenheiten einzugehen und nicht mehr stumpf wie früher, wo 

dann gesagt wurde, (...) sieben Uhr an der Werkstatt und es wird so lange gearbeitet wie ist 

(...).“ Experteninterview 7, Z. 382-385 

 

In der Zusammenarbeit mit externen Unternehmen, die zum Beispiel Transportarbeiten für 

landwirtschaftliche Betriebe durchführen, erkennt Betriebsleiter B8 zusätzliche Schwierigkei-

ten bei der Arbeitszeitgestaltung. Verladetermine mit externen Unternehmen werden häufig 

kurzfristig angekündigt und sind im Vorwege schwer zu kalkulieren.  



 78 

Die Arbeitnehmer*innen werden von einem Teil der befragten Betriebsleiter*innen dazu ange-

halten, die Urlaubsplanung an die Gegebenheiten in der Landwirtschaft anzupassen. Bei Be-

triebsleiter B2 ist es nicht möglich, während der Monate Juli und August Urlaub einzureichen. 

Auf dem Betrieb von Betriebsleiter B1 existiert eine Urlaubssperre während der Getreide-, Kar-

toffel- und Zwiebelernte sowie in der Frühjahrsbestellung. Laut Betriebsleiter B1 ist zwischen 

den Arbeitsspitzen ausreichend Zeit, Urlaub zu nehmen. Betriebsleiterin B6 äußert im Zusam-

menhang mit der Urlaubsplanung der Arbeitnehmer*innen Folgendes:  

 

„Wir setzen eben voraus, dass die wissen, wann es passt (...)“ Experteninterview 5, Z. 180 

 

Alle Betriebsleiter*innen teilen die Erfahrung, dass es für die Arbeitnehmer*innen selbstver-

ständlich ist, ihren Urlaub außerhalb der Saison zu planen, sodass auf den Betrieben keine Kon-

flikte entstehen. Die mögliche Urlaubsdauer kann variieren. Arbeitnehmer*innen bei Betriebs-

leiterin B6 haben die Möglichkeit, auch über einen längeren Zeitraum Urlaub zu nehmen. Vo-

raussetzung ist, dass sie im Vorfeld selbstständig ihre Arbeit eingeteilt und erledigt haben. In 

den Betrieben von Betriebsleiter B3 und B4, sowie B5 und B7 ist Urlaub zu jeder Zeit möglich. 

Betriebsleiter B3 und B4 behaupten für ihren Betrieb Folgendes: 

 

„Es wird immer versucht, alles möglich zu machen.“ Experteninterview 3, Z. 363 

 

Dem schließt sich Betriebsleiter B7 an. Er relativiert dies allerdings, indem er feststellt, dass 

landwirtschaftliche Arbeitnehmer*innen in der Regel keine hohen Anforderungen an die Be-

triebsleiter*innen stellen, sodass Wünsche in der Regel ohne Weiteres umgesetzt werden kön-

nen. Er schätzt bisher 95% der Urlaubswünsche seiner Arbeitskräfte erfüllt zu haben.  

Die finanzielle Dimension der Arbeitszufriedenheit kann durch die Betriebsleiter*innen zu-

nächst durch die Höhe des Gehalts beeinflusst werden. Weiterhin haben sie die Möglichkeit, 

unterschiedliche Lohnformen anzuwenden oder Benefits anzubieten, um eine Beschäftigung in 

ihrem Betrieb attraktiver zu gestalten. Im Folgenden wird dargestellt, welche Maßnahmen in 

den Betrieben Anwendung finden. Alle Betriebsleiter*innen bis auf Betriebsleiter B2 setzen 

den Zeitlohn ein. Dabei variiert das „Arbeitnehmer-Brutto“ zwischen den Betrieben. Betriebs-

leiter B5 zahlt seinen Fachkräften im Vergleich zu den anderen Betrieben mit 14 bis 16 €/Stunde 

den geringsten Lohn. Er selbst ordnet den Lohn für nicht mehr zeitgemäß ein. Um in Zukunft 

Fachkräfte für den Betrieb zu rekrutieren, ist es laut Betriebsleiter B5 notwendig, das Gehalt zu 

erhöhen. Auf dem Betrieb von Betriebsleiter B1 verdienen Fachkräfte einen Lohn zwischen 16 

und 18 €/Stunde. Bei den Betriebsleitern B3 und B4 wird das Gehalt für Fachkräfte zwischen 
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16 €/Stunde und 20 €/Stunde eingeordnet. Betriebsleiter B7 gibt an, seine Fachkräfte mit einem 

Gehalt zwischen 18 und 22 €/Stunde zu entlohnen. Auch im Betrieb von Betriebsleiter B8 wer-

den Fachkräften differenzierte Löhne ausgezahlt. Die Löhne werden nach dem Alter der Fach-

kraft, der Dauer der Beschäftigung im Betrieb und dem gezeigten Können aufgegliedert. Eine 

Fachkraft, die vor Kurzem die Ausbildung abgeschlossen hat, beginnt mit einem Lohn zwi-

schen 15,50 und 16 €/Stunde. Ist eine Fachkraft bereits länger im Betrieb tätig und erbringt eine 

entsprechende Leistung, wird sie mit 20 €/Stunde entlohnt. Auch bei Betriebsleiterin B6 findet 

eine Staffelung der Löhne statt. Sie beschreibt das Vorgehen in ihrem Betrieb wie folgt: 

 

„Wenn wir ein Vorstellungsgespräch haben, sagen wir meistens erst einen niedrigeren Lohn 

und sagen, wenn du dich gut anstellst, eben nach drei Monaten schon einen guten Sprung nach 

oben.“ Experteninterview 5, Z. 261-263 

 

Im Betrieb von Betriebsleiterin B6 ist die untere Lohngrenze für Fachkräfte bei 18 €/Stunde 

angesiedelt. Zum Teil verdienen Fachkräfte in ihrem Betrieb über 20 €/Stunde. Dabei betont 

Betriebsleiterin B6, wie bereits in Kapitel 6.1 erläutert, dass sie aufgrund des starken Wettbe-

werbes mit der Industrie um Arbeitskräfte ihre Löhne regelmäßig anpassen. Sie berichtet von 

mehreren Gehaltserhöhungen in der jüngsten Vergangenheit, stellt aber fest, dass sie trotz die-

ser nicht an die Arbeitslöhne der Industrie heranreichen. In dieser werden laut Betriebsleiterin 

B6 immens hohe Löhne ausgezahlt, auch die Zuschläge für Nachtschichten und Tätigkeiten am 

Sonntag sind beträchtlich. Für Betriebsleiterin B6 steht fest, dass es landwirtschaftlichen Be-

trieben nicht möglich ist, mit den Gehältern der Industrie zu konkurrieren. Ausschließlich Be-

triebsleiter B2 wendet den sogenannten Leistungslohn an. Die Fachkräfte in seinem Betrieb 

erhalten einen fixen Stundenlohn zwischen 14 und 16 €/Stunde. Die Höhe des Leistungszu-

schlages ist abhängig von zwei Faktoren. Zum einen werden Zuschläge gezahlt, wenn ein Jahr 

durch einen intensiven Einsatz der Feldberegnung gekennzeichnet ist. Die Beregnung verur-

sacht eine starke Arbeitsbelastung der Arbeitnehmer*innen, die mit einer Prämie honoriert 

wird. Zum anderen bestimmt der Getreideertrag die Höhe des Lohns. Mit der maximalen Aus-

schöpfung der Prämien erzielen die Fachkräfte im Betrieb von Betriebsleiter B2 zwischen 16 

und 18 €/Stunde. In den weiteren befragten Betrieben findet der Leistungslohn keine Anwen-

dung, wenngleich die Betriebsleiter*innen die Bedeutung des Leistungsprinzips für wichtig er-

achten. Betriebsleiter B8 erläutert den Stellenwert von Leistung aus seiner Sicht wie folgt: 
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„Und das ist (...) diese negativ Spirale, die da einsetzt, wenn ich das Leistungsprinzip da weg-

nehme. Wenn ich das Leistungsprinzip wegnehme, orientieren wir uns am untersten Niveau, nie 

umgekehrt (...).“ Experteninterview 7, Z. 578-581 

 

Für Betriebsleiter B8 ist es daher entscheidend, dass die Arbeitnehmer*innen in seinem Betrieb 

ein Verständnis dafür entwickeln, dass die Erbringung von Leistung ihrerseits notwendig ist, 

um Löhne auszahlen zu können. Vor allem die befragten Betriebsleiter*innen von Ackerbau-

betrieben zeigten gegenüber dem Leistungslohn Skepsis und lehnen die Anwendung grundsätz-

lich ab. Betriebsleiter B1 äußert sich wie folgt: 

 

„Unsere Betriebsergebnisse liegen in der Regel nicht an den Mitarbeitern und an deren Leis-

tungen, die bringen immer gute Leistung, sondern die liegen eher, ich sag mal, an Jahreseffek-

ten oder am Betriebsmanagement.“ Experteninterview 1, Z. 203-206 

 

Dem schließen sich die Betriebsleiter B3 und B4 an. Für sie steht ebenfalls fest, dass der wirt-

schaftliche Erfolg des Betriebes nicht von der Leistung der Mitarbeiter abhängig ist: 

 

„Das entscheidet in dem Moment der Betriebsleiter. Genau, oder der liebe Gott. Und das sind 

zwei Sachen, für die der Mitarbeiter nichts kann.“ Experteninterview 3, Z. 419-420 

 

Die Witterung, die Gegebenheiten am Markt und die eigenen Fähigkeiten sind folglich für die 

Betriebsleiter B1, B3 und B4 sowie Betriebsleiterin B6 von größerer Bedeutung als die Leistung 

der Arbeitnehmer*innen. Für sie ist fraglich, wie eine Umsetzung im Betrieb darzustellen ist. 

Zusätzlich erkennen Betriebsleiter B3 und B4 Zielkonflikte bei der Anwendung des Leistungs-

lohnes. In Jahren mit geringem Niederschlag beispielsweise ist eine maximale Ausschöpfung 

der Beregnungsgaben notwendig, um einen hohen Ertrag zu erzielen. Es ist allerdings denkbar, 

dass unter Berücksichtigung der Beregnungskosten eine Maximierung des Ertrages nicht sinn-

voll ist, sodass die Möglichkeit verwehrt wird, den Lohn zu optimieren. Lediglich die Betriebs-

leiter B5 und B7 sehen eine Chance im Leistungslohn. Beide priorisieren eine Umsetzung des 

Leistungslohns bei Fachkräften, die Verantwortung tragen. Diese Fachkräfte sind gekennzeich-

net durch Entscheidungsbefugnisse, aufgrund dessen sie tatsächlich den wirtschaftlichen Erfolg 

des Betriebes mitbestimmen. Die Anwendung des Leistungslohnes findet trotzdem in keinem 

der beiden Betriebe statt. Betriebsleiter B7 begründet dies mit dem notwendigen Einverständnis 

aller Arbeitnehmer*innen und dem hohen zeitlichen Aufwand. Betriebsleiter B5 zahlt eine Prä-
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mie in besonders erfolgreichen Wirtschaftsjahren an seine Arbeitnehmer*innen. Die Ausgestal-

tung orientiert sich dabei nicht an festgelegten nummerischen Kennzahlen. Die befragten Be-

triebsleiter*innen gaben an, neben dem regulären Lohn, den Arbeitskräften weitere Benefits 

zur Verfügung zu stellen. In erster Linie werden betriebliche Sozialleistungen angeboten. Mit-

hilfe dieser kann die Arbeitszufriedenheit optimiert werden (Ullenboom, D., 2010). Für die 

meisten Betriebsleiter*innen ist es eine Selbstverständlichkeit, ihre Arbeitnehmer*innen mit 

Naturalien des Betriebes zu versorgen. Sie stellen unter anderem Kartoffeln, Milch und Wurst-

pakete. Auf den Betrieben von Betriebsleitern B3 und B4 sowie B7 wird warmes Mittagessen 

angeboten. Bei Betriebsleiter B1 findet eine Versorgung mit Frühstück statt. In der Vergangen-

heit gab es auch bei Betriebsleiter B8 Mittagessen und Lunchpakete. Es war für ihn deutlich zu 

erkennen, dass dies die Zufriedenheit der Arbeitnehmer*innen positiv beeinflusst hat. Aktuell 

ist es Betriebsleiter B8 nicht möglich, das Angebot aufrechtzuhalten. Grund sind hohe Kosten 

für die Anstellung einer Hauswirtschafterin sowie ein enormer zeitlicher Aufwand während der 

Hauptarbeitszeit. Weiterhin erhalten Arbeitnehmer*innen kostenlos Feuerholz. Maschinen und 

Fahrzeuge des Betriebes werden für den privaten Gebrauch der Arbeitnehmer verliehen. Be-

triebsleiter B2, B3 und B4 sowie Betriebsleiterin B6 schließen für die Arbeitnehmer*innen Han-

dyverträge ab oder zahlen ein Handygeld, wenn das private Smartphone auch für betriebliche 

Telefonate genutzt wird. Einige Betriebsleiter*innen zahlen Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Alle 

Betriebsleiter*innen bieten die Möglichkeit an, die Arbeitnehmer*innen in Form einer betrieb-

lichen Altersvorsorge zu unterstützen. Neben den betrieblichen Sozialleistungen werden staat-

lich geförderte, freiwillig zu zahlende Prämien, genutzt. Die Betriebsleiter B1, B5 und Betriebs-

leiterin B6 gaben an, unter anderem die Corona- sowie Inflationsausgleichsprämie an ihre Ar-

beitnehmer*innen ausgezahlt zu haben. Betriebsleiter B8 schlussfolgert, dass auf allen land-

wirtschaftlichen Betrieben noch Potenzial in der Gestaltung der finanziellen Dimension exis-

tiert. Aktuell wird die Landwirtschaft häufig mit schlechter Bezahlung assoziiert. 

Zuletzt werden die Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten landwirtschaftlicher Arbeitneh-

mer*innen zusammengefasst. Im Modell zur Arbeitszufriedenheit von Näther et al. findet dieser 

Faktor aufgrund fehlender Relevanz für landwirtschaftliche Arbeitnehmer*innen keine Berück-

sichtigung. Die befragten Betriebsleiter*innen teilen die Einschätzung, dass das Interesse an 

Fort- und Weiterbildung sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Entscheidend ist die Persönlichkeit 

der Fachkraft sowie das Thema der Fort- bzw. Weiterbildung. In der Regel besteht ausschließ-

lich Interesse an der technischen Fortbildung zur Bedienung von Maschinen. Bei der Einwei-

sung in neue Maschinen findet laut Betriebsleiter B8 aufgrund der heutigen Komplexität der 

Technik zwangsläufig eine umfangreiche Fortbildung statt. Weitere Fort- und Weiterbildungen 
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sind in der Regel nicht erwünscht. Betriebsleiter B8 stellte in der Vergangenheit fest, dass Ar-

beitnehmer*innen, die ein erhöhtes Interesse an Fortbildungen aller Art besitzen, den Betrieb 

langfristig wieder verlassen, um beruflich aufzusteigen. Alle Betriebsleiter*innen schlussfol-

gern, dass sie jegliches Interesse an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen unterstützen. Sie zei-

gen ihren Mitarbeitern unterschiedliche Möglichkeiten auf sich weiterzubilden, die diese frei-

willig nutzen können. Ausschließlich bei Pflanzenschutzfortbildungen besteht die Pflicht teil-

zunehmen. Die Mitarbeiter*innen von Betriebsleiter B2, B3 und B4 nehmen regelmäßig an ei-

nem Arbeitnehmerseminar der Landwirtschaftskammer Niedersachsen teil. Bei diesem findet 

vier Tage eine Schulung zu aktuellen Themen der Landwirtschaft statt. Das Seminar wird mit 

Exkursionen zu unterschiedlichen landwirtschaftlichen Unternehmen beendet.  

 

Hypothese 3 kann nicht bestätigt werden. Entgegen der Behauptung, die Landwirtschaft stelle 

eine unattraktive Arbeitsstelle dar, zeigen die Ergebnisse der Betriebsleiterbefragung, dass um-

fangreiche Gestaltungsmöglichkeiten genutzt werden, aus denen Attraktivität resultiert.  

Das Bewusstsein der Betriebsleiter*innen über die Bedeutung der Kommunikation stellt eine 

optimale Ausgangssituation dar, um die Attraktivität der landwirtschaftlichen Arbeitsstelle zu 

verbessern. Betriebsleiter*innen besitzen Kenntnisse über die Herausforderungen von Kommu-

nikation. Mit ihren Aussagen wird deutlich, dass sie Kommunikationsmodelle wie das „Vier-

Seiten-Modell“ nach Schulz von Thun oder das „Eisbergmodell“ in der Praxis erkennen und 

versuchen entsprechend ihr Handeln anzupassen. Es ist anzunehmen, dass die Größe eines „er-

weiterten“ Familienbetriebes und die damit einhergehenden besonderen Rahmenbedingungen 

sich als Vorteil für eine gelingende Kommunikation herausstellt. Enger Kontakt zwischen Vor-

gesetzten und Arbeitskräften sowie ein regelmäßiger Austausch ermöglichen, dass Kommuni-

kation realisiert wird. Der Großteil der niedersächsischen Betriebsleiter*innen handelt mit der 

Durchführung von Feedbackgesprächen fortschrittlich und kommt damit dem in Kapitel 4.2.1. 

erläuterten Wunsch  der Mitarbeiter*innen nach regelmäßig Rückmeldung zur Ausführung ih-

rer Tätigkeit nach (Dippmann, L., 2010). Kommunikation ermöglicht, dass Betriebsleiter*innen 

die Anreize ihrer Arbeitnehmer*innen vor dem Hintergrund des Anreiz-Beitrags-Modells bes-

ser einschätzen können. Weiterhin können Konflikte vermieden beziehungsweise frühzeitig auf 

diese reagiert werden.  

Die befragten Betriebsleiter*innen betonen, dass sie einen kooperativen Führungsstil befürwor-

ten. Damit verwenden sie die für die Landwirtschaft empfohlene Vorgehensweise (Knoop, M., 

Theuvsen, L., 2018). Außerdem setzen Betriebsleiter*innen die Empfehlung, situationsabhän-

gig zu reagieren um (Theuvsen, L., 2009). Vor allem in Bezug auf die technische Ausstattung 

der Betriebe wird Fachkräften Entscheidungsmacht eingeräumt. Fachliche Entscheidungen im 
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Pflanzenbau sowie in der Tierhaltung werden vorwiegend alleine durch die Betriebsleiter*in-

nen getroffen. Hiermit reagieren Betriebsleiter*innen auf die in Kapitel 4.2.3 differenzierten 

Wünsche von Arbeitskräften, Verantwortung zu übernehmen (Mayer, C., 2015). Es ist aber 

auch denkbar, dass dieses Vorgehen von Fachkräften als nicht ausreichend oder sogar als un-

aufrichtig wahrgenommen wird, da es sich bei den Entscheidungen nicht um solche handelt, 

die den Betriebserfolg maßgeblich mitbestimmen. Das Vorgehen der Betriebsleiter*innen ist 

im Hinblick auf Arbeitnehmervorstellungen differenziert zu beurteilen. Die Größe von „erwei-

terten“ Familienbetrieben ist auch beim „Vorgesetzten-Mitarbeiter-Verhältnis“ von Vorteil. 

Betriebsleiter*innen können durch die praktische Mitarbeit Verständnis für die Anliegen ihrer 

Arbeitnehmer*innen entwickeln. Durch die geringe Distanz gelingt es, Situation aus der Per-

spektive der Mitarbeiter*innen zu beurteilen. Großen Unternehmen gelingt dies häufig nicht, 

da Betriebsleiter*innen in der Praxis weniger präsent sind. Im Hinblick auf die soziale Dimen-

sion kann die niedersächsische Landwirtschaft folglich überwiegend als attraktiver Arbeitgeber 

eingeordnet werden.  

Aufenthaltsräume besitzen auf den Betrieben noch Optimierungspotenzial. Es ist allerdings 

fraglich, inwiefern dies notwendig ist. Da die „erweiterten“ Familienbetriebe nur wenige Ar-

beitskräfte beschäftigen, ist die Verhältnismäßigkeit von Kosten und Nutzen in der Regel nicht 

gegeben. Wichtigerer scheint die Ausstattung von Werkstatt und Treckern, da diese den Haupt-

arbeitsplatz landwirtschaftlicher Fachkräfte darstellen. Hier wird von Seiten der Betriebslei-

ter*innen bereits für eine optimale Ausstattung gesorgt. Die Bedeutung von Arbeitserleichte-

rung scheint vor dem Hintergrund von technischem Fortschritt sowie Digitalisierung an Bedeu-

tung zu verlieren. Die Betriebsleiter*innen haben umfangreich in eine moderne Ausstattung 

investiert. Allerdings zeigt Kapitel 4.2.3, dass trotz des Fortschrittes Landwirtschaft nach wie 

vor eine sehr körperliche Tätigkeit ist. Die aufgeführten Zahlen der SVLFG verdeutlichen, dass 

Arbeitsunfälle sowie Berufskrankheiten aufgrund der landwirtschaftlichen Beschäftigung hoch 

sind (Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, 2022). Vor dem Hinter-

grund des demografischen Wandels ist anzunehmen, dass es von zunehmender Bedeutung ist, 

Fachkräfte länger im Betrieb zu beschäftigen und Arbeitsmarktabgänge aufgrund von Krank-

heit oder Verletzung zu reduzieren. Umfangreiche  Maßnahmen zur Gesunderhaltung der Ar-

beitnehmer*innen scheinen sinnvoll zu sein (Mesaros, L. et al., 2009). Dazu zählt auch der 

kontinuierliche Abgleich von vorhandener Technik mit Neuerungen am Markt. Die Tätigkeits-

dimension in der Landwirtschaft kann zusammenfassend als attraktiv bewertet werden. 

Die Arbeitszeit stellt die größte Herausforderung für Betriebsleiter*innen im Hinblick auf At-

traktivität der Arbeitsstelle dar. Tierhaltende Betriebe können laut Befragung gesetzliche Vor-

schriften einhalten. Alle befragten Ackerbaubetriebe haben hiermit große Schwierigkeiten. Die 
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befragten Betriebsleiter*innen können auch außerhalb von Spitzenzeiten die Arbeitszeit nicht 

entsprechend reduzieren. Es ist vorstellbar, dass die Ursache hierfür in der Spezialisierung der 

Ackerbaubetriebe liegt. Viele haben durch die Aufbereitung und Vermarktung ihrer Erntepro-

dukte auch außerhalb der Saison ein großes Arbeitspensum zu bewältigen. Mit über 60 Stunden 

pro Woche liegt die Arbeitszeit deutlich über den gesetzlich erlaubten 48 Stunden pro Woche 

(Brandner, M, Fröhlich, A, 2023). Auch überschreitet diese Zeit die in Studien erfasste, wö-

chentliche Arbeitszeit landwirtschaftlicher Arbeitnehmer*innen aus Kapitel 4.2.2. Befragungen 

von landwirtschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie der Betriebsleiter*innen ver-

deutlichen, dass das hohe Arbeitspensum akzeptiert ist (Näther, M., et al., 2015). Es ist davon 

auszugehen, dass die Betriebsleiter*innen im Vorfeld die hohe wöchentliche Arbeitszeit kom-

muniziert haben, sodass Arbeitnehmer*innen, die die Beschäftigung antreten, damit einverstan-

den sind. Vor dem Hintergrund des in Kapitel 3.3.2 erläuterten Wertewandels der Gesellschaft 

besteht die Möglichkeit, dass die Akzeptanz der hohen wöchentlichen Arbeitszeit zurückgehen 

wird. Ein hohes Arbeitspensum erschwert die Realisierung der gewünschten work-life-balance 

(Drexler, J., Eggersdorfer, K., 2022, Klaffke, M., 2021 und Krüger, K., 2018). Studien bestäti-

gen, dass bereits junge landwirtschaftliche Arbeitnehmer*innen vermehrt Kritik ausüben 

(Dippmann, L., 2010). Es ist anzunehmen, dass für außerlandwirtschaftliche Personen die Ar-

beitszeit ein Ausschlusskriterium darstellt. Vor dem drohenden Fachkräftemangel in Nieder-

sachsen ist es daher notwendig, die Arbeitszeit zu flexibilisieren. Auf diese Weise kann Ar-

beitszufriedenheit landwirtschaftlicher Fachkräfte langfristig gewährleistet bleiben und die An-

zahl potenzieller Arbeitskräfte erhöht werden. Außerdem öffnet man sich potenziellen Erwerbs-

gruppen. Die aktuelle Arbeitszeit in der Landwirtschaft schließt zum Beispiel Personen, die 

eine Familie zu versorgen haben, grundsätzlich aus (Mesaros, L., et al., 2009). Teilzeit findet 

in der niedersächsischen Landwirtschaft bisher nur selten Anwendung. Es ist vorstellbar, dass 

auf landwirtschaftlichen Betrieben ein Schichtsystem etabliert wird, damit Arbeitszeitenvor-

stellungen umgesetzt und gesetzliche Rahmenbedingungen eingehalten werden. Allerdings ist 

dieses Vorgehen mit einem Zusatzbedarf an Fachkräften verbunden. Es ist fraglich, inwiefern 

eine Realisierung mit dem vorhandenen Fachkräftepotenzial möglich ist. Die organisatorische 

Dimension in der niedersächsischen Landwirtschaft ist aktuell nicht attraktiv und stellt den ent-

scheidenden Faktor dar, der zu einer negativen Einordnung der landwirtschaftlichen Arbeits-

stelle führt.  

Die landwirtschaftlichen Betriebsleiter*innen in Niedersachsen bieten zahlreiche Benefits an. 

Diese können die Attraktivität der Arbeitsstelle verbessern, da aus ihnen private Vorteile resul-

tieren. Der Bruttoarbeitslohn, den landwirtschaftliche Arbeitnehmer*innen in Niedersachsen 

erhalten, ist in der Regel über 18€ einzuordnen. Diese Angaben weichen deutlich von den 
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14,53€ pro Stunde, die der Entgeltatlas ermittelt hat, ab (Bundesagentur für Arbeit, 2021). Auch 

die aktuell vorgeschlagenen Tariflöhne für Niedersachsen mit 14,50 € pro Stunde für Fachkräfte 

und 16,50 € pro Stunde für Personen mit Meisterabschluss liegen deutlich unter diesem Niveau 

(Arbeitsgemeinschaft für Landberatung, 2022). Es ist abzuleiten, dass die befragten Betriebs-

leiter*innen aufgrund eines sehr eingegrenzten Arbeitsmarkts für Fachkräfte bereits höhere 

Löhne auszahlen. Die gestiegenen Löhne zeigen, dass die Betriebsleiter*innen einen verstärk-

ten Wettbewerb mit Berufskollegen und -kolleginnen, aber auch mit anderen Branchen wahr-

nehmen. Es ist davon auszugehen, dass es notwendig ist, das Lohnniveau stark anzuheben, um 

weiterhin Teilnehmer*in des Wettbewerbes zu bleiben. Aus dieser Entwicklung wird deutlich, 

dass die Fachkräftesituation auf niedersächsischen Betrieben sich zuspitzt. Hiermit liegt ein 

weiterer Hinweis für den drohenden Fachkräftemangel vor. Im Rahmen der finanziellen Di-

mension haben die landwirtschaftlichen Betriebsleiter*innen innerhalb ihrer Möglichkeiten re-

agiert. Die Umsetzung von Leistungslöhnen scheint vor den geschilderten Bedenken der nie-

dersächsischen Betriebsleiter*innen keine Handlungsempfehlung darzustellen. Zusammenfas-

send ist die finanzielle Attraktivität der niedersächsischen Landwirtschaft zufriedenstellend ein-

zuordnen.  

Die Aussagen der befragten Betriebsleiter*innen hinsichtlich Fort- und Weiterbildung von 

Fachkräften sind deckungsgleich mit der Einschätzung von Näther et al. (Näther, L., et al, 

2013). Aus Mitarbeiterbefragungen von Mayer resultieren wie erläutert gegenteilige Ergebnisse 

(Mayer, C., 2015). Da den befragten Betriebsleitern und Betriebsleiterinnen die Fort- und Wei-

terbildung ihrer Fachkräfte wichtig ist, ist davon auszugehen, dass keine Unzufriedenheit auf-

grund fehlender Fortbildungsmöglichkeiten entstehen wird. Betriebsleiter*innen zeigen, dass 

sie umgehend auf Wünsche, Fort- und Weiterbildung betreffend, reagieren werden. Trotz des 

geringen Wunsches nach Fort- und Weiterbildung, ist zu betonen, dass die Qualität der Fach-

kräftebeiträge gesichert, da permanent durch Einweisung und Schulungen unbewusst Weiter-

bildungsmaßnahmen umgesetzt werden (Mesaros, L., et al, 2009).   

 

6.4 Hypothese 4 

 
H4: Landwirtschaftliche Betriebsleiter*innen ergreifen nur in geringem Umfang Rekrutie-

rungsmaßnahmen, um Fachkräfte anzuwerben. 

 

Damit in Zukunft eine ausreichende Anzahl an Fachkräften auf dem landwirtschaftlichen Ar-

beitsmarkt zur Verfügung steht, ist es notwendig, interessierten jungen Menschen eine hoch-
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wertige Ausbildung zu ermöglichen. Unter den befragten Betriebsleitern und Betriebsleiterin-

nen wird diese Möglichkeit der Fachkräftesicherung unterschiedlich genutzt. Drei Betriebslei-

ter gaben an, keine Ausbildungsplätze anzubieten. Ursächlich dafür sind in erster Linie ihre 

persönlichen hohen Ansprüche an die Ausbildungsqualität. Für Betriebsleiter B1 ist es von Re-

levanz, dass Ausbilder*innen neben den fachlichen Qualifikationen auch aufgrund des Wesens 

geeignet sind. Auf reinen Ackerbaubetrieben stellen saisonale Arbeitsspitzen eine Schwierig-

keit dar. In diesen ist es, laut Betriebsleiter B1, nicht möglich, Auszubildende im Hinblick auf 

die Arbeitszeit gesetzeskonform zu beschäftigen. Im Winter hingegen fehlen Beschäftigungs-

möglichkeiten für Auszubildende. Betriebsleiter B2 erläuterte beispielhaft für seinen Betrieb, 

dass über einen Zeitraum von circa zwei Monaten keine Aufgaben für Auszubildende anfallen. 

Für viele der Befragten ist es schwierig, Auszubildende unter diesen Bedingungen in Be-

triebsabläufe sowie in die Betriebsstruktur zu integrieren. Einige Betriebsleiter*innen gaben an, 

dem zusätzlichen zeitlichen Aufwand für die Ausbildung einer jungen Person nicht nachkom-

men zu können. Für die Betriebe, die keine Ausbildungsplätze anbieten, ist die fehlende Kal-

kulierbarkeit der Fähigkeiten der Auszubildenden ein Ausschlusskriterium. Eine Besonderheit 

der landwirtschaftlichen Ausbildung ist, das Ausbildungsbetriebe häufig Unterkunft und Ver-

pflegung zur Verfügung stellen. Hierdurch entsteht ein Familienanschluss. Können Betriebslei-

ter*innen dies nicht ermöglichen, verzichten sie oft darauf, Ausbildungsplätze auszuschreiben. 

Vier der befragten Betriebsleiter*innen gaben an, im Betrieb auszubilden. Betriebsleiterin B6 

betonte die Vorteile von Auszubildenden. Vor allem die flexible Einsetzbarkeit sowie neues 

Wissen, das Auszubildende mit einbringen, bereichern die Betriebe. Betriebsleiter B5 und B8 

sowie Betriebsleiterin B6 teilen die Erfahrung, dass die Ausbildung von jungen Menschen eine 

langfristige Strategie sein kann, um Fachkräfte zu sichern. Trotzdem betont Betriebsleiter B5, 

dass die langfristige Fachkräfterekrutierung nicht im Vordergrund der Ausbildung steht. Wich-

tig ist ihm der Wissensaustausch sowie die Freude, die ihm die Arbeit mit den jungen Menschen 

bringt. Für seinen Betrieb stellen Auszubildende kurzfristige Arbeitskräfte dar. Auch für Be-

triebsleiter B3 und B4 steht nicht die langfristige Fachkräftesicherung im Fokus, sie äußern sich 

in diesem Zusammenhang wie folgt:  

 

„Aber wir bilden nicht mit dem Hintergedanken aus, dass wir dadurch einen Mitarbeiter finden, 

das nicht. (...). Das ist nicht der Ansporn hier auszubilden.“  Experteninterview 3, Z. 571-575 

 

Vielmehr ist es Betriebsleiter B3 und B4 wichtig, in Form der Ausbildung „etwas zurückzuge-

ben“. Für Betriebsleiter B1 ist es eindeutig, dass Ausbildung eine Möglichkeit der langfristigen 
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Mitarbeitergewinnung sein kann, für ihn steht aber auch fest, dass die besonderen Bedingungen 

der landwirtschaftlichen Ausbildung dies erschweren. Er fasst es wie folgt zusammen:  

 

„Das wäre eine Strategie. Ich weiß aber auch andersrum, das ist wahrscheinlich ein Wunsch, 

vielleicht auch ein frommer Wunsch, weil grundsätzlich sind diese Lehrlinge ja so jung, dass 

sie in der Regel sich nach der Ausbildung sowieso nochmal umorientieren wollen. Meistens 

sind es eher junge Betriebsleiter, die später selbst mal auf den eigenen Betrieb gehen.“ Exper-

teninterview 1, Z. 290-294 

 

Neben der Ausbildung nutzten alle Betriebsleiter*innen die Anwerbung von Quereinsteigern 

und Quereinsteigerinnen als Strategie der Fachkräfterekrutierung. Wie in Kapitel 6.1 beschrie-

ben besitzen diese Potenzial, um als Fachkraft in landwirtschaftlichen Betrieben zu arbeiten. In 

den Betrieben arbeiten Fachkräfte aus nicht-landwirtschaftlichen Betrieben sowie mit Migrati-

onshintergrund. 

Die Wahl und die Anzahl der Instrumente zur Fachkräfterekrutierung variiert zwischen den 

Betrieben. Von allen genutzt wird die sogenannte Mund-zu-Mundpropaganda. Einige Betriebs-

leiter*innen berichten mithilfe ihres Netzwerkes bereits Fachkräfte gewonnen zu haben. Einige 

Betriebsleiter*innen nutzen Printmedien zur Veröffentlichung von Stellenanzeigen. Die beiden 

Betriebsleiter B3 und B4, sowie Betriebsleiter B7 berichten davon regionale Zeitungen zu nut-

zen. Betriebsleiter B1 sowie die Betriebsleiter B3 und B4 nutzen die regionale Fachpresse in 

Niedersachsen zur Fachkräfterekrutierung. Betriebsleiter B2 betont bisher ausschließlich über 

dieses Instrument Stellenanzeigen veröffentlicht zu haben. Einzig Betriebsleiter B8 nutzt die 

Möglichkeit, über Aushänge in Schulen auf offene Stellen im Betrieb aufmerksam zu machen. 

Bis auf Betriebsleiter B2 nutzen alle befragten Betriebsleiter*innen digitale Medien, um Stel-

lenanzeigen zu teilen. Von einigen wird eBay Kleinanzeigen genutzt. Ausschließlich Betriebs-

leiter B8 sucht Fachkräfte über digitale Jobportale. Die meisten Betriebsleiter*innen nutzen die 

Sozialen Medien zur Verbreitung von Stellenanzeigen. Die Betriebsleiter B1, B3 und B4 sowie 

Betriebsleiterin B6 teilen ihre Stellenanzeigen über ihre privaten Accounts bei Facebook, Ins-

tagram oder WhatsApp, um eine hohe Reichweite zu erzielen. Die Betriebe von Betriebsleiter 

B5 und B8 nutzen einen eigenen Instagramauftritt zur Fachkräfterekrutierung. Weiterhin be-

steht die Möglichkeit, über die Website „Talente-gesucht“ den Betrieb für potenzielle Auszu-

bildende zu beschreiben und ihnen damit einen attraktiven Ausbildungsplatz aufzuzeigen. 

Diese Möglichkeit nutzen Betriebsleiter B5 und Betriebsleiterin B6. Instrumente, die einen hö-

heren finanziellen Aufwand verlangen, werden selten präferiert. Lediglich Betriebsleiter B7 gab 

an, für eine private Arbeitsvermittlung bereits Geld investiert zu haben. Betriebsleiter B2 zieht 
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unter einer sich verschärfenden Fachkräftesituation in Erwägung, in Zukunft einen kostspieli-

gen „Head-Hunter“ zu engagieren. Für Betriebsleiter B5 ist es eine Option, die kostenpflichtige 

Plattform „step stone“ in Zukunft zu nutzen.  

Die Interviews zeigen, dass ausschließlich die Betriebsleiter B3 und B4 sowie Betriebsleiter B8 

die zur Verfügung stehenden Instrumente vielseitig einsetzen. Die Betriebsleiter B3 und B4 

betonen, dass sie die Wahl eines Instrumentes nach ausgewählten Kriterien treffen. Sie legen 

bereits im Vorfeld ein Personen-Profil für die offene Stelle im Betrieb an. Wird eine jüngere 

Person für die Außenwirtschaft gesucht, so verwenden sie in erster Linie die sozialen Medien, 

um ihre Stellenanzeige zu verbreiten. Für eine Stelle im Büro beispielsweise suchten sie in der 

Vergangenheit eine weibliche Person, deren Kinder bereits die Schule beendet hatten. In diesem 

Fall nutzten sie die regionale Zeitung als einziges Instrument. Die Betriebsleiter betonen, dass 

es ihnen sehr wichtig ist, Stellenausschreibungen weniger förmlich zu formulieren. In Anleh-

nung an das Betriebsklima wählen sie einen lockeren Stil aus.  

Das Marketing Instrument „Employer Branding“ wird von keinem Betrieb in Gänze bewusst 

genutzt. Es ist in keinem Betrieb ein umfassendes Konzept mit der Verknüpfung einzelner Fak-

toren zu erkennen. Grund ist die häufig infrage gestellte Notwendigkeit des Konzeptes. Be-

triebsleitern und Betriebsleiterinnen gelingt es nicht, eine Einschätzung bezüglich der Relevanz 

und der Auswirkungen für Arbeitnehmer*innen zu tätigen. Infolgedessen bereitet es ihnen 

Schwierigkeiten in einer Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen, den Nutzen eindeutig zu 

benennen. Für Betriebsleiter B1 steht fest, kein Konzept im Rahmen des Employer Brandings 

zu entwickeln, solange daraus kein Zusatznutzen für die Vermarktung seiner Produkte resul-

tiert. Auch für Betriebsleiterin B6 ist fraglich, inwieweit sie Maßnahmen des Employer 

Brandings ergreifen würde, wenn ihr Betrieb keine Lohnarbeiten anbieten würde und der Zu-

satznutzen der Kundengewinnung wegfällt. Betriebsleiter B2 vermutet einen positiven Einfluss 

des Employer Brandings auf die Fachkräfterekrutierung. Betriebsleiter B3 und B4 berichten, 

dass sie von ihren Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen für Hoflogo sowie einheitliche Ar-

beitskleidung unerwartet positives Feedback erhalten haben:    

 

„Hatten wir vorher auch für unnötig gehalten, aber es bringt doch mehr, als man selber 

glaubt.“ Experteninterview 3, Z. 624-626 

 

Für Betriebsleiter B8 steht fest, dass Employer Branding die Bekanntheit eines Betriebes för-

dert. Er schlussfolgert einen positiven Effekt auf die Fachkräfterekrutierung. Inwieweit Emplo-

yer Branding zur langfristigen Mitarbeiterbindung im Betrieb beitragen kann, wird differenziert 

und zum Teil gegensätzlich beurteilt.  
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Abschließend ist die Einordnung von überbetrieblichen Maßnahmen durch die Betriebslei-

ter*innen wichtig. Im Folgenden wird herausgestellt, inwieweit übergeordnete Institutionen bei 

der Fachkräfterekrutierung Hilfestellungen leisten können und welche Maßnahmen außerhalb 

des betrieblichen Umfelds als sinnvoll klassifiziert werden. Die Befragung der Betriebslei-

ter*innen ergab, dass die Fachkräfterekrutierung als einzelbetriebliche Herausforderung bewer-

tet wird. Für die meisten Betriebsleiter*innen spielen überbetriebliche Maßnahmen nur eine 

untergeordnete Rolle. Betriebsleiter B8 fasst die Problematik im Folgenden zusammen: 

 

„Ich glaube, das ist eine einzelbetriebliche Situation und das bleibt auch weiterhin dem ein-

zelnen Unternehmer überlassen das zu tun, (...). Ja, (...), um das zu tun, müsstest du in so viele 

Bereiche eingreifen, um das attraktiv zu machen, dass ich sage, wie soll das eine übergeord-

nete, ich sag mal Einrichtung, in welcher Form auch immer, (das) eigentlich leisten. (...). Also 

was kann jetzt eine Landwirtschaftskammer, ein Landvolk oder sonst irgendwas bei mir auf 

dem Betrieb bewirken? Sie können mir kein Geld geben, damit ich irgendwelche Maßnahmen 

tun kann. Sie können sich hinstellen und für ein allgemeines Bild sorgen.“ Experteninterview 

7, Z. 849-862 

 

Dem stimmen die weiteren befragten Betriebsleiter*innen zu. Sie betonen die Bedeutung von 

Öffentlichkeitsarbeit für landwirtschaftliche Betriebe. In dieser Angelegenheit wünschen sie 

sich Verbandsarbeit. Betriebsleiter B1 begründet die Notwendigkeit von Öffentlichkeitsarbeit 

wie folgt: 

 

„Grundsätzlich ist es, glaube ich, für jede Branche gut, wenn sie sich drum kümmert ein gutes 

Image zu haben und dass die Leute auch gerne in die Branche gehen wollen.“ Experteninter-

view ,. Z. 331 – 333 

 

Die Betriebsleiter B3 und B4 fordern, in Schulen Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Inwieweit 

durch diese Maßnahme die Fachkräfterekrutierung erleichtert wird, ist für sie fraglich. Sie 

können sich allerdings vorstellen, dass durch eine steigende Akzeptanz der Landwirtschaft 

auch der Beruf wieder attraktiver wird.  

 

Hypothese 4 kann aufgrund der dargestellten Ergebnisse nicht uneingeschränkt bestätigt wer-

den. Die befragten Betriebsleiter*innen nutzen nicht ausschließlich den landwirtschaftlichen 

Arbeitsmarkt, sondern engagieren sich ebenfalls in der Ausbildung von Berufseinsteigern und 
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Berufseinsteigerinnen und greifen auf ausgewähltes außerlandwirtschaftliches Fachkräftepo-

tenzial zurück. Weiterhin werden unterschiedliche Instrumente der Fachkräfterekrutierung ge-

nutzt. 

In einer Vielzahl von landwirtschaftlichen Betrieben in Niedersachsen wird ausgebildet. Über 

die Hälfte der befragten Betriebsleiter*innen gab an, Ausbildungsplätze anzubieten. Der BIBB-

Datenreport erfasst eine Ausbildungsbetriebsquote über alle landwirtschaftlichen Betriebe in 

Deutschland von 17,9%. Dabei gibt die Ausbildungsbetriebsquote an, wie hoch der Anteil der 

ausbildenden Betriebe an allen Betrieben mit sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten ist. 

Aufgrund der Diskrepanz zwischen BIBB-Report und Betriebsleiterbefragung ist zu vermuten, 

dass die Ergebnisse der Betriebsleiterumfrage die tatsächliche Situation in Niedersachsen über-

schätzen und nicht realitätstreu wiedergeben. Im Branchenvergleich ist die landwirtschaftliche 

Ausbildungsbetriebsquote unterdurchschnittlich. Die Ausbildungsbetriebsquote über alle Bran-

chen in Deutschland beträgt 20% (Bundesinstitut für Berufsbildung, 2017). Die niedrige Aus-

bildungsbetriebsquote ist häufig mit der Betriebsgröße zu begründen. Vor allem für „erwei-

terte“ Familienbetriebe stellt die Ausbildung ein personelles Risiko dar. Erbringen ein Auszu-

bildende keine ausreichende Arbeitsleistung, bedeutet das für alle weiteren Arbeitskräfte einen 

erheblichen Anstieg des Arbeitspensums. Einen Auszubildenden zusätzlich zu beschäftigen ist 

bei den Betriebsgrößen mit wenigen Arbeitskräften ein großer Kostenfaktor. Da es sich bei den 

Auszubildenden oft um zukünftige Betriebsleiter*innen handelt, können in der Landwirtschaft 

mithilfe der Ausbildung nur in begrenztem Umfang qualifizierte Fremdarbeitskräfte rekrutiert 

werden. Um vor allem die Anzahl der benötigten Fremdarbeitskräfte zu erhöhen, ist es notwen-

dig Personen außerhalb des landwirtschaftlichen Umfeldes anzusprechen. Der in Kapitel 3 er-

läuterte Wertewandel wirkt gegensätzlich zu diesen Bestrebungen. In Folge des Wandels findet 

eine Entfremdung der Gesellschaft und damit auch der potenziellen Berufseinsteiger*innen 

ohne landwirtschaftlichen Hintergrund statt (Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-

schaft, 2020). Diese Entwicklung stellt eine Bedrohung für landwirtschaftliche Betriebe dar, 

weil Nachwuchskräftepotenzial möglicherweise verloren geht. An dieser Stelle sehen die be-

fragten Betriebsleiter*innen die Branchenvertretung in der Pflicht. Eine Studie von Kühl et al. 

unterstützt die Forderung der Betriebsleiter*innen. Für sie steht fest, dass die landwirtschaftli-

che Interessenvertretung Verantwortung für eine zielführende Öffentlichkeitsarbeit trägt. Ziel 

muss es laut Kühl et al. sein, ein „positives Bild der Landwirtschaft“ in der Gesellschaft zu 

manifestieren (Kühl, R., et al., 2017). Betriebsleiter*innen müssen Öffentlichkeitsarbeit von 

der Branchenvertretung einfordern, aber auch aktiv Unterstützung anbieten, um das Image der 

Landwirtschaft zu verbessern und das Potenzial an interessierten Berufseinsteigern zu vergrö-

ßern. Im Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Ausbildung bietet es sich beispielweise 
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an, die Besonderheiten des Ausbildungssystems öffentlichkeitswirksam hervorzuheben. Der fa-

miliäre Anschluss auf dem Ausbildungsbetrieb sowie der vorgesehene mehrmalige Betriebs-

wechsel in der Ausbildungszeit können als Anreize für potenzielle Berufseinsteiger*innen ge-

nutzt werden. Für aufgezeigte Herausforderungen gilt es Lösungskonzepte zu entwickeln. Be-

triebsleiter B8 zeigt eine Möglichkeit auf, um der Saisonalität auf reinen Ackerbaubetrieben 

gerecht zu werden. Sein Betrieb kooperiert mit einem tierhaltenden Betrieb. Mehrere Auszu-

bildende befinden sich im Austausch zwischen den beiden Betrieben. Auf diese Weise kann es 

gelingen, in Spitzenarbeitszeiten gesetzliche Rahmenbedingungen hinsichtlich der Arbeitszeit 

einzuhalten und auch im Winter ausreichend Beschäftigungsmöglichkeiten für die Auszubil-

denden vorzuhalten. Betriebsleiter B8 berichtet von einem positiven Feedback der Auszubil-

denden. Dieses Konzept stellt auch für weitere Ackerbaubetriebe eine Möglichkeit dar, die Aus-

bildung in ihren Betrieb zu integrieren. Da Berufsausbildung das Fundament für die Generie-

rung von Fachkräfte ist, sollten Betriebsleiter*innen in Niedersachsen mehr Bereitschaft zei-

gen, Ausbildungsplätze zu stellen.  

Die Erschließung von nicht ausgeschöpften Erwerbspotenzial findet in der niedersächsischen 

Landwirtschaft bereits Anwendung. Quereinsteiger*innen, Niedrigqualifizierte und Personen 

mit Migrationshintergrund einzustellen, ist in den Betrieben gängige Praxis. Nicht genutzt wird 

das Potenzial von Personen, die nicht in Vollzeit tätig sein können und das Potenzial von Ar-

beitslosen (Mesaros, L., et al., 2009). Unter den befragten Betriebsleitern und Betriebsleiterin-

nen müssen Vorurteile gegenüber Arbeitslosen abgebaut werden, um auch diese Gruppe als 

mögliches Erwerbspotenzial zu erschließen. Inwiefern Betriebsleiter*innen dazu bereit sind, ist 

vor dem Hintergrund des Arbeitnehmermarktes fraglich.  

Grundsätzlich greifen landwirtschaftliche Betriebsleiter*innen in Niedersachsen auf unter-

schiedliche Rekrutierungsinstrumente zurück. Hierbei wird häufig der Fokus auf traditionelle 

Instrumente gelegt. Eine Studie von Gindele et al. bestätigt, dass in der Landwirtschaft das 

direkte Gespräch und Stellenanzeigen in Printmedien sehr häufig genutzt werden (Gindele, N., 

et al., 2016). Die meisten Betriebsleiter*innen verwenden unabhängig vom Alter soziale Me-

dien zur Verbreitung von Stellenanzeigen und signalisieren damit den Einstieg in die Nutzung 

neuer, internetbasierter Instrumente. Mittlerweile nutzen generationsübergreifend 95% aller 

Menschen in Deutschland das Internet (Destatis, 2023). Für junge Generationen ist das Internet 

ein Alltagsbegleiter, der vielfältig genutzt wird (Krüger, K., 2018). Aufgrund der zunehmenden 

Bedeutung des Internets scheint es sinnvoll, weitere internetbasierte Instrumente anzuwenden. 

Die Erstellung einer Website kann eine Möglichkeit sein, den Betrieb für potenzielle Arbeit-

nehmer*innen greifbar zu machen. Ein weiteres Beispiel sind landwirtschaftliche Jobbörsen, 

die von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen oder anderen Institutionen zur Verfügung 
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gestellt werden. Bei der Auswertung der Interviews wird deutlich, dass ein Zusammenhang 

zwischen gewählten Rekrutierungsinstrumenten und Stellenbesetzungsproblemen besteht. Be-

triebsleiter*innen, die Schwierigkeiten bei der Besetzung offener Stellen besitzen oder erwar-

ten, nutzen in erster Linie traditionelle Instrumente. Betriebsleiter B8, der alle ihm zur Verfü-

gung stehenden Instrumente berücksichtigt und einen umfangreichen Internetauftritt pflegt, hat 

keine Stellenbesetzungsprobleme und erwartet diese auch nicht. Auch Betriebsleiter B3 und B4, 

die sich mit einer zielgruppenspezifischen Auswahl der Instrumente differenzieren, besitzen 

keine Schwierigkeiten, Fachkräfte zu rekrutieren. Es ist abzuleiten, dass es nicht ausreicht aus-

schließlich traditionelle Instrumente zu nutzen. Außerdem ist es notwendig, dass Betriebslei-

ter*innen Instrumente zielgerichtet anwenden.   

 

 

7 Handlungsempfehlungen 

 

 

Abbildung 16: Handlungsempfehlungen 

Quelle: in Anlehnung an Mesaros, L., Vanselow, A., Weinkopf, C., 2009 und  eigene Darstellung  
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Die in der vorangegangenen Diskussion ausgearbeiteten Handlungsempfehlungen, wie Be-

triebsleiter*innen in Niedersachsen auf den drohenden Fachkräftemangel reagieren können, 

werden in diesem Kapitel zusammengefasst. Abb. 16 dient als Übersicht. Grundlage bildet eine 

umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit, um das Image der Landwirtschaft zu verbessern und den 

Pool an potenziellen Fachkräften zu vergrößern. Die Vorzüge einer landwirtschaftlichen Ar-

beitsstelle und die Zufriedenheit landwirtschaftlicher Arbeitnehmer*innen sollten nicht aus-

schließlich branchenintern bekannt sein, sondern auch nach außen getragen werden. Hierauf 

können betriebliche Strategien aufbauen. Das Ausbildungsangebot landwirtschaftlicher Be-

triebe muss individuell an die Nachfrage angepasst werden. Betriebsleiter*innen müssen sich 

der Bedeutung der Ausbildung zur Sicherung des Fachkräftepotenzial bewusster werden. Ihr 

Engagement und die Bereitschaft betriebliche Kompromisse im Rahmen der Ausbildung ein-

zugehen, muss vergrößert werden. Mithilfe individueller Konzepte, die regionale Kooperatio-

nen zwischen tierhaltenden Betrieben und reinen Ackerbaubetrieben vorsehen, können schwie-

rige Rahmenbedingungen überwunden werden.  

Im Rahmen der Personalrekrutierung kann weiterhin unausgenutztes Erwerbspotenzial er-

schlossen werden. Dafür ist es notwendig, dass die Betriebsleiter*innen bei der Umsetzung von 

Gestaltungsmöglichkeiten der Arbeitsstelle flexibler werden. Es sollte auf Ansprüche von Per-

sonen, die bisher keine oder nur wenige Berührungspunkte mit der Landwirtschaft hatten, ein-

gegangen werden. Weiterhin ist eine zielgruppenspezifische und strukturierte Auswahl von 

Rekrutierungsinstrumenten sinnvoll. Die Nutzung internetbasierter Instrumente ist zu empfeh-

len.  

Um die Attraktivität des landwirtschaftlichen Arbeitsplatzes zu optimieren, können Betriebs-

leiter*innen den Arbeitsschutz verbessern und betriebliche Gesundheitskonzepte entwickeln. 

Hier sollte der technische Fortschritt in den Fokus rücken. Wird der technische Fortschritt vo-

rangetrieben, kann in Zukunft Fachkräfteersatzbedarf reduziert werden. Technischer Fortschritt 

ermöglicht weiterhin Arbeitserleichterung und kann Arbeitnehmer*innen zu einer Erhöhung 

des Renteneintrittsalters motivieren. Am wichtigsten ist es, dass Betriebsleiter*innen eine Re-

duzierung der hohen Arbeitsbelastung realisieren. Das bedeutet, dass in erster Linie hohe Ar-

beitszeiten reduziert werden müssen. Hier sollten flexible Arbeitszeitmodelle Anwendung fin-

den. Eine mögliche Option ist die Umsetzung eines Schichtsystems insbesondere in Arbeits-

spitzen.   

Alle Betriebe setzen unbewusst bereits zahlreiche Einzelkomponenten des Employer Brandings 

in ihrem Betrieb um. Dazu zählt zum Beispiel die Schaffung eines guten Betriebsklimas, die 

Umsetzung von Teambildungsmaßnahmen, der Besitz eines Hoflogos, oder die Verwendung 

der Sozialen Medien zur Vergrößerung der Betriebsreichweite. Im Rahmen des Employer 
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Brandings erschaffen Betriebe eine eigene „Arbeitgebermarke“ (Kühl, R., et al., 2017). Mit 

dieser können die Betriebe sich auf dem Arbeitsmarkt von Konkurrenten abheben. Die soge-

nannte „Unique Selling Proposition“ führt dazu, dass potenzielle Arbeitnehmer*innen sowie 

langfristige Mitarbeiter*innen eine einzigartige Vorstellung des landwirtschaftlichen Betriebes 

besitzen (Schuhmacher, F., Geschwill, R., 2009). Das Employer Branding hat zum Ziel, die 

Vorzüge des Betriebes für Arbeitnehmer*innen deutlich hervorzuheben und auf diese Weise 

die Attraktivität der Arbeitsstelle zu betonen (Kühl, R, et al., 2017). Mit Blick auf die Zukunft 

und die Ansprüche der jungen Generation, ist es sinnvoll, wenn Betriebe ihre Werte und Nor-

men in einem Unternehmensleitbild verankern und dieses kommunizieren. Es ist wichtig die 

Bekanntheit des Betriebes auszubauen, um das Fachkräftepotenzial für den einzelnen Betrieb 

zu erhöhen. Betriebsleitern und Betriebsleiterinnen ist zu empfehlen umgehend mit der Ent-

wicklung einer betriebsspezifischen Employer Branding Strategie zu beginnen, um nicht in eine 

Mangelsituation zu geraten. Es scheint sinnvoll, dass Betriebsleiter*innen in Niedersachsen das 

Employer Branding nutzen, um bereits vorhandene Komponenten zusammenzuführen und eine 

einheitliche Strategie zu entwickeln.  Zusammenfassend ist Employer Branding eine bevor-

zugte Strategie, da es gleichzeitig möglich ist, potenzielle Fachkräfte zu rekrutieren und vor-

handene Mitarbeiter*innen langfristig im Betrieb zu binden. Abb. 18 kann landwirtschaftlichen 

Betriebsleitern und Betriebsleiterinnen als Hilfestellung dienen, Employer Branding in ihrem 

Betrieb umzusetzen (Schuhmacher, F., Geschwill, R., 2009). 

 

Checkliste zur Erstellung einer Employer Branding Strategie: 

 
 Erstellen Sie eine Unternehmensvision. 

 Leiten Sie aus der Unternehmensvision Ihre personalpolitischen Grundsätze ab. 

 Erstellen Sie Führungsgrundsätze. 

 Überprüfen Sie, ob Anspruch an Verhalten und Wirklichkeit im Umgang übereinstimmen. 

 Überprüfen Sie, ob alle vorhandenen und praktizierten personalwirtschaftlichen Instru-

mente mit ihrer strategischen Ausrichtung übereinstimmen. 

 Definieren Sie Ihre Zielgruppen. 

 Definieren Sie konkrete Maßnahmen im Rahmen Ihrer Strategie.  

 Stellen Sie im ausreichenden Maße Ressourcen zur Verfügung. 

 Installieren Sie zur Überprüfung ein Berichtswesen. 

Abbildung 17: Checkliste zur Erstellung einer Employer Branding Strategie 

Quelle: in Anlehnung an Schuhmacher, F., Geschwill, R., 2009 
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Betriebsleiter*innen sollten Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich des Personalmanage-

mentes wahrnehmen und angebotene Hilfestellungen in Anspruch nehmen.  

 
 
8 Resümee 

 
In dieser Masterarbeit wurde die Fachkräftesituation landwirtschaftlicher Betriebe in Nieder-

sachsen analysiert. Dabei wurde deutlich, dass eine Vielzahl an Transformationsprozessen den 

landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt beeinflussen. Insbesondere der demografische Wandel so-

wie der technische Fortschritt haben sich als bestimmende Einflussfaktoren herausgestellt. Der 

steigende Bedarf nach Fremdarbeitskräften, die ständig im Betrieb beschäftigt sind, sowie die 

zunehmende Bedeutung komplexer Qualifikationen sind dabei für die Einordnung der Fach-

kräftesituation relevant. Laut Indikatoranalyse liegt aktuell kein Fachkräftemangel in der nie-

dersächsischen Landwirtschaft vor. Betriebsleiter*innen nehmen die Fachkräftesituation diffe-

renziert wahr. Aus ihren Aussagen kann kein Fachkräftemangel abgeleitet werden. Es stellt sich 

allerdings heraus, dass Veränderungen des Arbeitsmarktes bemerkt werden. Die Entwicklung 

zum „Arbeitnehmermarkt“ impliziert Herausforderungen für die Betriebsleiter*innen bei der 

Besetzung von vakanten Arbeitsstellen. Bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen kann für 

das Jahr 2030 ein Fachkräftemangel auf landwirtschaftlichen Betrieben in Niedersachsen prog-

nostiziert werden. Betriebsleiter*innen in Niedersachsen unterschätzen die Fachkräftesituation 

der Zukunft. Neben der zunehmenden Divergenz zwischen Fachkräften, die in die Rente ein-

treten, und denen, die in den Beruf einsteigen, wird Fluktuation die Fachkräftesituation zusätz-

lich verschärfen. Im Rahmen des Personalmanagements hat sich die Sicherstellung von Ar-

beitszufriedenheit als geeignet erwiesen, um auf die Fachkräftesituation zu reagieren. Es kön-

nen zeitgleich Fachkräfte beschafft sowie langfristig im Betrieb gebunden werden. Eine um-

fangreiche Anzahl an Studien zeigt, dass landwirtschaftliche Arbeitskräfte vielfältige Anforde-

rungen an die Arbeitsstelle stellen. Es wird allerdings auch deutlich, dass landwirtschaftliche 

Arbeitskräfte eine besondere Arbeitseinstellung besitzen. Prekäre Rahmenbedingungen der 

landwirtschaftlichen Tätigkeit werden akzeptiert. Im Gesamten sind landwirtschaftliche Ar-

beitskräfte mit ihrer Arbeitsstelle zufrieden. Die Ergebnisse der empirischen Auswertung legen 

nahe, dass auf den Betrieben in Niedersachsen bereits umfangreiche Maßnahmen im Rahmen 

des Personalmanagements umgesetzt werden, die Arbeitszufriedenheit sicherstellen. Vor allem 

die soziale Dimension kann durch die Größe von „erweiterten“ Familienbetrieben attraktiv aus-

gestaltet werden. In finanzieller Hinsicht positionieren sich landwirtschaftliche Betriebe im 

Vergleich zu anderen Branchen als Schlusslicht. Die Ergebnisse der Befragung zeigen aller-

dings, dass die Löhne für Fachkräfte in Niedersachsen angehoben wurden und sich anderen 
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Branchen annähern. Als erhebliche Schwierigkeit hat sich die Arbeitszeitengestaltung auf den 

Betrieben herauskristallisiert. Es ist gängig, dass der gesetzlich festgelegte Rahmen regelmäßig 

überschritten wird. Hier zeigen Betriebsleiter*innen wenig Flexibilität in ihren Handlungsmög-

lichkeiten. Neben der Gestaltung einer attraktiven Arbeitsstelle werden weitere Maßnahmen im 

Rahmen des Personalmanagements umgesetzt, um der Fachkräftesituation in Niedersachsen zu 

begegnen. Dazu zählt die Berufsausbildung sowie die Nutzung von unausgeschöpftem Er-

werbspotenzial. Auf den landwirtschaftlichen Betrieben in Niedersachsen finden in umfangrei-

chem Maß Rekrutierungsinstrumente Anwendung. Es ist festzuhalten, dass landwirtschaftliche 

Betriebsleiter*innen in Niedersachsen sich bei der Gestaltung der Arbeitsstelle gut positionie-

ren. Es werden viele Maßnahmen umgesetzt, die Arbeitszufriedenheit bei Fachkräften auslösen. 

Der Soll-Ist-Vergleich zeigt zahlreiche Schnittstellen von Ansprüchen an die Arbeitsstelle 

durch die Fachkraft mit der Erfüllung durch die Betriebsleiter*innen. Ammerlands Eingangs-

zitat, dass ein Fachkräftemangel häufig „selbstverschuldet“ ist, ist aufgrund der vorangegange-

nen Erkenntnisse nur partiell auf die Landwirtschaft anwendbar. Die beschriebene Ausgangs-

situation landwirtschaftlicher Betriebe in Niedersachsen bildet eine solide Grundlage, um das 

Personalmanagement auszubauen und strukturiert zu nutzen. Niedersächsische Betriebslei-

ter*innen besitzen Handlungsspielraum, um auf den drohenden Fachkräftemangel zu reagieren. 

Für die Fachkräftesituation landwirtschaftlicher Betriebe in Niedersachsen besteht weiterhin 

Forschungspotenzial. Grundsätzlich wurde in der Vergangenheit die Fachkräftesituation in der 

Landwirtschaft in erster Linie auf Bundesebene untersucht. Es ist notwendig, regionale und 

betriebsspezifische Erhebungen durchzuführen, um eine umfangreiche Datengrundlage zu er-

stellen. Die niedersächsischen Landwirtschaftszählungen sowie die Agrarstrukturerhebungen 

sind nicht ausreichend, um die Fachkräftesituation in Niedersachsen im Detail zu untersuchen. 

Im Hinblick auf einen drohenden Fachkräftemangel ist es unter anderem erforderlich, die Qua-

lifikationen von ständig beschäftigten Fremdarbeitskräften zu erfassen. Weiterhin eignen sich 

die standardmäßig verwendeten Indikatoren der Vakanzzeit und der Arbeitslosen-Stellen-Re-

lation zur Messung des Fachkräftemangels nur bedingt für die Landwirtschaft. Es ist wichtig, 

Analyseverfahren zu entwickeln, die die tatsächliche Fachkräftesituation in der Landwirtschaft 

abbilden können. Aus der Befragung der Betriebsleiter*innen ging hervor, dass Fluktuation die 

Fachkräftesituation auf den Betrieben prägt. Die Fluktuation innerhalb der niedersächsischen 

Landwirtschaft muss in Zukunft erfasst werden und bei der Betrachtung der Fachkräftesituation 

mit einem Faktor berücksichtigt werden. Vor dem Hintergrund des drohenden Fachkräfteman-

gels ist es wichtig, Hilfestellungen für landwirtschaftliche Betriebsleiter*innen zu entwickeln, 

mit denen sie das Personalmanagement in ihrem Betrieb professionalisieren können. Eine Aus-
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arbeitung von Strategien, mit denen das Personalmanagement strukturierter sowie zielgerichte-

ter durchgeführt werden kann, ist anzustreben. Bisher hat die Forschung landwirtschaftliche 

Fachkräfte fokussiert. Um das Nachwuchskräftepotential aufrechtzuerhalten, ist es notwendig, 

diese als zu untersuchende Zielgruppe zu ergänzen. Es ist sinnvoll zu ermitteln, wie die land-

wirtschaftliche Arbeitsstelle auch für Personen außerhalb der Landwirtschaft attraktiv werden 

kann.  

Vor dem Hintergrund eines zu erwartenden Fachkräftemangels in Niedersachsen nimmt die 

Bedeutung eines optimalen und zielgerichteten Personalmanagements, insbesondere der Ge-

staltung eines attraktiven Arbeitsplatzes zu. Landwirtschaftliche Betriebsleiter*innen sind auf-

gefordert mit Blick auf die Zukunft ihr Personalmanagement zu überarbeiten und langfristige 

Strategien zu entwickeln. Hiermit besitzen sie die Chance, sich im Wettkampf um Fachkräfte 

als attraktive Arbeitsstelle hervorzuheben und sich eine vorteilhafte Position zu erarbeiten.  
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10 Anhang 

 
10.1 Berechnungen zu Kapitel 3 

 
verwendete Zahlengrundlage: 
 
Landesamt für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, 2012  

Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2014, 2020, 2023 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 2010 

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, 2013, 2016 und 2020 

 

 ständig beschäftigte Arbeitskräfte in der Landwirtschaft Niedersachsen: 
 

Alter in Jahren 2016 2013 2010 
Familien-AK 
in Tsd. 

Fremd-AK 
In Tsd. 

Familien-AK 
in Tsd. 

Fremd-AK 
in Tsd. 

Familien-AK 
in Tsd. 

Fremd-AK 
in Tsd. 

15-34  7,0 8,6 7,9 8,4 8,8 7,1 
35-44  8,3 5,2 10,7 5,4 16,2 5,6 
45-54  19,5 6,8 22,4 7,0 23,0 6,4 
55-64  16,1 5,4 15,5 4,5 15,4 3,6 
65+  8,3 1,4 8,7 1,1 9,7 0,9 
 59,2 27,4 65,2 26,4 73,2 23,7 
Insgesamt 86,6 91,6 96,9 

 
 prozentualer Anteil der Altersgruppen der ständig beschäftigten Arbeitskräfte in Nieder-

sachsen: 
 

Alter in 
Jahren 

2020 2016 2013 2010 
ständige  
AK in 
Tsd. 

in % ständige 
AK in  
Tsd.  

in % ständige  
AK in  
Tsd. 

in % ständige 
AK in  
Tsd.  

in % 

15-34  18,3 20,18 15,6 18,01 16,3 17,79 15,9 16,41 
35-44  13,7 15,10 13,5 15,59 16,1 17,58 21,8 22,50 
45-54  22,2 24,48 26,3 30,37 29,4 32,10 29,4 30,34 
55-64  25,2 27,78 21,5 24,83 20 21,83 19 19,61 
65+  11,3 12,46 9,7 11,20 9,8 10,70 10,6 10,94 
Insgesamt 90,7 100 86,6 100 91,6 100 96,9 100 

 
 Anzahl sonstige Abgänge: 

 
90.700 x 1,5% = 1.360,50 
 

 Ersatzbedarf insgesamt: 
 

36.500 + 1.360 = 37.860 
 

 Sektoraler Arbeitskräfteabbau: 
 
96.700 (2010) - 90.700 = 6.000 = 6,2% im Jahr (Bezugszeitraum 10 Jahre) 
 
90.700 - 85.178 = 5.522 
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
90.700 90.138 89.579 89.024 88.472 87.924 87.323 86.782 86.244 85.709 85.178 

 
Relativierung aufgrund doppelter Stellenbesetzung 5.522 : 2 = 2.761 
 

 Anteil Fachkräfte: 
 
75% von 35.099 = 26.324 

 
 Ausbildungsquoten: 

 
Jahr Anzahl ständig Be-

schäftigter  

in Tsd. 

neue Ausbildungsverträge  

in Tsd. 

 

Landwirt              Tierwirt                      Pferdewirt 

Ausbildungsquote  

in % 

 

2010 96,7 0,787 0,030 0,141  0,99 

2013 91,7 0,939 0.033 0,126 1,20 

2016 86,6 1,050 0,024 0,138 1,40 

2020 90,7 0,828 0,018 0,114 1,06 

 
 Tatsächliche Ausbildungsverträge 2017 bis 2021: 

 
insgesamt: 5.175 

 
 Landwirt/in Tierwirt/-in Pferdewirt/-in Insgesamt 
2017 975 15 132 1.122 
2018 927 15 117 1.059 
2019 861 21 111 993 
2020 828 18 114 960 
2021 909 21 111 1.041 

 
 prognostizierte neue Auszubildende bis 2027: 

 
insgesamt 11.524 

 
 Auszubildende 
2022 1.074,95 
2023 1.068,29 
2024 1.061,66 
2025 1.055,09 
2026 1047,88 
2027 1041,38 

 
 Ausbildungsabbrüche: 

 
11.524 x 13% (Abbruchsrate) = 1.498,12 
 

 Nachwuchskräftepotenzial: 
 

11.524 + 5.175 - 1.489 = 10.026 
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10.2 Interviewleitfaden 
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10.3 Einverständniserklärung Experteninterview 

 

 
Quelle: Universität Bielefeld - Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaften 
 
Die ausgefüllten Einverständniserklärungen werden zur Wahrung der Anonymität getrennt 

von der Masterarbeit aufbewahrt. 
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